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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

 

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung

SHI-Produktbewertung sonstige Produkte TVOC ≤ 300 μg/m³
Formaldehyd ≤ 24 µg/m³

Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 12.06.2027

Produkt:
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Qualitätssiegel Nachhaltiges
Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden
fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

 

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

nicht zutreffend nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 16.07.2025

Produkt:
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EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der
Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen
Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard
erfüllen.

 

Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung

DNSH - Vermeidung und
Verminderung der
Umweltverschmutzung

Stoffe nach Anlage C EU-Taxonomie konform

Nachweis: Sicherheitsdatenblätter siehe Downloadbereich.

Bewertungsdatum: 16.07.2025

Produkt:
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DGNB Neubau 2023
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

 

Kriterium Pos. / Relevante
Bauteile / Bau-
Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt

nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 16.07.2025

Produkt:
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DGNB Neubau 2018
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude.

 

Kriterium Pos. / Relevante
Bauteile / Bau-
Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt

nicht zutreffend nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 17.07.2025

Produkt:

Klebe- und Armierungsmörtel
SHI Produktpass-Nr.:

15430-10-1004
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BREEAM DE Neubau 2018
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische,
ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

 

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitätsstufe

Hea 02 Qualität der
Innenraumluft

nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 16.07.2025

Produkt:

Klebe- und Armierungsmörtel
SHI Produktpass-Nr.:
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Umwelt-Produktdeklarationen (engl. Environmental Product Declaration, kurz EPD)
enthalten Informationen über die Umweltauswirkung von Baustoffen, Bauprodukte oder
Baukomponenten. Mit diesen Informationen können Bauprofis, wie z.B. Architekten und
Planer Gebäude ganzheitlich planen und bewerten. In einigen EPDs werden auch
Aussagen zu Emissionseigenschaften in Bezug auf VOC und Formaldehyd gemacht. Diese
Angaben sind aber nicht verpflichtend.

Im Bereich Bodenverlegewerkstoffe ist das Emicode-Prüfzeichen des von Herstellern
getragenen Vereins GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e. V., relevant. Die emissionsärmsten Produkte tragen das
Zeichen EC1plus.

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für
Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird.
QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher
Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Produkt:

Klebe- und Armierungsmörtel
SHI Produktpass-Nr.:

15430-10-1004
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.

Produkt:

Klebe- und Armierungsmörtel
SHI Produktpass-Nr.:

15430-10-1004

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

akurit PDK
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Dispersionskleber

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Germany
Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de
1.4. Notrufnummer
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise: keine
Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische

Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

2.3. Sonstige Gefahren
Andere schädliche Wirkungen:
Dieser Stoff hat gegenüber dem Menschen keine endokrinen Eigenschaften.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 2634-33-5
EG-Nr.: 220-120-9
Index-Nr.: 613-088-00-6
REACH-Nr.:
01-2120761540-60

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Eye Dam. 1 (H318),
Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

 Gefahr 
Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05%

≥ 0,025 – < 0,05
Gew-%

CAS-Nr.: 26172-55-4
EG-Nr.: 247-500-7

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
Acute Tox. 2 (H330), Acute Tox. 3 (H311, H301),
Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318),
Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1 (H317)

 Gefahr 
M-Faktor (akut): 1 M-Faktor (chronisch): 1

≥ 0,0002 – <
0,0015
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt:
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser
spülen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.Geeignete Löschmittel alkoholbeständiger Schaum
Trockenlöschmittel Kohlendioxid (CO2) Wassernebel

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NOx) Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2)
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5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Notfallpläne:
Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Brandschutzmaßnahmen:
Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 12 – nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlösungen:
Beschichtungsstoffe, wasserbasiert

GISCODE:
BSW 20
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

DFG (DE) 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
CAS-Nr.: 26172-55-4
EG-Nr.: 247-500-7

① 0,2 mg/m³
② 0,4 mg/m³
⑤ einatembare Fraktion (Reaktionsgemisch,
bestehend aus5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)) Sh

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)
Durchbruchszeit: 480 min Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen
und gut durchlüftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu
berücksichtigen.

Atemschutz:
Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender
Belüftung Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: Flüssig Farbe: weiß
Geruch: nicht bestimmt
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert 8 – 9,5 29 °C
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfügbar
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Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten
verfügbar

Flammpunkt > 100 – 20 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfügbar
Zündtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

Keine Daten
verfügbar

Dampfdruck Keine Daten
verfügbar

Dampfdichte Keine Daten
verfügbar

Dichte 1,3 – 1,5 g/cm³ 20 °C
Schüttdichte nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit Keine Daten

verfügbar
Viskosität, dynamisch ≈ 23.000 – 33.000

mPa* s
20 °C

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
nicht relevant Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

10.5. Unverträgliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe Starke Säure starke Base Oxidationsmittel

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr.: 2634-33-5  EG-Nr.: 220-120-9
LD50 oral: 1.020 mg/kg (Ratte)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): 0,4 mg/L 4 h (Ratte)

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr.: 2634-33-5  EG-Nr.: 220-120-9
EC50: 0,11 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum) OECD 201
LC50: 2,2 mg/L 4 d (Fisch, Regenbogenforelle) OECD 203
NOEC: 0,04 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum) OECD 201
EC50: 3,27 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphine) OECD 202
NOEC: 1,2 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphine) OECD 211
NOEC: 0,21 mg/L 28 d (Fisch, Regenbogenforelle) OECD 215
LC50: 1,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD Prüfrichtlinie 203
EC50: 0,11 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum (Grünalge)) OECD- Prüfrichtlinie 201
LC50: 2,2 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD Prüfrichtlinie 203

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr.: 2634-33-5  EG-Nr.: 220-120-9

Biologischer Abbau: Ja, schnell

12.3. Bioakkumulationspotenzial
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr.: 2634-33-5  EG-Nr.: 220-120-9

Log KOW: 117
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,7

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr.: 2634-33-5  EG-Nr.: 220-120-9

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Richtlinie 2004/42/EG über Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 0,9 Gew-%

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
EN Europäische Norm
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
ISO International Standards Organisation
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations
VOC Flüchtige organische Verbindungen

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar
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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: PU-Klebeschaum
Verwendung des Stoffes/des Gemisches: Abdichtungsmittel
Artikelnummer: 83222
SDB-Nr.: 20289
UFI: THF3-U0X1-P00M-0DCF
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Verwendungssektor SU19   Bauwirtschaft

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01
Fax +49 541 601-853

Auskunftgebender Bereich:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-01
EMail: info@sievert.de
1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS08 Gesundheitsgefahr

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

GHS07

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

GHS07 GHS08

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
illbruck PU010
Gefahrenhinweise
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett

bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz

tragen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte

Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe

hinzuziehen.
P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Beschreibung: Wirkstoffgemisch mit Treibgas
zusätzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
Während der Aushärtung des Produktes werden durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit folgende Stoffe
erzeugt und freigesetzt:
Kohlendioxid (CO2)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Sofort mit Wasser abwaschen.
Bei bleibenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Hinweise für den Arzt:
Reichlich Frischluft und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewußtlosigkeit betroffene Person in stabile Seitenlage bringen.
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel Wasser im Vollstrahl.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlendioxid (CO2)
Kohlenmonoxid (CO)
Stickstoffoxide (NOx)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren giftiger Stoffe nicht auszuschließen, wie z.B.:
Cyanwasserstoff (HCN)
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung: Atemschutzgerät anlegen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in die Kanalisation, Grundwasser, Oberflächenwasser oder Erdreich gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen.
Atemschutzgeräte bereithalten.
Achtung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Tempe-raturen über 50°C
schützen. Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
Zusammenlagerungshinweise:
Zusammenlagerung von Chemikalien: siehe Empfehlungen des VCI (www.VCI.de)
Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse: VCI-Lagerklasse: 2B Druckgaspackungen
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 DE 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu überwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Entfällt
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Persönliche Schutzausrüstung:
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Berührung mit den Augen vermeiden.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition
umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
BGR 190 "Regeln für  den Einsatz von Atemschutzgeräten" is t zu beachten (BGR:
Berufsgenossenschaftliche Regel)
Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechdem
Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen.
Handschutz:

Schutzhandschuhe.

BGR 195 "Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen" ist zu beachten (BGR:
Berufsgenossenschaftliche Regel)
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
Handschuhmaterial: Handschuhe aus PE
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Nitrilkautschuk (EN 374)
Naturkautschuk (Latex) (EN 374)
Für den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien
geeignet:
Handschuhe aus PE

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Augenschutz:

Schutzbrille

Dichtschließende Schutzbrille.
BGR 192 "Regeln für die Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" ist zu beachten (BGR:
Berufsgenossenschaftliche Regel)
Körperschutz:
Arbeitsschutzkleidung.
BRG 189 "Rege ln für  den Einsatz von Schutzk le idung" is t  zu beachten (BGR:
Berufsgenossenschaftliche Regel)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form: Aerosol
Farbe: gemäß Produktbezeichnung

Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

pH-Wert: neutral

Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht anwendbar
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol

Flammpunkt: Nicht anwendbar, da Aerosol

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Explosionsgrenzen:
untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.

Dampfdruck: Nicht bestimmt.

Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

Viskosität:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.

Festkörpergehalt: 100,0 %

9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.2 Chemische Stabilität
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.5 Unverträgliche Materialien: Kontakt mit Säuren vermeiden.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Primäre Reizwirkung:
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschädigung/-reizung
Reizwirkung möglich
Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende
Wirkung)
Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Karzinogenität
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Ökotoxische Wirkungen:
Sonstige Hinweise: Das Produkt ist nicht biologisch abbaubar.
Weitere ökologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

Europäischer Abfallkatalog

16 05 05 Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen

15 01 04 Verpackungen aus Metall

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG, IATA AEROSOLS

(Fortsetzung auf Seite 9)
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14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

Klasse 2 Gase
Gefahrzettel 2.1

IMDG, IATA

Class 2.1
Label 2.1

14.4 Verpackungsgruppe
ADR III
IMDG, IATA entfällt

14.5 Umweltgefahren:
Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Achtung: Gase
EMS-Nummer: F-D,S-U
Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity
of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity
of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II
des MARPOL-Übereinkommens und gemäß
IBC-Code Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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ADR
Begrenzte Menge (LQ) 1L
Freigestellte Mengen (EQ) Code: E0

In freigestellten Mengen nicht zugelassen
Beförderungskategorie 2 
Tunnelbeschränkungscode D 

IMDG
Limited quantities (LQ) 1L
Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

UN "Model Regulation": UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, III

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit ,  Gesundheits- und Umweltschutz/spezif ische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Der Stoff ist nicht enthalten.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

Nationale Vorschriften: - 

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

Störfallverordnung:
Satz 1: 10000 kg und Satz 2: 50000 kg
Bemerkungen: Anhang I - Nr. 8; Hochentzündlich

Technische Anleitung Luft:
Ziffer   Klasse   Anteil in %   Bemerkung
5.2.5        I           40-50        organische Stoffe
n.a.        NK        15-25         nicht klassifiziert
Bemerkungen:
Organische Stoffe im Abgas, ausgenommen staubförmige organische Stoffe dürfen den
Massenstron 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m³ insgesamt nicht überschreiten.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
VOC (EU) gem. RL 2004/42/EG: Kat A/i max: - g/l

(Fortsetzung auf Seite 11)
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Schulungshinweise GISBAU CODE: 80

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung F&E
Abkürzungen und Akronyme:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizität - inhalativ – Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2
Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege – Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1
Carc. 2: Karzinogenität – Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3

* Daten gegenüber der Vorversion geändert   
 DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

akurit QM
UFI:
FTDW-UHM1-XEMV-5US4

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
mineralischer Trockenmörtel zum Anmischen mit Wasser

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Germany
Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de
1.4. Notrufnummer
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement; Calciumhydroxid
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/  anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarzsand, -kies und -körnung
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

41 – < 70
Gew-%

CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

Portlandzement
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

16 – ≤ 27
Gew-%

CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3
REACH-Nr.:
01-2119446671-38

Calciumhydroxid
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

1 – ≤ 3
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!
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Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung Reizung der Atemwege

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Verschüttete Mengen aufnehmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.
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Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.Staubbildung vermeiden.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmaßnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlösungen:
Zementhaltige Produkte, chromatarm

GISCODE:
ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BOELV (EU)
ab 16.01.2018

Quarzsand, -kies und -körnung
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (Silica,crystalline; respirable fraction)

IOELV (EU)
ab 21.02.2017

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 4 mg/m³
⑤ (respirable fraction)

TRGS 900 (DE)
ab 01.09.2014

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 2 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion) Y, EU, DFG
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

DFG (DE) Aluminiumpulver, phlegmatisiert
CAS-Nr.: 7429-90-5
EG-Nr.: 231-072-3

① 1,5 mg/m³
⑤ (alveolengängige Fraktion)

DFG (DE) Aluminiumpulver, phlegmatisiert
CAS-Nr.: 7429-90-5
EG-Nr.: 231-072-3

① 4 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion)

TRGS 900 (DE)
ab 02.04.2014

Allgemeiner Staubgrenzwert ① 1,25 mg/m³
② 2,5 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion) AGS,
DFG

TRGS 900 (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert ① 10 mg/m³
② 20 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion) AGS, DFG

DFG (DE)
ab 01.07.2011

Allgemeiner Staubgrenzwert ① 0,3 mg/m³
② 2,4 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion)

DFG (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert ① 4 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname Grenzwert ① Parameter
② Untersuchungsmaterial
③ Zeitpunkt der Probenahme
④ Bemerkung

TRGS 903 (DE)
ab 29.03.2019

Aluminiumpulver, phlegmatisiert
CAS-Nr.: 7429-90-5
EG-Nr.: 231-072-3

50 µg/g
Creatinin

① Aluminium
② Urin
③ bei Langzeitexposition

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

1 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

4 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut - Inhalation, lokale Effekte

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

0,49 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

0,23 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

3 mg/L ① PNEC Kläranlage

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

1.080 mg/kg ① PNEC Boden
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit: min
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet
aufbewahren.

Atemschutz:
Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest Farbe: hellgrau
Geruch: geruchlos
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert 11,5 – 13,5 20 °C ② gebrauchsfertig in Wasser angemischt
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfügbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfügbar
Zündtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar

Dampfdruck Keine Daten
verfügbar

Dichte Keine Daten
verfügbar

Schüttdichte Keine Daten
verfügbar

Wasserlöslichkeit Keine Daten
verfügbar

Viskosität, dynamisch Keine Daten
verfügbar

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

Partikeleigenschaften:
Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine Daten verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LD50 oral: >2.000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (rat)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): >26,76 mg/L 7 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 2,41 mg/L 4 h (rat)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LD50 oral: 7.340 mg/kg (Ratte) OECD 425
LD50 dermal: >2.500 mg/kg (Kaninchen) OECD 402
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >6,04 mg/L 4 h (Ratte) OECD Prüfrichtlinie 436

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LC50: 4.555 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
LC50: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Gammarus pulex)
EC50: 42,4 mg/L 4 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: 313,8 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
EC50: 69,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
EC50: 9.170 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 3,19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC: 1.150 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
NOEC: 126 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15
NOEC: 3,13 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
LOEC: 4,85 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 6,25 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD Prüfrichtlinie 203
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
EC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) OECD- Prüfrichtlinie 202
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch, poecilia reticulata)
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch)
NOEC: 32 mg/L (Krebstiere)
ErC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Log KOW: 1,62
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,88

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Quarzsand, -kies und -körnung  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

17 01 01 Beton

Abfallschlüssel Verpackung
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar
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15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
ACGIH Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
EN Europäische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
HEPA Hochleistungspartikel-Luftfilter
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
ISO International Standards Organisation
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NIOSH Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesudheitsschutzbehörde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

Einstufung des Stoffs oder
Gemischs

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Portlandzement
CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

LD50 oral; LD50 dermal; LC50
Akute inhalative Toxizität
(Dampf); LC50 Akute inhalative
Toxizität (Staub/Nebel); LC50;
EC50; NOEC; LOEC

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

akurit SK grau / SK weiß
UFI:
0X3M-3PV8-1YF3-RFMU

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
mineralischer Trockenmörtel zum Anmischen mit Wasser

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller:
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Germany
Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de
1.4. Notrufnummer
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarzsand, -kies und -körnung
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

33 – < 60
Gew-%

CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

Portlandzement
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

13 – ≤ 30
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.
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Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung Reizung der Atemwege

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Verschüttete Mengen aufnehmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.

Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.Staubbildung vermeiden.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmaßnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlösungen:
Zementhaltige Produkte, chromatarm

GISCODE:
ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BOELV (EU)
ab 16.01.2018

Quarzsand, -kies und -körnung
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (Silica,crystalline; respirable fraction)

TRGS 900 (DE)
ab 02.04.2014

Allgemeiner Staubgrenzwert ① 1,25 mg/m³
② 2,5 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion) AGS,
DFG

TRGS 900 (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert ① 10 mg/m³
② 20 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion) AGS, DFG

DFG (DE)
ab 01.07.2011

Allgemeiner Staubgrenzwert ① 0,3 mg/m³
② 2,4 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion)
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

DFG (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert ① 4 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166.

Hautschutz:
Geeigneter Handschuhtyp: NBR (Nitrilkautschuk). Dicke des Handschuhmaterials (0.15 mm).
Durchbruchszeit: 480 min.

Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung. Geeignetes Atemschutzgerät: Staubmaske
FFP2.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest Farbe: hellgrau
Geruch: geruchlos
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert 11,5 – 13,5 20 °C ② gebrauchsfertig in Wasser angemischt
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfügbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfügbar
Zündtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar

Dampfdruck Keine Daten
verfügbar
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Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

Dichte Keine Daten
verfügbar

Schüttdichte Keine Daten
verfügbar

Wasserlöslichkeit Keine Daten
verfügbar

Viskosität, dynamisch Keine Daten
verfügbar

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

Partikeleigenschaften:
Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine Daten verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LD50 oral: >2.000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (rat)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): >26,76 mg/L 7 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 2,41 mg/L 4 h (rat)

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden.
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Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LC50: 4.555 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
LC50: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Gammarus pulex)
EC50: 42,4 mg/L 4 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: 313,8 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
EC50: 69,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
EC50: 9.170 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 3,19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC: 1.150 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
NOEC: 126 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15
NOEC: 3,13 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
LOEC: 4,85 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 6,25 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Log KOW: 1,62
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,88

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Quarzsand, -kies und -körnung  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

17 01 01 Beton

Abfallschlüssel Verpackung
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar
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15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
ACGIH Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
EN Europäische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
HEPA Hochleistungspartikel-Luftfilter
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NIOSH Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesudheitsschutzbehörde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Portlandzement
CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

LD50 oral; LD50 dermal; LC50
Akute inhalative Toxizität
(Dampf); LC50 Akute inhalative
Toxizität (Staub/Nebel); LC50;
EC50; NOEC; LOEC

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen.

16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

akurit SK leicht
UFI:
TD12-XQQ7-V5SE-4T81

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
mineralischer Trockenmörtel zum Anmischen mit Wasser

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Germany
Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de
1.4. Notrufnummer
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement; Calciumhydroxid
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/  anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarzsand, -kies und -körnung
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

21 – < 40
Gew-%

CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

Portlandzement
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

12 – ≤ 20
Gew-%

CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3
REACH-Nr.:
01-2119446671-38

Calciumhydroxid
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

3 – < 6
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!
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Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung Reizung der Atemwege

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Verschüttete Mengen aufnehmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.



SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 28.11.2023
Druckdatum: 28.11.2023
Version: 1

Seite 4/11

akurit SK leicht

de / DE
GeSi.de

Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.Staubbildung vermeiden.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmaßnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlösungen:
Zementhaltige Produkte, chromatarm

GISCODE:
ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BOELV (EU)
ab 16.01.2018

Quarzsand, -kies und -körnung
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (Silica,crystalline; respirable fraction)

IOELV (EU)
ab 21.02.2017

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 4 mg/m³
⑤ (respirable fraction)

TRGS 900 (DE)
ab 01.09.2014

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 2 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion) Y, EU, DFG
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

TRGS 900 (DE)
ab 02.04.2014

Allgemeiner Staubgrenzwert ① 1,25 mg/m³
② 2,5 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion) AGS,
DFG

TRGS 900 (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert ① 10 mg/m³
② 20 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion) AGS, DFG

DFG (DE)
ab 01.07.2011

Allgemeiner Staubgrenzwert ① 0,3 mg/m³
② 2,4 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion)

DFG (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert ① 4 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

1 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

4 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut - Inhalation, lokale Effekte

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

0,49 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

0,23 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

3 mg/L ① PNEC Kläranlage

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

1.080 mg/kg ① PNEC Boden

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit: min
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet
aufbewahren.
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Atemschutz:
Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest Farbe: hellgrau
Geruch: geruchlos
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert 11,5 – 13,5 20 °C ② gebrauchsfertig in Wasser angemischt
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfügbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfügbar
Zündtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar

Dampfdruck Keine Daten
verfügbar

Dichte Keine Daten
verfügbar

Schüttdichte Keine Daten
verfügbar

Wasserlöslichkeit Keine Daten
verfügbar

Viskosität, dynamisch Keine Daten
verfügbar

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

Partikeleigenschaften:
Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Daten verfügbar
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine Daten verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LD50 oral: >2.000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (rat)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): >26,76 mg/L 7 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 2,41 mg/L 4 h (rat)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LD50 oral: 7.340 mg/kg (Ratte) OECD 425
LD50 dermal: >2.500 mg/kg (Kaninchen) OECD 402
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >6,04 mg/L 4 h (Ratte) OECD Prüfrichtlinie 436

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LC50: 4.555 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
LC50: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Gammarus pulex)
EC50: 42,4 mg/L 4 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: 313,8 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
EC50: 69,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
EC50: 9.170 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 3,19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC: 1.150 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
NOEC: 126 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15
NOEC: 3,13 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
LOEC: 4,85 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 6,25 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD Prüfrichtlinie 203
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
EC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) OECD- Prüfrichtlinie 202
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch, poecilia reticulata)
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch)
NOEC: 32 mg/L (Krebstiere)
ErC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Log KOW: 1,62
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,88

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Quarzsand, -kies und -körnung  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

17 01 01 Beton

Abfallschlüssel Verpackung
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
ACGIH Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
EN Europäische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
HEPA Hochleistungspartikel-Luftfilter
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
ISO International Standards Organisation
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NIOSH Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesudheitsschutzbehörde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

Einstufung des Stoffs oder
Gemischs

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Portlandzement
CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

LD50 oral; LD50 dermal; LC50
Akute inhalative Toxizität
(Dampf); LC50 Akute inhalative
Toxizität (Staub/Nebel); LC50;
EC50; NOEC; LOEC

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/



SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 28.11.2023
Druckdatum: 28.11.2023
Version: 1

Seite 11/11

akurit SK leicht

de / DE
GeSi.de

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

akurit SK-MI
UFI:
GGXU-EPFT-8UEH-Q2VT

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
mineralischer Trockenmörtel zum Anmischen mit Wasser

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Germany
Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de
1.4. Notrufnummer
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
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Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/  anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarzsand, -kies und -körnung
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

30 – < 60
Gew-%

CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

Portlandzement
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

8 – ≤ 16
Gew-%

CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3
REACH-Nr.:
01-2119446671-38

Calciumhydroxid
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

1 – ≤ 4
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
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Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Verschüttete Mengen aufnehmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.

Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.Staubbildung vermeiden.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmaßnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlösungen:
Zementhaltige Produkte, chromatarm

GISCODE:
ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BOELV (EU)
ab 16.01.2018

Quarzsand, -kies und -körnung
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (Silica,crystalline; respirable fraction)

IOELV (EU)
ab 21.02.2017

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 4 mg/m³
⑤ (respirable fraction)

TRGS 900 (DE)
ab 01.09.2014

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 2 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion) Y, EU, DFG

TRGS 900 (DE)
ab 02.04.2014

Allgemeiner Staubgrenzwert ① 1,25 mg/m³
② 2,5 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion) AGS,
DFG

TRGS 900 (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert ① 10 mg/m³
② 20 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion) AGS, DFG
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

DFG (DE)
ab 01.07.2011

Allgemeiner Staubgrenzwert ① 0,3 mg/m³
② 2,4 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion)

DFG (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert ① 4 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

1 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

4 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut - Inhalation, lokale Effekte

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

0,49 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

0,23 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

3 mg/L ① PNEC Kläranlage

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

1.080 mg/kg ① PNEC Boden

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit: min
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet
aufbewahren.

Atemschutz:
Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest Farbe: hellgrau
Geruch: geruchlos
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert 11,5 – 13,5 20 °C ② gebrauchsfertig in Wasser angemischt
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfügbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfügbar
Zündtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar

Dampfdruck Keine Daten
verfügbar

Dichte Keine Daten
verfügbar

Schüttdichte Keine Daten
verfügbar

Wasserlöslichkeit Keine Daten
verfügbar

Viskosität, dynamisch Keine Daten
verfügbar

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

Partikeleigenschaften:
Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine Daten verfügbar
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10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LD50 oral: >2.000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (rat)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): >26,76 mg/L 7 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 2,41 mg/L 4 h (rat)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LD50 oral: 7.340 mg/kg (Ratte) OECD 425
LD50 dermal: >2.500 mg/kg (Kaninchen) OECD 402
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >6,04 mg/L 4 h (Ratte) OECD Prüfrichtlinie 436

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LC50: 4.555 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
LC50: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Gammarus pulex)
EC50: 42,4 mg/L 4 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: 313,8 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
EC50: 69,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
EC50: 9.170 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 3,19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC: 1.150 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
NOEC: 126 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15
NOEC: 3,13 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
LOEC: 4,85 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 6,25 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD Prüfrichtlinie 203
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
EC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) OECD- Prüfrichtlinie 202
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch, poecilia reticulata)
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch)
NOEC: 32 mg/L (Krebstiere)
ErC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Log KOW: 1,62
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,88

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Quarzsand, -kies und -körnung  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

17 01 01 Beton

Abfallschlüssel Verpackung
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
ACGIH Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
EN Europäische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
HEPA Hochleistungspartikel-Luftfilter
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
ISO International Standards Organisation
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NIOSH Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesudheitsschutzbehörde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

Einstufung des Stoffs oder
Gemischs

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Portlandzement
CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

LD50 oral; LD50 dermal; LC50
Akute inhalative Toxizität
(Dampf); LC50 Akute inhalative
Toxizität (Staub/Nebel); LC50;
EC50; NOEC; LOEC

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

akurit SK-R
UFI:
G7U3-C1ND-3DNK-0FA7

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
mineralischer Trockenmörtel zum Anmischen mit Wasser

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Germany
Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de
1.4. Notrufnummer
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/  anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarzsand, -kies und -körnung
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

39 – < 85
Gew-%

CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

Portlandzement
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

12 – ≤ 20
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.
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Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung Reizung der Atemwege

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Verschüttete Mengen aufnehmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.

Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.Staubbildung vermeiden.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmaßnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlösungen:
Zementhaltige Produkte, chromatarm

GISCODE:
ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BOELV (EU) Quarzsand, -kies und -körnung
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (Silica,crystalline; respirable fraction)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar
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8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit: min
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet
aufbewahren.

Atemschutz:
Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest Farbe: hellgrau
Geruch: geruchlos
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert 11,5 – 13,5 20 °C ② gebrauchsfertig in Wasser angemischt
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfügbar
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zündtemperatur nicht bestimmt
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte Keine Daten

verfügbar
Relative Dichte nicht bestimmt
Schüttdichte nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit Keine Daten

verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch Keine Daten
verfügbar

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Das Produkt selbst brennt nicht.
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10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine Daten verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LD50 oral: >2.000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (rat)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): >26,76 mg/L 7 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 2,41 mg/L 4 h (rat)

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LC50: 4.555 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
LC50: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Gammarus pulex)
EC50: 42,4 mg/L 4 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: 313,8 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
EC50: 69,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
EC50: 9.170 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 3,19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC: 1.150 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
NOEC: 126 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15
NOEC: 3,13 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
LOEC: 4,85 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 6,25 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Log KOW: 1,62
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,88

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Quarzsand, -kies und -körnung  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

17 01 01 Beton
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Abfallschlüssel Verpackung
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Keine Daten verfügbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Portlandzement
CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

LD50 oral; LD50 dermal; LC50
Akute inhalative Toxizität
(Dampf); LC50 Akute inhalative

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/
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Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Toxizität (Staub/Nebel); LC50;
EC50; NOEC; LOEC

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

akurit SK superleicht
UFI:
RMHT-4MW4-SVK2-V1C9

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
mineralischer Trockenmörtel zum Anmischen mit Wasser

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Germany
Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de
1.4. Notrufnummer
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement; Calciumhydroxid
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/  anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarzsand, -kies und -körnung
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

21 – < 40
Gew-%

CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

Portlandzement
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

13 – ≤ 22
Gew-%

CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3
REACH-Nr.:
01-2119475151-45-0054

Calciumhydroxid
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

3 – < 7
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!
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Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung Reizung der Atemwege

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Verschüttete Mengen aufnehmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.
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Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.Staubbildung vermeiden.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmaßnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlösungen:
Zementhaltige Produkte, chromatarm

GISCODE:
ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BOELV (EU) Quarzsand, -kies und -körnung
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (Silica,crystalline; respirable fraction)

IOELV (EU) Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 4 mg/m³
⑤ (respirable fraction)

TRGS 900 (DE) Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 2 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion) Y, EU, DFG
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8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit: min
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet
aufbewahren.

Atemschutz:
Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest Farbe: hellgrau
Geruch: geruchlos
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert 11,5 – 13,5 20 °C ② gebrauchsfertig in Wasser angemischt
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfügbar
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zündtemperatur nicht bestimmt
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte Keine Daten

verfügbar
Relative Dichte nicht bestimmt
Schüttdichte nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit Keine Daten

verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch Keine Daten
verfügbar
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Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine Daten verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LD50 oral: >2.000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (rat)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): >26,76 mg/L 7 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 2,41 mg/L 4 h (rat)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LD50 oral: 7.340 mg/kg (Ratte) OECD 425
LD50 dermal: >2.500 mg/kg (Kaninchen) OECD 402
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >6,04 mg/L 4 h (Ratte)

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LC50: 4.555 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
LC50: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Gammarus pulex)
EC50: 42,4 mg/L 4 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: 313,8 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
EC50: 69,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
EC50: 9.170 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 3,19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC: 1.150 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
NOEC: 126 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15
NOEC: 3,13 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
LOEC: 4,85 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 6,25 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
EC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch, poecilia reticulata)
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch)
ErC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC: 32 mg/L (Krebstiere)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Log KOW: 1,62
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,88
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12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Quarzsand, -kies und -körnung  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

17 01 01 Beton

Abfallschlüssel Verpackung
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Keine Daten verfügbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

Einstufung des Stoffs oder
Gemischs

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Portlandzement
CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

LD50 oral; LD50 dermal; LC50
Akute inhalative Toxizität
(Dampf); LC50 Akute inhalative
Toxizität (Staub/Nebel); LC50;
EC50; NOEC; LOEC

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar



SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 17.07.2023
Druckdatum: 17.07.2023
Version: 1

Seite 1/9

akurit FM-R Secon (alle Farben)

de / DE
GeSi.de

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

akurit FM-R Secon (alle Farben)
UFI:
XKDV-M9A6-PFDE-C07G

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
mineralischer Trockenmörtel zum Anmischen mit Wasser

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller:
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Germany
Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de
1.4. Notrufnummer
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement; Calciumhydroxid
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarzsand, -kies und -körnung
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

45 – < 85
Gew-%

CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

Portlandzement
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

4 – < 8
Gew-%

CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3
REACH-Nr.:
01-2119475151-45

Calciumhydroxid
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

0 – < 2
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
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Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Verschüttete Mengen aufnehmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.

Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13
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6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.Staubbildung vermeiden.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmaßnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlösungen:
Zementhaltige Produkte, chromatarm

GISCODE:
ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BOELV (EU)
ab 16.01.2018

Quarzsand, -kies und -körnung
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (Silica,crystalline; respirable fraction)

IOELV (EU)
ab 21.02.2017

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 4 mg/m³
⑤ (respirable fraction)

TRGS 900 (DE)
ab 01.09.2014

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 2 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion) Y, EU, DFG

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfügbar
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit: min
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet
aufbewahren.

Atemschutz:
Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest Farbe: hellgrau
Geruch: geruchlos
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert 11,5 – 13,5 20 °C ② gebrauchsfertig in Wasser angemischt
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfügbar
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zündtemperatur nicht bestimmt
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte Keine Daten

verfügbar
Relative Dichte nicht bestimmt
Schüttdichte nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit Keine Daten

verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch Keine Daten
verfügbar

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine Daten verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LD50 oral: >2.000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (rat)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): >26,76 mg/L 7 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 2,41 mg/L 4 h (rat)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LD50 oral: 7.340 mg/kg (Ratte) OECD 425
LD50 dermal: >2.500 mg/kg (Kaninchen) OECD 402
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >6,04 mg/L 4 h (Ratte) OECD Prüfrichtlinie 436

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LC50: 4.555 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
LC50: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Gammarus pulex)
EC50: 42,4 mg/L 4 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: 313,8 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
EC50: 69,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
EC50: 9.170 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 3,19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC: 1.150 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
NOEC: 126 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15
NOEC: 3,13 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
LOEC: 4,85 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 6,25 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
EC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch, poecilia reticulata)
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch)
ErC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC: 32 mg/L (Krebstiere)
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD Prüfrichtlinie 203
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) OECD- Prüfrichtlinie 202

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Log KOW: 1,62
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,88

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Quarzsand, -kies und -körnung  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

17 01 01 Beton

Abfallschlüssel Verpackung
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar
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15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Keine Daten verfügbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

Einstufung des Stoffs oder
Gemischs

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Portlandzement
CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

LD50 oral; LD50 dermal; LC50
Akute inhalative Toxizität
(Dampf); LC50 Akute inhalative
Toxizität (Staub/Nebel); LC50;
EC50; NOEC; LOEC

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

akurit FM-S (alle Farben)
UFI:
K0UG-YKNS-NM66-K1GK

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
mineralischer Trockenmörtel zum Anmischen mit Wasser

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Germany
Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de
1.4. Notrufnummer
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement; Calciumhydroxid
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/  anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarzsand, -kies und -körnung
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

38 – < 65
Gew-%

CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

Portlandzement
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

13 – ≤ 22
Gew-%

CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3
REACH-Nr.:
01-2119446671-38

Calciumhydroxid
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

0 – ≤ 1
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!
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Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung Reizung der Atemwege

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Verschüttete Mengen aufnehmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.
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Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.Staubbildung vermeiden.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmaßnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlösungen:
Zementhaltige Produkte, chromatarm

GISCODE:
ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BOELV (EU)
ab 16.01.2018

Quarzsand, -kies und -körnung
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (Silica,crystalline; respirable fraction)

IOELV (EU)
ab 21.02.2017

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 4 mg/m³
⑤ (respirable fraction)

TRGS 900 (DE)
ab 01.09.2014

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

① 1 mg/m³
② 2 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion) Y, EU, DFG
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

TRGS 900 (DE)
ab 04.11.2016

Weinsäure
CAS-Nr.: 87-69-4
EG-Nr.: 201-766-0

① 2 mg/m³
② 4 mg/m³
⑤ DFG, Y

TRGS 900 (DE)
ab 02.04.2014

Allgemeiner Staubgrenzwert ① 1,25 mg/m³
② 2,5 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion) AGS,
DFG

TRGS 900 (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert ① 10 mg/m³
② 20 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion) AGS, DFG

DFG (DE)
ab 01.07.2011

Allgemeiner Staubgrenzwert ① 0,3 mg/m³
② 2,4 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion)

DFG (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert ① 4 mg/m³
⑤ (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

1 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

4 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut - Inhalation, lokale Effekte

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

0,49 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

0,23 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

3 mg/L ① PNEC Kläranlage

Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

1.080 mg/kg ① PNEC Boden

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
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Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit: min
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet
aufbewahren.

Atemschutz:
Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest Farbe: hellgrau
Geruch: geruchlos
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert 11,5 – 13,5 20 °C ② gebrauchsfertig in Wasser angemischt
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfügbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfügbar
Zündtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar

Dampfdruck Keine Daten
verfügbar

Dichte Keine Daten
verfügbar

Schüttdichte Keine Daten
verfügbar

Wasserlöslichkeit Keine Daten
verfügbar

Viskosität, dynamisch Keine Daten
verfügbar

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

Partikeleigenschaften:
Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar
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10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine Daten verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LD50 oral: >2.000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (rat)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): >26,76 mg/L 7 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 2,41 mg/L 4 h (rat)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LD50 oral: 7.340 mg/kg (Ratte) OECD 425
LD50 dermal: >2.500 mg/kg (Kaninchen) OECD 402
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >6,04 mg/L 4 h (Ratte) OECD Prüfrichtlinie 436

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LC50: 4.555 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
LC50: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Gammarus pulex)
EC50: 42,4 mg/L 4 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: 313,8 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
EC50: 69,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
EC50: 9.170 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 3,19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC: 1.150 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
NOEC: 126 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15
NOEC: 3,13 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
LOEC: 4,85 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 6,25 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)
LC50: 50,6 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD Prüfrichtlinie 203
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
EC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)
EC50: 49,1 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) OECD- Prüfrichtlinie 202
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch, poecilia reticulata)
NOEC: 56 mg/L 4 d (Fisch)
NOEC: 32 mg/L (Krebstiere)
ErC50: 184,57 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Log KOW: 1,62
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,88

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Quarzsand, -kies und -körnung  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Calciumhydroxid  CAS-Nr.: 1305-62-0  EG-Nr.: 215-137-3

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

17 01 01 Beton

Abfallschlüssel Verpackung
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
ACGIH Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
EN Europäische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
HEPA Hochleistungspartikel-Luftfilter
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
ISO International Standards Organisation
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NIOSH Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesudheitsschutzbehörde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Calciumhydroxid
CAS-Nr.: 1305-62-0
EG-Nr.: 215-137-3

Einstufung des Stoffs oder
Gemischs

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Portlandzement
CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

LD50 oral; LD50 dermal; LC50
Akute inhalative Toxizität
(Dampf); LC50 Akute inhalative
Toxizität (Staub/Nebel); LC50;
EC50; NOEC; LOEC

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

akurit KM
UFI:
6QQK-G147-VSFV-AQ98

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Daten verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Germany
Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de
1.4. Notrufnummer
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/  anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarzsand, -kies und -körnung
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

30 – < 55
Gew-%

CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

Portlandzement
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 

21 – ≤ 35
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.
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Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung Reizung der Atemwege

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Verschüttete Mengen aufnehmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.

Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.Staubbildung vermeiden.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmaßnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlösungen:
Zementhaltige Produkte, chromatarm

GISCODE:
ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BOELV (EU) Quarzsand, -kies und -körnung
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (Silica,crystalline; respirable fraction)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar
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8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit: min
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet
aufbewahren.

Atemschutz:
Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest Farbe: hellgrau
Geruch: geruchlos
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert 11,5 – 13,5 20 °C ② gebrauchsfertig in Wasser angemischt
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfügbar
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zündtemperatur nicht bestimmt
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte Keine Daten

verfügbar
Relative Dichte nicht bestimmt
Schüttdichte nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit Keine Daten

verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch Keine Daten
verfügbar

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Das Produkt selbst brennt nicht.
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10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine Daten verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LD50 oral: >2.000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (rat)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): >26,76 mg/L 7 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 2,41 mg/L 4 h (rat)

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4
LC50: 4.555 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
LC50: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Gammarus pulex)
EC50: 42,4 mg/L 4 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: 313,8 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
EC50: 69,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)
EC50: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
EC50: 9.170 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 3,19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC: 1.150 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
NOEC: 126 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15
NOEC: 3,13 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
LOEC: 4,85 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 6,25 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Log KOW: 1,62
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,88

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Quarzsand, -kies und -körnung  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

17 01 01 Beton
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Abfallschlüssel Verpackung
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Keine Daten verfügbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Portlandzement
CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

LD50 oral; LD50 dermal; LC50
Akute inhalative Toxizität
(Dampf); LC50 Akute inhalative

Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/
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Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Toxizität (Staub/Nebel); LC50;
EC50; NOEC; LOEC

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar



erteilt. Damit erfüllt dieser Artikel die rückseitig aufgeführten Kriterien. 
Die Firma ist ordentliches Mitglied der GEV. 

OM 051 13.02.2020 
gültig bis 13.02.2025 

Lizenzierungs-Nummer: 11385/21.11.08 

Für den Artikel AKURIT FM-R Secon Riemchenfugenmörtel 

der Firma Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 

wird auf Antrag vom 12.02.2020 

unter Bezugnahme auf die Einstufung gemäß den nach § 10 der  
GEV-Zeichensatzung festgelegten Richtlinien 

namens der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe 
und Bauprodukte e.V. für den oben genannten Artikel nach § 5 Abs. 4 der GEV-
Zeichensatzung die Lizenz zur Führung des GEV-Zeichens 



Hinweise zu den Voraussetzungen über die Vergabe der Lizenz für den EMICODE  
Das gemäß vorseitiger Lizenz eingestufte Produkt hat nach der Satzung und den Richtlinien des 
Technischen Beirats der GEV u.a. den folgenden Kriterien zu genügen: 

 Das Produkt entspricht allen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen des Chemikalienrechtes 
und seiner Verordnungen. 

 Das Produkt ist nach der Definition der TRGS 610 lösemittelfrei, sofern es sich nicht um ein 
Oberflächenprodukt handelt. Soweit es einer Produktgruppe nach GISCODE zuzuordnen ist, wird diese 
angegeben. 

 Für das Produkt wird ein Sicherheitsdatenblatt nach lokalem Recht in der jeweils aktuellen Fassung 
erstellt. 

 Krebserregende, erbgutverändernde oder fruchtschädigende Stoffe der Klassen 1A und 1B werden 
dem Produkt bei der Herstellung nicht zugesetzt. 

 Die Prüfung des Produktes erfolgt nach der definierten „GEV-Prüfmethode“. Die VOC-Bestimmung wird 
dabei in einer Prüfkammer nach dem Tenax-Thermodesorptions-Verfahren mit nachgeschalteter 
GC/MS-Analyse durchgeführt. 

 Die Einstufung in EMICODE-Klassen erfolgt entsprechend den nachstehenden Bezeichnungen und 
TVOC/TSVOC-Konzentrationsbereichen. Zur Produktkennzeichnung ist die zutreffende EMICODE-
Klasse zu verwenden: 

1) Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. zulässige Konzentration [µg/m³] 

TVOC nach 3 Tagen < 750 < 1000 < 3000 

TVOC nach 28 Tagen < 60 < 100 < 300 

TSVOC nach 28 Tagen < 40 < 50 < 100 

R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten 
nach 28 Tagen 

1 - - 

Summe der nicht bewertbaren VOC < 40 - - 

Formaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Summe von Form- und Acetaldehyd < 0,05 ppm < 0,05 ppm < 0,05 ppm 

Summe von flüchtigen K1A/K1B Stoffen 
nach 3 Tagen 

< 10 < 10 < 10 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
28 Tagen 

< 1 < 1 < 1 

 
2) Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett, mineralische Böden und elastische Bodenbeläge 

 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. zulässige Konzentration [µg/m³] 

Summe TVOC + TSVOC  
nach 28 Tagen 

≤ 100  
davon max. 40 

SVOC 

< 150 
davon max. 
50 SVOC 

< 450 
davon max. 
100 SVOC 

Formaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
3 Tagen 

< 10 < 10 < 10 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
28 Tagen 

< 1 < 1 < 1 

 

Stand: 04.10.2017 



erteilt. Damit erfüllt dieser Artikel die rückseitig aufgeführten Kriterien. 
Die Firma ist ordentliches Mitglied der GEV. 

OM 051 08.03.2021 
gültig bis 08.03.2026 

Lizenzierungs-Nummer: 13141/21.11.08 

Für den Artikel  AKURIT SK-MI 
Klebe- und Armierungsmörtel 

der Firma Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 

wird auf Antrag vom 04.03.2021 

unter Bezugnahme auf die Einstufung gemäß den nach § 10 der  
GEV-Zeichensatzung festgelegten Richtlinien 

namens der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe 
und Bauprodukte e.V. für den oben genannten Artikel nach § 5 Abs. 4 der GEV-
Zeichensatzung die Lizenz zur Führung des GEV-Zeichens 



Hinweise zu den Voraussetzungen über die Vergabe der Lizenz für den EMICODE  
Das gemäß vorseitiger Lizenz eingestufte Produkt hat nach der Satzung und den Richtlinien des 
Technischen Beirats der GEV u.a. den folgenden Kriterien zu genügen: 

 Das Produkt entspricht allen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen des Chemikalienrechtes 
und seiner Verordnungen. 

 Das Produkt ist nach der Definition der TRGS 610 lösemittelfrei, sofern es sich nicht um ein 
Oberflächenprodukt handelt. Soweit es einer Produktgruppe nach GISCODE zuzuordnen ist, wird diese 
angegeben. 

 Für das Produkt wird ein Sicherheitsdatenblatt nach lokalem Recht in der jeweils aktuellen Fassung 
erstellt. 

 Krebserregende, erbgutverändernde oder fruchtschädigende Stoffe der Klassen 1A und 1B werden 
dem Produkt bei der Herstellung nicht zugesetzt. 

 Die Prüfung des Produktes erfolgt nach der definierten „GEV-Prüfmethode“. Die VOC-Bestimmung wird 
dabei in einer Prüfkammer nach dem Tenax-Thermodesorptions-Verfahren mit nachgeschalteter 
GC/MS-Analyse durchgeführt. 

 Die Einstufung in EMICODE-Klassen erfolgt entsprechend den nachstehenden Bezeichnungen und 
TVOC/TSVOC-Konzentrationsbereichen. Zur Produktkennzeichnung ist die zutreffende EMICODE-
Klasse zu verwenden: 

1) Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. zulässige Konzentration [µg/m³] 

TVOC nach 3 Tagen < 750 < 1000 < 3000 

TVOC nach 28 Tagen < 60 < 100 < 300 

TSVOC nach 28 Tagen < 40 < 50 < 100 

R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten 
nach 28 Tagen 

1 - - 

Summe der nicht bewertbaren VOC < 40 - - 

Formaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Summe von Form- und Acetaldehyd < 0,05 ppm < 0,05 ppm < 0,05 ppm 

Summe von flüchtigen K1A/K1B Stoffen 
nach 3 Tagen 

< 10 < 10 < 10 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
28 Tagen 

< 1 < 1 < 1 

 
2) Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett, mineralische Böden und elastische Bodenbeläge 

 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. zulässige Konzentration [µg/m³] 

Summe TVOC + TSVOC  
nach 28 Tagen 

≤ 100  
davon max. 40 

SVOC 

< 150 
davon max. 
50 SVOC 

< 450 
davon max. 
100 SVOC 

Formaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
3 Tagen 

< 10 < 10 < 10 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
28 Tagen 

< 1 < 1 < 1 

 

Stand: 04.10.2017 



erteilt. Damit erfüllt dieser Artikel die rückseitig aufgeführten Kriterien. 
Die Firma ist ordentliches Mitglied der GEV. 

OM051 07.07.2023 
gültig bis 07.07.2028 

Lizenzierungs-Nummer: 17055/20.11.08 

Für den Artikel  akurit SK leicht Klebe- und Armierungsmörtel 

der Firma Sievert Baustoffe SE & Co. KG 

wird auf Antrag vom 06.07.2023 

unter Bezugnahme auf die Einstufung gemäß den nach § 10 der  
GEV-Zeichensatzung festgelegten Richtlinien 

namens der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe 
und Bauprodukte e.V. für den oben genannten Artikel nach § 5 Abs. 4 der GEV-
Zeichensatzung die Lizenz zur Führung des GEV-Zeichens 



Hinweise zu den Voraussetzungen über die Vergabe der Lizenz für den EMICODE  

Das gemäß vorseitiger Lizenz eingestufte Produkt hat nach der Satzung und den Richtlinien des 
Technischen Beirats der GEV u.a. den folgenden Kriterien zu genügen: 

• Das Produkt entspricht allen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen des Chemikalienrechtes 
und seiner Verordnungen. 

• Das Produkt ist nach der Definition der TRGS 610 lösemittelfrei, sofern es sich nicht um ein 
Oberflächenprodukt handelt. Soweit es einer Produktgruppe nach GISCODE zuzuordnen ist, wird diese 
angegeben. 

• Für das Produkt wird ein Sicherheitsdatenblatt nach lokalem Recht in der jeweils aktuellen Fassung 
erstellt. 

• Krebserregende, erbgutverändernde oder fruchtschädigende Stoffe der Klassen 1A und 1B werden dem 
Produkt bei der Herstellung nicht zugesetzt. 

• Die Prüfung des Produktes erfolgt nach der definierten „GEV-Prüfmethode“. Die VOC-Bestimmung wird 
dabei in einer Prüfkammer nach dem Tenax-Thermodesorptions-Verfahren mit nachgeschalteter 
GC/MS-Analyse durchgeführt. 

• Die Einstufung in EMICODE-Klassen erfolgt entsprechend den nachstehenden Bezeichnungen und 
TVOC/TSVOC-Konzentrationsbereichen. Zur Produktkennzeichnung ist die zutreffende EMICODE-
Klasse zu verwenden: 

1) Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 

 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. zulässige Konzentration [µg/m³] 

TVOC nach 3 Tagen < 750 < 1000 < 3000 

TVOC nach 28 Tagen < 60 < 100 < 300 

TSVOC nach 28 Tagen < 40 < 50 < 100 

R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten 
nach 28 Tagen 

1 - - 

Summe der nicht bewertbaren VOC < 40 - - 

Formaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Summe von Form- und Acetaldehyd < 0,05 ppm < 0,05 ppm < 0,05 ppm 

Summe von flüchtigen K1A/K1B Stoffen 
nach 3 Tagen 

< 10 < 10 < 10 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
28 Tagen 

< 1 < 1 < 1 

 
2) Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett, mineralische Böden und elastische Bodenbeläge 

 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. zulässige Konzentration [µg/m³] 

Summe TVOC + TSVOC  
nach 28 Tagen 

≤ 100  
davon max. 40 

SVOC 

< 150 
davon max. 
50 SVOC 

< 450 
davon max. 
100 SVOC 

Formaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
3 Tagen 

< 10 < 10 < 10 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
28 Tagen 

< 1 < 1 < 1 

 

Stand: 04.10.2017 
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akurit FM-R SECON®

Riemchenfugenmörtel

sulfatbeständiger Fugenmörtel mit patentiertem 
SECON®-Bindemittelkonzept
Normalmauermörtel M15 gemäß DIN EN 998-2 
NM III gemäß DIN 20000-412
• hohes Kalkbindevermögen zur Vermeidung von 

Auslaugungen

Anwendungen
• zum nachträglichen Verfugen von Riemchen im akurit Wärme-

dämm-Verbundsystem
• für Außen- und Innenfugarbeiten bei Steinmaterialien aller Art 

sowie unglasierten Fliesen, Platten oder Riemchen
• zur nachträglichen Verfugung mit Fugenglattstrich für Ver-

blendmauerwerk und keramische Bekleidungen

Eigenschaften
• sehr emissionsarm EC 1PLUS gemäß GEV-EMICODE
• für einen optimierten Fassadenschutz zur Vermeidung von 

Auslaugungen
• sulfatbeständig
• mineralisch
• witterungs- und frostbeständig nach Erhärtung
• hoher Witterungsschutz
• leicht und geschmeidig verarbeitbar
• gute Haftung an den Steinflanken

Zusammensetzung
• hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197-1 
• mineralische Zuschlagstoffe in günstiger Zusammensetzung 
• bei farbigem Material: witterungsbeständige anorganische 

Pigmente

Untergrund
Beschaffenheit / Prüfungen
• Für die Ausführung der Fugenarbeiten gelten die Bestimmun-

gen der VOB Teil C.
• Die zu verfugende Riemchenfläche sollte ausgehärtet und 

mindestens 2 Wochen alt sein.

Vorbereitung
• Die Fugen sind mindestens 1,5 bis 2,0 cm tief flankensauber 

auszukratzen.
• Reinigen und ausreichendes Vornässen ist Voraussetzung für 

eine dichte und kraftschlüssige Haftung.
• Hohlräume im Mauerwerk zuvor sorgfältig schließen.
• Bei ungünstigen Bedingungen, wie z. B. hohen Temperaturen, 

starker Zugluft, stark saugenden Steinen oder Mörtel, ist das 
Fugennetz vor Einbringung des Fugenmörtels besonders 
vorzunässen.
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akurit FM-R SECON®

Riemchenfugenmörtel

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Beim händischen Anmischen zunächst die bei den technischen 

Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäß vorle-
gen und danach Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

• Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollen-
frei anmischen.

• Konsistenz: erdfeucht bis schwach plastisch.
• Den Mörtel immer mit gleichem Wassergehalt anmischen, da 

unterschiedliche Wasserzugaben zu einem farblich unter-
schiedlichem Fugenbild oder Flecken führen können.

• Während der Verarbeitung kein weiteres Wasser zuge-
ben, sonst sind Farbdifferenzen möglich.

• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Bei üblichen Fugentiefen wird der Fugenmörtel frisch in frisch 

in zwei Lagen und kräftig verdichtend eingebracht.
• 1. Arbeitsgang: erst die Stoßfuge und dann die Lagerfuge 

einbringen 
2. Arbeitsgang: erst die Lagerfuge und dann die Stoßfuge 
einbringen.

• Die gleichmäßige Verarbeitung ist maßgeblich für die Farb-
gleichheit verantwortlich.

• Das Mauerwerk bei Arbeitsunterbrechungen abdecken.

Verarbeitbare Zeit
• ca. 90 Minuten
• Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luft-

feuchtigkeit.
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhärtung
• Der frische Mörtel ist vor zu rascher Austrocknung und un-

günstigen Witterungseinflüssen wie z. B. Frost, Zugluft, direkter 
Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung 
zu schützen, ggf. durch Abhängen mit Folie.

• Eine optimale Nachbehandlung zur Verhinderung des "Aufbren-
nens/Verdurstens" wird durch Feuchthalten erreicht.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Durch Verwendung natürlicher Rohstoffe können die Farbtöne 

auch in Abhängigkeit vom jeweiligen Herstellwerk variieren.
• Fugen- und V.O.R. Mauermörtel aus unterschiedlichen Herstell-

werken nicht am Objekt vermischen.
• Optisch zusammenhängende Flächen sind zur Vermeidung von 

Farbtonunterschieden mit Material aus der selben Herstellchar-
ge zu verarbeiten.

• Der Farbton wird durch die Saugfähigkeit des Untergrundes, 
die Witterungsbedingungen und die Arbeitsweise beeinflusst 
und kann deshalb abweichen. Nachlieferungen sind vor der 
Verarbeitung auf Farbübereinstimmung zu prüfen.

• Wir empfehlen daher das vorherige Anlegen einer Musterflä-
che.

Lieferform
• 25 kg/Sack

Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch:  

ca. 5 kg/m² bei NF-Format
• Ergiebigkeit: ca. 14,5 l Nassmörtel pro 25-kg-Sack
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akurit FM-R SECON®

Riemchenfugenmörtel

Technische Daten

Produkttyp Normalmauermörtel

Druckfestigkeitsklasse M 15 gemäß DIN EN 998-2

Mörtelgruppe NM III gemäß DIN 20000-412

Körnung 0 – 1 mm

Wasserbedarf ca. 2,8 l pro 25 kg/Sack

Verbundfestigkeit / Haftscher-
festigkeit

≥ 0,11 N/mm²

Chloridgehalt ≤ 0,1 M.-%

Brandverhalten
A1 (nicht brennbar) gemäß DIN 
EN 13501

Wasserdampfdurchlässig-
keit μ

15/35 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=50%

≤ 0,82 W/(mK) (Tabellenwert EN 
1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=90%

≤ 0,89 W/(mK) (Tabellenwert EN 
1745)

Dauerhaftigkeit (Frostwider-
stand)

Aufgrund der vorliegenden 
Erfahrungen bei sachgemäßer 
Anwendung geeignet für stark 
angreifende Umgebung nach EN 
998-2 Anh. B

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. 

Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätz-
lich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behörd-

lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts 
wie Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach 
Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 
17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Beton-
schlämme).

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können 
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben 
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf 
die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung 
der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für 
die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie 
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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FM-S
Riemchenschlämmfugenmörtel

mineralischer, hydraulisch erhärtender Fugen-
schlämmmörtel
CG 2 WA gemäß DIN EN 13888
• für Fugenbreiten von 2,5 – 20 mm
• mit verringerter Wasseraufnahme und hoher Ab-

riebbeständigkeit

Anwendungen
• zum Verfugen im Schlämmverfahren bei Riemchen, Ziegel- und 

Klinkerriemchen
• zur Anwendung im akurit Riemchen WDV-System
• für außen und innen

Eigenschaften
• mineralisch
• witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung
• alterungsbeständig
• dampfdiffusionsoffen

Farbtöne
• zementgrau, weiß, beigeweiß, dunkelgrau

Zusammensetzung
• Zement und gestufte Gesteinskörnung 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften 
• bei farbigem Material: witterungsbeständige anorganische 

Pigmente

Untergrund
Beschaffenheit / Prüfungen
• Für die Ausführung der Fugenarbeiten gelten die Bestimmun-

gen der VOB Teil C.
• Um Verfärbungen auszuschließen, muss der Untergrund vor der 

Verfugung gut ausgetrocknet und mind. 7 Tage alt sein.
• Die zu verschließenden Fugen müssen ausreichend tief 

(mindestens Dicke des Belages) und flankensauber aus-
gekratzt sein. Ungleichmäßig tiefe Fugen können zu einem 
ungleichmäßigen, fleckenhaften Abtrocknen des Fugenmörtels 
führen.

Vorbereitung
• Saugende Beläge sind vor dem Ausfugen unbedingt vorzunäs-

sen.
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FM-S
Riemchenschlämmfugenmörtel

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Mit sauberem Leitungswasser auf schlämmfähige Konsistenz 

anmischen. Dazu etwas Wasser im sauberen Anrührgefäß vor-
legen, Trockenmörtel einstreuen, das Gemisch händisch oder 
mit Rührwerk homogen und knollenfrei vermengen, kurz ruhen 
lassen und ggf. bei weiterer Wasserzugabe auf verarbeitungs-
gerechte Konsistenz einstellen.

• Den Mörtel immer mit gleichem Wassergehalt anmischen, da 
unterschiedliche Wasserzugaben zu einem farblich unter-
schiedlichem Fugenbild oder Flecken führen können.

• Während der Verarbeitung kein weiteres Wasser zuge-
ben, sonst sind Farbdifferenzen möglich.

• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Den Fugenmörtel diagonal zum Fugenverlauf mit geeignetem 

Hartgummibrett oder Moosgummifugbrett oberflächenbündig 
einschlämmen.

• Nach ausreichendem Anziehen des Mörtels (Fingerprobe) 
überschüssiges Material mit einem festen und leicht feuchten 
Schwamm oder Schwammbrett diagonal zum Fugenverlauf 
abwaschen, ohne die Fugenoberfläche auszuwaschen.

• Das Abwaschwasser regelmäßig durch frisches Wasser erset-
zen.

• Belag nach dem Abtrocknen mit einem leicht feuchten 
Schwamm von restlich verbliebenen Mörtelschleiern befreien.

Verarbeitungszeit
• Angemischten Mörtel innerhalb von ca. 40 Minuten verarbeiten.
• Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luft-

feuchtigkeit.
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhärtung
• Der frische Mörtel ist vor zu rascher Austrocknung und un-

günstigen Witterungseinflüssen wie z. B. Frost, Zugluft, direkter 
Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung 
zu schützen, ggf. durch Abhängen mit Folie.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Zulässige Fugendimensionen sind gemäß Anhang A und B der 

DIN 18515-1 zu berücksichtigen.
• Ungleich angemischtes Material, Restfeuchte im Untergrund 

bzw. ungleichmäßig saugende Untergründe und Beläge sowie 
ungleichmäßig tiefe Fugen können zu einem ungleichmäßigen, 
fleckenhaften Abtrocknen des Fugenmörtels führen.

• Durch Verwendung natürlicher Rohstoffe können die Farbtöne 
auch in Abhängigkeit vom jeweiligen Herstellwerk variieren.

• Fugen- und V.O.R. Mauermörtel aus unterschiedlichen Herstell-
werken nicht am Objekt vermischen.

• Optisch zusammenhängende Flächen sind zur Vermeidung von 
Farbtonunterschieden mit Material aus der selben Herstellchar-
ge zu verarbeiten.

• Der Farbton wird durch die Saugfähigkeit des Untergrundes, 
die Witterungsbedingungen und die Arbeitsweise beeinflusst 
und kann deshalb abweichen. Nachlieferungen sind vor der 
Verarbeitung auf Farbübereinstimmung zu prüfen.

• Wir empfehlen daher das vorherige Anlegen einer Musterflä-
che.

Lieferform
• 25 kg/Sack

Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch: ca. 4,5 – 5 kg/m2 bei NF-Format (10 mm Fugentie-

fe)
• Der Verbrauch ist stark von der Fugenbreite und -tiefe abhän-

gig. Die Angabe ist ein Richtwert und kann baustellenbedingt 
abweichen.
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FM-S
Riemchenschlämmfugenmörtel

Technische Daten

Technische Spezifikation EN 13888

Produkttyp CG 2 WA

Fugenbreite 2,5 – 20 mm

Wasserbedarf ca. 4,8 l pro 25 kg/Sack

Verarbeitbare Zeit ca. 40 Minuten

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. 

Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätz-
lich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behörd-

lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts 
wie Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach 
Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 
17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Beton-
schlämme).

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können 
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben 
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf 
die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung 
der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für 
die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie 
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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KM
Klebemörtel

Klebemörtel mit hoher Anfangshaftung
Normalputzmörtel GP CS IV gemäß DIN EN 998-1
• Farbton: grau

Anwendungen
• für Dämmplatten im WDVS, an der Kellerdecke sowie im So-

ckel- und Perimeterbereich
• reiner Klebemörtel für Dämmplatten in akurit Wärmedämm-Ver-

bundsystemen
• Klebemörtel für Kellerdeckendämmplatten aus EPS, Mineral-

wolle und Polyurethan
• zum Ansetzen von extrudierten PS-Platten für die Perimeter-

dämmung
• nicht geeignet zum Verkleben von Mineraldämmplatten

Eigenschaften
• mineralisch
• hohe Klebkraft
• witterungs- und UV-beständig
• leichte manuelle und maschinelle Verarbeitung

Zusammensetzung
• Zement gemäß DIN EN 197-1 
• gestufte Gesteinskörnung gemäß DIN EN 13139 
• Additive zur besseren Untergrundhaftung 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Geeignete Untergründe
• Beton
• Mauerwerk aller Art
• Kalk-Zementputze und Zementputze
• intakte, tragfähige Kunstharzanstriche und-putze

Beschaffenheit / Prüfungen
• Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, 

Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm DIN 
18550-1/18550-2 zu beachten.

• Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, staubfrei 
sowie frei von haftmindernden Rückständen, Trennmitteln, 
Ausblühungen und Sinterschichten sein.

• Die Tragfähigkeit, insbesondere von Altputzen und -anstrichen, 
muss sorgfältig geprüft werden (z. B. Abreißprobe oder Gitter-
schnitt durchführen).

• Extrudierte PS-Platten für die Perimeterdämmung müssen zum 
Verputzen geeignet sein (XPS-R).

Vorbereitung
• Trennende Oberflächenschichten, z. B. Zementschleier, Schalö-

le oder Sinterschichten müssen mit geeigneten Maßnahmen 
entfernt werden.

• Glatte Betonflächen sind zur besseren Haftung mechanisch 
aufzurauen.

• Nicht tragfähige Beschichtungen vollständig entfernen.
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KM
Klebemörtel

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar.
• Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungs-

fähige Konsistenz einstellen.
• Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mör-

telschläuche reinigen.
• Beim händischen Anmischen zunächst die bei den technischen 

Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäß vorle-
gen und danach Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

• Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufrühren.

• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Kleben von Keller- und Akustikdecken-Platten: zur vollflächigen 

Verklebung auf ebenen Untergründen im Kammbettverfahren 
Klebemörtel mit einer Zahntraufel vollflächig auf der Platten-
rückseite auftragen. Dabei nur soviel Platten vorspachteln, wie 
in der klebeoffenen Zeit (ca. 10 Minuten) verarbeitet werden 
können. Nachfolgend die Deckenplatten auf den mattfeuchten 
Untergrund andrücken und einschwimmen. Ggf. die Decken-
platten bis zur Durchtrocknung des Klebers abstützen. Bei 
Überschreitung eines Gesamtgewichts von 15 kg/m² der Däm-
mung inkl. Kleber ist die akurit DDS-Z Deckendämmschraube 
akurit DDT Deckendämmteller zu verwenden.

• Kleben von Dämmplatten: Beim Kleben von Dämmplatten sind 
die Angaben der jeweiligen WDV-Systemzulassung zu beach-
ten.

Verarbeitungszeit
• ca. 1 Stunde
• Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luft-

feuchtigkeit.
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhärtung
• Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Schlagregen, 

starke Sonnen- und/oder Windeinwirkung, Frost) sind geeig-
nete Schutzmaßnahmen, insbesondere für frisch beschichtete 
Flächen zu treffen.

• Eine Standzeit von mindestens 1 Tag pro 1 mm Schichtdicke, 
abhängig von den Erhärtungsbedingungen einhalten.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Bei der Verarbeitung des Produkts in Wärmedämm-Verbund-

systemen sind die jeweiligen Systemzulassungen zu beachten.

Lieferform
• 30 kg/Sack

Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch: ca. 5,5 kg/m² zum Kleben
• Ergiebigkeit: ca. 21 l Nassmörtel pro 30-kg-Sack
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KM
Klebemörtel

Technische Daten

Produkttyp Normalputzmörtel GP

Kategorie CS IV

Druckfestigkeit ≥ 10 N/mm²

Körnung 0 – 1 mm

Wasserbedarf ca. 7,0 l pro 30 kg/Sack

Festmörtelrohdichte ca. 1,6 kg/dm³

Brandverhalten A2 gemäß DIN EN 13501

Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²

Kapillare Wasseraufnahme Wc0 gemäß EN 998-1

Wasserdampfdurchlässig-
keit μ

15/35 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=50%

≤ 0,61 W/(mK)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=90%

≤ 0,66 W/(mK)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. 

Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätz-
lich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behörd-

lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts wie 
Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach Abfall-
verzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 17 
01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschläm-
me).

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können 
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben 
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf 
die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung 
der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für 
die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie 
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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akurit PDK
Dispersionskleber

organischer, zementfreier Klebemörtel
• für Plattenwerkstoffe und planebene Untergründe
• gebrauchsfertig

Anwendungen
• im akurit Wärmedämm-Verbundsystem Z-33.47-726
• zum Verkleben von EPS und Mineralwolle Lamellendämmplat-

ten auf Plattenwerkstoffen im Holzbau
• für außen und innen

Eigenschaften
• sehr gutes Haftvermögen
• lösemittelfrei
• gebrauchsfertig
• leicht und geschmeidig verarbeitbar

Zusammensetzung
• Bindemittelbasis: Polymerdispersion 
• mineralische Füllstoffe 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Geeignete Untergründe
• organisch gebundene Holzwerkstoffplatten gemäß DIN EN 

13986 und DIN V 20000-1 mit einer Dicke ≥ 12 mm (Spanplat-
ten gemäß DIN EN 312- Typ P5 oder P7, Sperrholz gemäß DIN 
EN 636 - Typ 2 oder 3, Holzfaserplatten gemäß DIN EN 622-2 
bzw. DIN EN 622-3 und geschliffene OSB-Platten gemäß DIN 
EN 300)

• zementgebundene Spanplatten nach DIN EN 634-2
• gipsgebundene Spanplatten
• Gipsfaserplatten
• Faserzementplatten gemäß DIN EN 12467 (unbeschichtet und 

ohne Imprägnierung/Hydrophobierung) der Kategorie B herge-
stellt im Hatschek-Verfahren

• Gipsplatten gemäß DIN EN 520 mit den Eigenschaften EH2 
oder FH2 und zusätzlich mit den Eigenschaften gemäß Be-
zeichnung GKBI oder GKFI gemäß DIN 18180, Plattenwerkstof-
fedicke ≥ 12 mm

Beschaffenheit / Prüfungen
• Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfä-

hig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und 
Sinterschichten sein.

• Plattengründe müssen trocken, glatt, planeben verlegt und 
montiert sowie frei von trennenden Rückständen sein.
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akurit PDK
Dispersionskleber

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei 
zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter 
Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder 
starker Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Produkt vor Gebrauch gut aufrühren.
• Je nach Untergrund bei Bedarf mit maximal 2% sauberem Lei-

tungswasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Klebemörtel vollflächig mit einer 4x4 mm Zahntraufel im 

Kammbettverfahren auf den Untergrund oder die Dämmplatte 
auftragen.

• Bei Kleberauftrag auf den Untergrund Dämmplatten in das noch 
frische, nasse Kleberbett eindrücken bzw. einschwimmen.

Trocknung / Erhärtung
• In der Regel kann nach ca. 24 bis 48 Stunden weiter beschich-

tet werden.
• Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern, 

hohe Temperaturen und/oder niedrige Luftfeuchte beschleuni-
gen die Trocknung und Erhärtung.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Weitere Ausführungshinweise zur Verarbeitung des Produkts 

im WDVS siehe Broschüre "WDVS - Grundlagen und Planung".
• Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke 

usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser 
abwaschen.

Lieferform
• 20 kg/Eimer

Lagerung
• Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalge-

binde lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch: ca. 0,80 – 1,50 kg/m²

Technische Daten

Dichte 1,3 – 1,5 g/cm³

Diffusionsäquivalente Luft-
schichtdicke

V2 (mittel)

Wasserdurchlässigkeitsrate
< 0,05 kg/(m2h0,5) 
W3 (niedrig)

Wasserdampfdurchlässigkeit
V2 (mittel) gemäß EN ISO 
7783-2

Wärmeleitfähigkeit λ  
(Bemessungswert)

0,7 W/(mK)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.
• Ins Auge gelangtes Produkt sofort mit sauberem Leitungswas-

ser gründlich ausspülen. Augenarzt aufsuchen. Nach Hautkon-
takt mit viel Wasser reinigen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• BSW20 (Beschichtungsstoffe, wasserbasiert)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgetrocknete Produktreste können gemäß Abfallverzeich-

nis-Verordnung unter dem Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und 
Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 
fallen) entsorgt werden.
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akurit PDK
Dispersionskleber

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung 
und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und 
entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts 
für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit 
aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und 
Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwen-
dungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln 
der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbei-
tungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes 
verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie 
bitte unserer Website.
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akurit PDS
Dispersionsspachtel

organischer, zementfreier Armierungsmörtel für 
EPS-Dämmplatten
Außenputz gemäß DIN EN 15824
• für mineralische und organische Untergründe
• gebrauchsfertig

Anwendungen
• für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
• zum Egalisieren und Planspachteln von Beton- und Putzflächen
• für die Anwendung im Sockelbereich geeignet

Eigenschaften
• leicht und geschmeidig verarbeitbar
• gutes Standvermögen
• hohe Dehnfähigkeit

Zusammensetzung
• Bindemittelbasis: Polymerdispersion 
• mineralische Füllstoffe 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Geeignete Untergründe
• EPS-Dämmplatten
• tragfähige Altputzflächen

Beschaffenheit / Prüfungen
• Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfä-

hig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und 
Sinterschichten sein.

• Die Tragfähigkeit, insbesondere von Altputzen und -anstrichen, 
muss sorgfältig geprüft werden (z. B. Abreißprobe oder Gitter-
schnitt durchführen).

Vorbereitung
• Bei Polystyrol-Dämmplatten Unebenheiten und Plattenversätze 

abschleifen und Schleifstaub gründlich abkehren.



2

Technisches Merkblatt Stand: 20.01.2023
Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühleneschweg 6 | 49090 Osnabrück
Tel +49 541 601-01 | Fax +49 541 601-853 | www.akurit.de | info@akurit.de

akurit PDS
Dispersionsspachtel

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei 
zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter 
Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder 
starker Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Produkt vor Gebrauch gut aufrühren.
• Je nach Untergrund bei Bedarf mit maximal 2% sauberem Lei-

tungswasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Material vollflächig mit geeignetem, rostfreien Werkzeug 

aufziehen.
• Schichtdicke: 2 - 3 mm
• Armierungsgewebe straff und faltenfrei in das obere Drittel der 

Putzlage einlegen. Die einzelnen Gewebebahnen müssen sich 
mindestens 10 cm überlappen und vollständig mit Armierungs-
mörtel überdeckt sein.

• Aufgespachteltes Produkt ist ca. 15 - 20 Minuten verarbeitbar 
(+20°C / 65% rel. LF)

Trocknung / Erhärtung
• Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Schlagregen, 

starke Sonnen- und/oder Windeinwirkung, Frost) sind geeig-
nete Schutzmaßnahmen, insbesondere für frisch beschichtete 
Flächen zu treffen.

• Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden Trocknungsdauer (bei 
+20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit).

• Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern, 
hohe Temperaturen und/oder niedrige Luftfeuchte beschleuni-
gen die Trocknung und Erhärtung.

Nachfolgende Beschichtung / Überarbeitbarkeit
• Als Oberputz können akurit Dispersions- oder Silikonharzputze 

aufgebracht werden.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Bei der Verarbeitung des Produkts in Wärmedämm-Verbund-

systemen sind die jeweiligen Systemzulassungen zu beachten.
• Weitere Ausführungshinweise zur Verarbeitung des Produkts 

im WDVS siehe Broschüre "WDVS - Grundlagen und Planung".
• Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke 

usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser 
abwaschen.

Lieferform
• 25 kg/Eimer

Lagerung
• Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalge-

binde lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch: ca. 2,5 – 3,5 kg/m² pro 2 – 3 mm Putzdicke

Technische Daten

Dichte 1,7 – 1,9 g/cm³

Diffusionsäquivalente Luft-
schichtdicke (sD-Wert)

0,59 – 0,67 m 
 V2 (mittel)

Wasserdurchlässigkeitsrate
< 0,05 kg/(m2h0,5) 
W3 (niedrig)

Wasserdampfdiffusionswider-
standszahl μ

250 – 400 
V2 (mittel)

Brandverhalten A2-s1, d0

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.
• Ins Auge gelangtes Produkt sofort mit sauberem Leitungswas-

ser gründlich ausspülen. Augenarzt aufsuchen. Nach Hautkon-
takt mit viel Wasser reinigen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• BSW20 (Beschichtungsstoffe, wasserbasiert)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
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akurit PDS
Dispersionsspachtel

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung 
und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und 
entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts 
für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit 
aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und 
Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwen-
dungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln 
der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbei-
tungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes 
verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie 
bitte unserer Website.
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akurit PU
Klebeschaum

einkomponentiger PU-Schaum, 
feuchtigkeitserhärtend
• klebefrei nach 4 – 10 Minuten
• schneidbar nach 30 – 50 Minuten (30 mm Strang)
• Farbton: grün

Anwendungen
• zum Verkleben von EPS-Dämmplatten
• geeignet für Perimeterdämmplatten
• die Verwendung von Nut- und Feder-Dämmplatten wird emp-

fohlen
• identisch mit "quick-mix PUS WDVS Klebeschaum" in den 

abZ/aBg Z-33.4.1-40 und Z-33.43-105
• für außen

Eigenschaften
• geringe Expansion
• hohe Ergiebigkeit
• einkomponentig
• feuchtigkeitserhärtend
• scher- und abriebfest
• leicht verarbeitbar
• widerstandsfähig gegen Zerfall, Hitze, Wasser und viele Chemi-

kalien
• im Systemaufbau B1 schwer entflammbar
• frei von FCKW, H-FCKW und HFKW

Zusammensetzung
• Polyurethanpräpolymer, feuchtigkeitserhärtend

Untergrund
Geeignete Untergründe
• Mauerwerk aller Art
• tragfähige Altputzflächen
• Beton

Beschaffenheit / Prüfungen
• Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, staubfrei 

sowie frei von haftmindernden Rückständen, Trennmitteln, 
Ausblühungen und Sinterschichten sein. 

• Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, 
Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm 
DIN 18550-1/18550-2 zu beachten.

• Partielle Untergrundunebenheiten dürfen bis maximal 1 cm/m 
bei geklebten und bis maximal 2 cm/m bei geklebten und 
gedübelten Systemen ausgeglichen werden.

Vorbereitung
• Nicht tragfähige Putze und Anstriche, lose Teile, Staub und 

Verschmutzungen sind zu entfernen.
• Falls erforderlich, den zu verklebenden Untergrund vor dem 

Auftragen befeuchten.
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akurit PU
Klebeschaum

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter 

+0°C sowie über +35°C.
• Die Temperatur der Dose muss bei der Verarbeitung mindes-

tens +10°C betragen.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Dose vor jedem Gebrauch mindestens 20 mal kräftig schütteln.
• Die Kappe der Dose abnehmen und Dosierpistole aufschrau-

ben.
• Dose mit Ventil stets nach unten halten. Die Austrittsmenge 

wird beim Pistolenschaum durch Betätigen des Abzughebels 
und der Dosierschraube an der Pistole dosiert.

• Mit der Stellschraube der Pistole ist der Klebstoffstrang auf ca. 
30 mm Durchmesser einzustellen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Dose mit Ventil nach unten halten und Klebeschaum auf die 

Plattenrückseite umlaufend randnah und einmal mittig als 
Strang M- bzw. W-förmig auftragen.

• Zwischen Pistolendüse und EPS-Platte ist beim Auftragen ein 
Abstand von 1 – 2 cm einzuhalten.

• Die Dämmplatten werden unverzüglich nach dem Aufbrin-
gen des Klebeschaums an die Wand aufgebracht. Dabei die 
Dämmplatten mit leichtem Druck ohne Klopfen an die Wand 
andrücken, so dass eine möglichst geringe Klebeschichtdicke 
von <10 mm erreicht wird.

• Der Klebeflächenanteil (Kontaktfläche zwischen Wand und 
Dämmplatte) muss im angedrückten Zustand mindestens 40% 
betragen.

• Die Dämmplatten sind im Verbund zu verlegen.
• Innerhalb der klebeoffenen Zeit Dämmplatten mit einem Richt-

scheit ausrichten.
• Falls die Schaumstruktur beim Anbringen der Dämmplatte 

zerstört wird, muss die Platte abgenommen und die benötigte 
Klebeschaummenge neu aufgebracht werden.

• Ein eventuelles Nachdrücken (Expansion) des Schaums wird 
durch die Verwendung von Nut- und Feder-Dämmplatten mini-
miert.

Verarbeitbare Zeit
• Klebefrei nach 4 – 10 Minuten.
• Schneidbar nach ca. 30 – 50 Minuten.
• Eine Dose kann mit Unterbrechung verarbeitet werden. Bei 

längerer Pause unbedingt die Stellschraube an der Dosierpis-
tole schließen. Dose bis zur vollständigen Entleerung auf der 
Dosierpistole lassen. Danach sofort eine neue Dose aufschrau-
ben oder die Dosierpistole reinigen.

Trocknung / Erhärtung
• Geklebte Dämmplatten können nach ca. 3 Stunden über- bzw. 

weiter bearbeitet werden.
• Vollbelastbar in Abhängigkeit von Feuchtigkeit und Temperatur 

nach ca. 24 Stunden.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung, 

z. B. Aceton reinigen.
• Ausgehärtetes Material lässt sich nur noch mechanisch entfer-

nen.

Hinweise
• Zum Füllen von Fugen akurit PS Pistolenschaum einsetzen.
• Frische Schaumspritzer sofort mit geeignetem Lösemittel, z. B. 

Aceton, entfernen. Lösemittelverträglichkeit vorher an einer 
nicht sichtbaren Stelle testen.

• Den Schaum nicht längere Zeit frei bewittern, da dieser nicht 
UV-beständig ist.

Lieferform
• 880 ml/Dose; 12 Dosen/Karton

Lagerung
• Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalge-

binde lagern.
• vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C 

schützen
• Stehend lagern.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Ergiebigkeit: ca. 3,5 – 6 m² pro Dose, abhängig von Verarbei-

tung, Untergrund und Konsistenz
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akurit PU
Klebeschaum

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur
+10 °C bis +30 °C 
(optimal +20 °C)

klebefreie Zeit, 30 mm Strang 4 – 10 Minuten

Schneidbarkeit 30 – 50 Minuten

Überarbeitbarkeit nach ca. 3 Stunden

Belastbarkeit nach ca. 24 Stunden

Wärmeleitfähigkeit 
gemäß EN 52612

0,036 W/(mK)

Temperaturbeständigkeit, 
dauerhaft

−40 °C bis +90 °C

Farbe grün

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Achtung: Dose enthält brennbares Treibmittel.
• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
• Nach Aushärtung nicht gesundheitsschädlich.

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung 
und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und 
entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts 
für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit 
aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und 
Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwen-
dungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln 
der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbei-
tungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes 
verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie 
bitte unserer Website.
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akurit QM
Quellmörtel

Quellmörtel zum Unterstopfen von aufliegenden 
Bauteilen
Normalmauermörtel M10 gemäß DIN EN 998-2 
NM III gemäß DIN 20000-412
• mit Putzmaschine zum rationellen Verfüllen verar-

beitbar
• hohes Quellvermögen (ca. 10 % Volumenerhöhung)
• hohe Druckfestigkeit

Anwendungen
• zum kraftschlüssigen Unterstopfen von Holzständerwänden 

und Fertigbauteilen
• zum Verfüllen von Wand- und Deckendurchbrüchen in Mauer-

werk und Beton
• zum Verschließen von Aussparungen und Durchbrüchen
• nicht geeignet zum Erstellen von Mauerwerk
• für außen und innen

Eigenschaften
• Wasser abweisend
• gutes Standvermögen
• hohe Festigkeit

Zusammensetzung
• Grauzement gemäß DIN EN 197-1 
• Weißkalkhydrat gemäß DIN EN 459-1 
• Additive zur Hydrophobierung 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Geeignete Untergründe
• Fuge zwischen Betonplatte und Holzständerwand im Fertigbau
• Normalbeton
• Mischmauerwerk
• Natursteinmauerwerk

Beschaffenheit / Prüfungen
• Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, frostfrei und 

zur Aufnahme von Mörtel geeignet sein.

Vorbereitung
• Bei stark saugenden Untergründen, hohen Temperaturen und/

oder starker Windeinwirkung muss der Untergrund vorgenässt 
oder grundiert werden.
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akurit QM
Quellmörtel

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Beim händischen Anmischen zunächst die bei den technischen 

Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäß vorle-
gen und danach Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

• Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufrühren.

• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

• Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungs-
fähige Konsistenz einstellen.

• Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mör-
telschläuche reinigen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Frischmörtel möglichst zügig einbringen.
• Eine Auftragsdicke von maximal 10 cm nicht überschreiten.
• Seitlich herausquellenden Mörtel abziehen und Fuge glatt 

streichen.

Verarbeitbare Zeit
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.
• ca. 45 Minuten bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte

Trocknung / Erhärtung
• Das frische Mauerwerk ist vor ungünstigen Witterungseinflüs-

sen wie sehr hohen und tiefen Temperaturen, Frost, Zugluft, 
direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Schlagregeneinwirkung 
zu schützen (z. B. durch Abhängen mit Folie).

• Nach Fertigstellung oder bei Arbeitsunterbrechung ist das Mau-
erwerk durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. Abdecken der 
Mauerkronen, vor Schlagregen und Feuchtigkeit zu schützen.

• Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern, 
hohe Temperaturen und/oder niedrige Luftfeuchte beschleuni-
gen die Trocknung und Erhärtung.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Das Mauerwerk darf nicht ständiger Durchfeuchtung und Frost 

ausgesetzt werden.
• Bei erstmaligem Einsatz des Produkts bitte Beratungsservice 

anfordern.

Lieferform
• 25 kg/Sack

Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Ergiebigkeit: ca. 0,64 l/kg
• Ergiebigkeit: ca. 16 l Nassmörtel pro 25-kg-Sack
• Die Verbrauchsmenge ist abhängig von der Beschaffenheit des 

Untergrunds und des Auftragsverfahrens. Genauen Wert durch 
Probeauftrag am Objekt ermitteln.
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akurit QM
Quellmörtel

Technische Daten

Produkttyp Normalmauermörtel

Druckfestigkeitsklasse M10 gemäß DIN EN 998-2

Mörtelgruppe NM III gemäß DIN 20000-412

Körnung 0 – 1,2 mm

Wasserbedarf ca. 3,8 l pro 25 kg/Sack

Verbundfestigkeit / Haftscher-
festigkeit

≥ 0,10 N/mm²

Chloridgehalt ≤ 0,1 M.-%

Brandverhalten
A1 (nicht brennbar) gemäß DIN 
EN 13501

Wasserdampfdurchlässig-
keit μ

15/35 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=50%

≤ 0,82 W/(mK) (Tabellenwert EN 
1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=90%

≤ 0,89 W/(mK) (Tabellenwert EN 
1745)

Dauerhaftigkeit (Frostwider-
stand)

Aufgrund der vorliegenden 
Erfahrungen bei sachgemäßer 
Anwendung geeignet für mäßig 
angreifende Umgebung nach EN 
998-2 Anh. B

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. 

Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätz-
lich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produkts sind 
dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

GISCODE
• ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behörd-

lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts wie 
Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach Abfall-
verzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 17 
01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschläm-
me).

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können 
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben 
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf 
die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung 
der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für 
die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie 
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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SK grau
Spachtel- und Klebemörtel

Klebe- und Armierungsmörtel
Normalputzmörtel GP CS IV gemäß DIN EN 998-1
• Wasser abweisend
• Farbton: grau

Anwendungen
• für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
• zum Kleben und Ansetzen von EPS-, Mineralwolle- und 

Polyurethandämmplatten
• zum Herstellen einer gewebearmierten Spachtelung
• Putzhaftbrücke auf Beton und Dämmplatten, auch im Sockel-

bereich
• zum Beschichten von Perimeterdämmplatten im Sockelbereich
• zum Planspachteln unebener Untergründe
• für außen und innen

Eigenschaften
• mineralisch
• hohe Klebkraft
• leichte manuelle und maschinelle Verarbeitung
• spannungs- und schwindarm
• witterungs- und UV-beständig
• faserarmiert

Zusammensetzung
• Zement gemäß DIN EN 197-1 
• gestufte Gesteinskörnung gemäß DIN EN 13139 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Geeignete Untergründe
• Mauerwerk aller Art
• Beton
• Kalk-Zementputze und Zementputze
• organisch gebundene Oberputze, Kunstharzputze
• intakte, tragfähige Wand- oder Fassadenanstriche
• Dämmplatten gemäß jeweiliger Systemzulassung

Beschaffenheit / Prüfungen
• Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfä-

hig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und 
Sinterschichten sein.

• Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, 
Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm DIN 
18550-1/18550-2 zu beachten.

• Die Tragfähigkeit, insbesondere von Altputzen und -anstrichen, 
muss sorgfältig geprüft werden (z. B. Abreißprobe oder Gitter-
schnitt durchführen).

• Extrudierte PS-Platten für die Perimeterdämmung müssen zum 
Verputzen geeignet sein (XPS-R).

Vorbereitung
• Nicht tragfähige Putze und Anstriche, lose Teile, Staub und 

Verschmutzungen sind zu entfernen.
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SK grau
Spachtel- und Klebemörtel

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar.
• Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungs-

fähige Konsistenz einstellen.
• Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mör-

telschläuche reinigen.
• Beim händischen Anmischen zunächst die bei den technischen 

Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäß vorle-
gen und danach Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

• Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufrühren.

• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Putzhaftbrücke: Material mit grob gezahnter Traufel, z. B. 8 x 8 

mm, aufziehen. Die Mörteldeckung in den Rillen muss mindes-
tens 2 mm betragen. Der weitere Putzauftrag kann erfolgen, 
sobald die Haftbrücke ausreichend durchgehärtet ist. Auf 
mögliche "Sinterhautbildung" achten und Haftbrücke nach dem 
Ansteifen nachrauen (z. B. mit einem Grobbesen).

• Kleben von Dämmplatten: Der Kleberauftrag erfolgt vollflä-
chig im Kammbett auf planebenen Untergründen oder im 
Punkt-Wulst-Verfahren. Der Klebeflächenanteil muss mindes-
tens 40% betragen. Eine weitere Bearbeitung der angeklebten 
Dämmplatten erfolgt nach ausreichender Standzeit und Erhär-
tung des Mörtels, abhängig von den Witterungsbedingungen, 
frühestens nach ca. 2 - 3 Tagen.

• Armieren von Dämmplatten: Armierungsmörtel mit geeig-
netem Werkzeug in Schichtdicke gemäß WDVS-Zulassung 
volldeckend auftragen und mit einem Kammspachtel aufkäm-
men. Armierungsgewebe straff und faltenfrei einbetten und an-
schließend zuziehen, so dass das Gewebe im oberen Drittel der 
Armierungslage liegt. Die einzelnen Gewebebahnen müssen 
sich ca. 10 cm überlappen und vollständig mit Armierungsmör-
tel überdeckt sein.

Verarbeitungszeit
• Ca. 1 - 2 Stunden.
• Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luft-

feuchtigkeit.
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhärtung
• Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Schlagregen, 

starke Sonnen- und/oder Windeinwirkung, Frost) sind geeig-
nete Schutzmaßnahmen, insbesondere für frisch beschichtete 
Flächen zu treffen.

• Eine Standzeit von mindestens 1 Tag pro 1 mm Schichtdicke, 
abhängig von den Erhärtungsbedingungen einhalten.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Bei der Verarbeitung des Produkts in Wärmedämm-Verbund-

systemen sind die jeweiligen Systemzulassungen zu beachten.
• Klebemörtel nicht in die Plattenfugen quellen lassen. Ggf. 

sofort entfernen.
• Weitere Ausführungshinweise zur Verarbeitung des Produkts 

im WDVS siehe Broschüre "WDVS - Grundlagen und Planung".
• Bei der Verwendung als Beschichtung im Sockelbereich ist 

die Armierungslage mit einem zusätzlichen Feuchteschutz bis 
5 cm über spätere Geländeoberkante einzukapseln.

Lieferform
• 25 kg/Sack 
• lose im Silo

Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch:  

ca. 5,5 kg/m² zum Kleben  
ca. 7,0 kg/m² pro 5 mm Putzdicke zum Armieren

• Ergiebigkeit: ca. 18 l Nassmörtel pro 25-kg-Sack
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SK grau
Spachtel- und Klebemörtel

Technische Daten

Produkttyp Normalputzmörtel GP

Kategorie CS IV

Körnung 0 – 1 mm

Wasserbedarf ca. 6,0 l pro 25 kg/Sack

Festmörtelrohdichte ca. 1,5 kg/dm³

Druckfestigkeit ≥ 6 N/mm²

Brandverhalten A2

Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²

Kapillare Wasseraufnahme Wc2 gemäß EN 998-1

Wasserdampfdurchlässig-
keit μ

15/35 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=50%

≤ 0,61 W/(mK)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=90%

≤ 0,66 W/(mK)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. 

Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätz-
lich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behörd-

lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts wie 
Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach Abfall-
verzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 17 
01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschläm-
me).

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können 
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben 
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf 
die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung 
der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für 
die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie 
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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SK leicht
Spachtel- und Klebemörtel

Leichtklebe- und Armierungsmörtel, Filz- und Ober-
putz für WDVS
• mit mineralischen Leichtzuschlägen
• Farbton: naturweiß

Anwendungen
• für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
• Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung
• strukturschöner Filz- und Oberputz
• Putzhaftbrücke auf Beton und Dämmplatten, auch im Sockel-

bereich
• zum Kleben und Ansetzen von Holzwolle- und Mehr-

schicht-Leichtbauplatten sowie mineralisch gebundenen 
Platten

• dünnlagiger Haftputz zum Filzen auf Beton
• für die Anwendung im Sockelbereich geeignet
• zum Beschichten von Perimeterdämmplatten im Sockelbereich
• für innen und außen

Eigenschaften
• hohe Ergiebigkeit
• leicht und geschmeidig verarbeitbar
• sehr gutes Haftvermögen
• hydrophobiert
• diffusionsoffen
• universelle Anwendbarkeit
• faserarmiert

Zusammensetzung
• Weißzement gemäß DIN EN 197-1 
• Weißkalkhydrat gemäß DIN EN 459-1 
• mineralische Zuschlagstoffe 
• mineralische Leichtzuschlagstoffe 
• alkalibeständige Fasern 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Geeignete Untergründe
• tragfähiges Mauerwerk
• Normalbeton
• mineralisch und organisch gebundene Putze
• intakte, tragfähige Wand- oder Fassadenanstriche

Beschaffenheit / Prüfungen
• Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, 

Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm 
DIN 18550-1/18550-2 zu beachten.

• Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfä-
hig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und 
Sinterschichten sein.

• Die Tragfähigkeit, insbesondere von Altputzen und -anstrichen, 
muss sorgfältig geprüft werden (z. B. Abreißprobe oder Gitter-
schnitt durchführen).

• Extrudierte PS-Platten für die Perimeterdämmung müssen zum 
Verputzen geeignet sein (XPS-R).

Vorbereitung
• Nicht tragfähige Putze und Anstriche, lose Teile, Staub und 

Verschmutzungen sind zu entfernen.
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SK leicht
Spachtel- und Klebemörtel

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar.
• Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungs-

fähige Konsistenz einstellen.
• Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mör-

telschläuche reinigen.
• Beim händischen Anmischen zunächst die bei den technischen 

Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäß vorle-
gen und danach Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

• Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufrühren.

• Reifezeit: ca. 5 Minuten
• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-

schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Kleben von Dämmplatten: Der Kleberauftrag erfolgt vollflä-

chig im Kammbett auf planebenen Untergründen oder im 
Punkt-Wulst-Verfahren. Der Klebeflächenanteil muss mindes-
tens 40% betragen. Eine weitere Bearbeitung der angeklebten 
Dämmplatten erfolgt nach ausreichender Standzeit und Erhär-
tung des Mörtels, abhängig von den Witterungsbedingungen, 
frühestens nach ca. 2 - 3 Tagen.

• Armieren von Dämmplatten: Armierungsmörtel mit geeignetem 
Werkzeug in Schichtdicke gemäß WDVS-Zulassung auftragen 
und Armierungsgewebe einlegen. Vor einer weiteren Überarbei-
tung eine Standzeit von mindestens 7 Tagen, abhängig von den 
Witterungsbedingungen, einhalten.

• Überarbeitung von Altputzen: Material in 3 - 10 mm Putzdicke 
auftragen. Bei Bedarf Armierungsgewebe einlegen. Standzeit 
vor weiterer Überarbeitung mindestens 1 Tag pro mm Putzdi-
cke.

• Armierungsputz mit Gewebeeinlage auf Unterputz: Material in 
einer Putzdicke von 3 - 8 mm aufbringen. Armierungsgewebe 
einlegen. Standzeit vor weiterer Überarbeitung mindestens 7 
Tage.

• Putzhaftbrücke: Material mit grob gezahnter Traufel, z. B. 8 x 8 
mm, aufziehen. Die Mörteldeckung in den Rillen muss mindes-
tens 2 mm betragen. Der weitere Putzauftrag kann erfolgen, 
sobald die Haftbrücke ausreichend durchgehärtet ist. Auf 
mögliche "Sinterhautbildung" achten und Haftbrücke nach dem 
Ansteifen nachrauen (z. B. mit einem Grobbesen).

• Dünnlagiger Filz- und Oberputz: Material vollflächig in einer 
Dicke von ca. 3 mm aufziehen und abfilzen oder strukturieren.

• Dünnlagiger Haftputz: Material in einer Putzdicke von 3 - 5 mm 
auftragen, eben verziehen und nach ausreichendem Ansteifen 
abfilzen.

• Verklebung von LINITHERM PAL W- und LINITHERM PAL 
SIL-Dämmplatten: Verlegeanleitung des Herstellers beachten

• Einlegen von Armierungsgewebe: Armierungsgewebe straff 
und faltenfrei in das obere Drittel der Putzlage einlegen. Die 
einzelnen Gewebebahnen müssen sich ca. 10 cm überlappen 
und vollständig mit Armierungsmörtel überdeckt sein.

Verarbeitungszeit
• Ca. 2 Stunden bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte.
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhärtung
• Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Schlagregen, 

starke Sonnen- und/oder Windeinwirkung, Frost) sind geeig-
nete Schutzmaßnahmen, insbesondere für frisch beschichtete 
Flächen zu treffen.
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SK leicht
Spachtel- und Klebemörtel

Nachfolgende Beschichtung / Überarbeitbarkeit
• Vor dem Beschichten mit einem Oberputz mindestens 1 Tag 

Standzeit pro mm Schichtdicke einhalten.
• Als Oberputze können alle dünnschichtigen mineralischen 

Edelputze ohne vorhergehende Grundierung des Untergrunds 
eingesetzt werden.

• Bei Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputzen ist ein Voran-
strich mit akurit GPG Putzgrund empfehlenswert.

• Bei Verwendung des Produkts als Oberputz ist ein Egalisations-
anstrich erforderlich.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Bei der Verarbeitung des Produkts in Wärmedämm-Verbund-

systemen sind die jeweiligen Systemzulassungen zu beachten.
• Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke 

usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser 
abwaschen.

• Bei der Verwendung als Beschichtung im Sockelbereich ist 
die Armierungslage mit einem zusätzlichen Feuchteschutz bis 
5 cm über spätere Geländeoberkante einzukapseln.

Lieferform
• 20 kg/Sack 
• lose im Silo

Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch:  

ca. 3,5 kg/m² zum Kleben  
ca. 4,5 kg/m² pro 5 mm Putzdicke zum Armieren

• Ergiebigkeit: ca. 21 l Nassmörtel pro 20-kg-Sack

Technische Daten

Produkttyp Leichtputzmörtel LW

Kategorie CS III

Körnung 0 – 1 mm

Wasserbedarf ca. 7,5 l pro 20 kg/Sack

Festmörtelrohdichte ca. 1,0 kg/dm³

Druckfestigkeit 3,5 - 7,5 N/mm²

Brandverhalten A2

Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²

Kapillare Wasseraufnahme Wc2 gemäß EN 998-1

Wasserdampfdurchlässig-
keit μ

5/20 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=50%

≤ 0,25 W/(mK)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=90%

≤ 0,27 W/(mK)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. 

Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätz-
lich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behörd-

lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts wie 
Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach Abfall-
verzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 17 
01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschläm-
me).
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SK leicht
Spachtel- und Klebemörtel

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können 
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben 
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf 
die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung 
der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für 
die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie 
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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akurit SK-MI
Mineraldämm Spachtel- und Klebemörtel

Leichtklebe- und Armierungsmörtel für Mineral-
dämmplatten
Leichtputzmörtel LW CS II gemäß DIN EN 998-1
• mit mineralischen Leichtzuschlägen
• spannungsarm
• hochergiebig
• Farbton: naturweiß

Anwendungen
• speziell für Mineraldämmplatten im WDVS, der Innendämmung, 

der Kellerdecken- und Tiefgaragendämmung
• Armierungslage auf TRI-O-THERM L

Eigenschaften
• mineralisch
• hohe Ergiebigkeit
• hohe Klebkraft
• leichte manuelle und maschinelle Verarbeitung
• spannungs- und schwindarm
• witterungs- und UV-beständig
• faserarmiert

Zusammensetzung
• Zement gemäß DIN EN 197-1 
• gestufte Gesteinskörnung gemäß DIN EN 13139 
• mineralische Leichtzuschlagstoffe gemäß DIN EN 13055 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Geeignete Untergründe
• Mauerwerk aller Art
• Beton
• Kalk-Zementputze und Zementputze
• organisch gebundene Oberputze, Kunstharzputze
• intakte, tragfähige Wand- oder Fassadenanstriche

Beschaffenheit / Prüfungen
• Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfä-

hig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und 
Sinterschichten sein.

• Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, 
Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm DIN 
18550-1/18550-2 zu beachten.

• Die Tragfähigkeit, insbesondere von Altputzen und -anstrichen, 
muss sorgfältig geprüft werden (z. B. Abreißprobe oder Gitter-
schnitt durchführen).

Vorbereitung
• Nicht tragfähige Putze und Anstriche, lose Teile, Staub und 

Verschmutzungen sind zu entfernen.
• Unebenheiten sind mit einem für den Untergrund und der An-

wendung geeigneten Putz-/ Spachtelmörtel auszugleichen.
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akurit SK-MI
Mineraldämm Spachtel- und Klebemörtel

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar.
• Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungs-

fähige Konsistenz einstellen.
• Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mör-

telschläuche reinigen.
• Beim händischen Anmischen zunächst die bei den technischen 

Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäß vorle-
gen und danach Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

• Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufrühren.

• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Außendämmung: Klebemörtel umlaufend im Punkt-Wulst-Ver-

fahren auf die Dämmplatte auftragen. Soviel Mörtelmasse 
aufgeben, damit nach dem Ansetzen der Platten mindestens 
70% der Plattenfläche mit Klebemörtel belegt sind.

• Innendämmung: Der Untergrund muss planeben erstellt 
werden, da mit dem Klebemörtel kein Ausgleich erfolgen kann. 
Um Hohlstellen in der Kleberebene zu vermeiden (Gefahr von 
Tauwasserausfall) muss der Klebemörtel vollflächig mit einer 
Zahntraufel 10x10x10 mm auf der Mineraldämmplatte aufge-
tragen und quer zur Schieberichtung durchkämmt werden.

Verarbeitbare Zeit
• Ca. 1 - 2 Stunden.
• Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luft-

feuchtigkeit.
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhärtung
• Trocknungsdauer je nach Witterungsbedingungen mindestens 

1 Tag.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Bei der Verarbeitung des Produkts in Wärmedämm-Verbund-

systemen sind die jeweiligen Systemzulassungen zu beachten.
• Klebemörtel nicht in die Plattenfugen quellen lassen. Ggf. 

sofort entfernen.
• Weitere Ausführungshinweise zur Verarbeitung des Produkts 

im WDVS siehe Broschüre "WDVS - Grundlagen und Planung".

Lieferform
• 20 kg/Sack 
• lose im Silo

Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch: ca. 0,9 kg/m² pro 1 mm Auftragsdicke
• Ergiebigkeit: ca. 22 l Nassmörtel pro 20-kg-Sack 
• Ergiebigkeit: ca. 1100 l Nassmörtel pro t

Produkttyp Leichtputzmörtel LW

Kategorie CS II

Körnung 0 - 0,5 mm

Wasserbedarf ca. 6,5 l pro 20 kg/Sack

Festmörtelrohdichte ca. 1,0 kg/dm³

Druckfestigkeit 1,5 - 5 N/mm²

Brandverhalten A2

Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²

Kapillare Wasseraufnahme Wc2 gemäß EN 998-1

Wasserdampfdurchlässig-
keit μ

5/20 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=50%

≤ 0,25 W/(mK)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=90%

≤ 0,27 W/(mK)
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akurit SK-MI
Mineraldämm Spachtel- und Klebemörtel

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. 

Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätz-
lich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behörd-

lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts wie 
Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach Abfall-
verzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 17 
01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschläm-
me).

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können 
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben 
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf 
die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung 
der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für 
die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie 
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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SK superleicht
Spachtel- und Klebemörtel

Leichtklebe- und Armierungsmörtel
Leichtputzmörtel LW CS II gemäß DIN EN 998-1
• mit organischen Leichtzuschlägen (EPS)
• Farbton: naturweiß

Anwendungen
• für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
• Armierungsputz auf akurit WDP Wärmedämmputz
• Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung
• zum Kleben und Ansetzen von EPS-, Mineralwolle- und 

Polyurethandämmplatten
• als Grundputz auf Polystyrol-Schalungssteinen
• als Dünnlagengrundputz auf Porenbeton gemäß Xella Prüfricht-

linie
• als Dünnlagengrundputz auf GisoPlan Therm Mauerwerk

Eigenschaften
• leicht und geschmeidig verarbeitbar
• haftvergütet
• Wasser abweisend
• wasserdampfdiffusionsoffen
• Farbton: naturweiß
• sehr hohe Ergiebigkeit

Zusammensetzung
• Weißzement gemäß DIN EN 197-1 
• Weißkalkhydrat gemäß DIN EN 459-1 
• mineralische Zuschlagstoffe 
• organische Leichtzuschlagstoffe (EPS) 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Geeignete Untergründe
• tragfähiges Mauerwerk
• Normalbeton
• mineralisch und organisch gebundene Putze
• intakte, tragfähige Wand- oder Fassadenanstriche
• GisoPlan Therm Mauerwerk
• Xella Porenbeton-Mauerwerk

Beschaffenheit / Prüfungen
• Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfä-

hig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und 
Sinterschichten sein.

• Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, 
Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm 
DIN 18550-1/18550-2 zu beachten.

• Die Tragfähigkeit, insbesondere von Altputzen und -anstrichen, 
muss sorgfältig geprüft werden (z. B. Abreißprobe oder Gitter-
schnitt durchführen).

Vorbereitung
• Nicht tragfähige Beschichtungen vollständig entfernen.
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SK superleicht
Spachtel- und Klebemörtel

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar.
• Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungs-

fähige Konsistenz einstellen.
• Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mör-

telschläuche reinigen.
• Beim händischen Anmischen zunächst die bei den technischen 

Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäß vorle-
gen und danach Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

• Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufrühren.

• Reifezeit: ca. 5 Minuten
• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-

schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Kleben von Dämmplatten: Der Kleberauftrag erfolgt vollflä-

chig im Kammbett auf planebenen Untergründen oder im 
Punkt-Wulst-Verfahren. Der Klebeflächenanteil muss mindes-
tens 40% betragen. Eine weitere Bearbeitung der angeklebten 
Dämmplatten erfolgt nach ausreichender Standzeit und Erhär-
tung des Mörtels, abhängig von den Witterungsbedingungen, 
frühestens nach ca. 2 - 3 Tagen.

• Armieren von Dämmplatten: Armierungsmörtel mit geeig-
netem Werkzeug in Schichtdicke gemäß WDVS-Zulassung 
auftragen und Armierungsgewebe einlegen. Vor einer weiteren 
Überarbeitung eine Standzeit von mindestens 7 Tagen, abhän-
gig von den Witterungsbedingungen, einhalten.

• Armierungsputz mit Gewebeeinlage auf Unterputz: Material in 
einer Putzdicke von 3 - 8 mm aufbringen. Armierungsgewebe 
einlegen. Standzeit vor weiterer Überarbeitung mindestens 7 
Tage.

• Überarbeitung von Altputzen: Material in 3 - 10 mm Putzdicke 
auftragen. Bei Bedarf Armierungsgewebe einlegen. Standzeit 
vor weiterer Überarbeitung mindestens 1 Tag pro mm Putzdi-
cke.

• Armierungsputz auf GisoPlan Therm Mauersteinen: Material 
in einer Auftragsdicke von 6 - 12 mm aufbringen. Gewebe 
einlegen. Standzeit vor weiterer Überarbeitung mind. 1 Tag pro 
mm Putzdicke

• Dämmputzspachtel: Material vollflächig in einer Dicke von min-
destens 8 mm auf die vorbereitete Dämmputzfläche auftragen. 
akurit GM Armierungsgewebe mittel einlegen. Vorher an allen 
Ecken und Mauerwerksöffnungen Armierungspfeile einbetten. 
Standzeit vor weiterer Überarbeitung mindestens 1 Tag pro 
mm Putzdicke. Die Gesamtputzdicke inkl. Oberputz muss für 
einen ausreichenden Witterungsschutz mindestens 10 - 12 mm 
betragen.

• Dünnlagengrundputz auf Xella Porenbeton-Mauerwerk: 
Material vollflächig in einer Dicke von 8 mm auf das vorbe-
reitete Mauerwerk auftragen. akurit GM Armierungsgewebe 
mittel einlegen. Standzeit vor weiterer Überarbeitung mit akurit 
VARIOSTAR 2 mm mindestens 8 Tage.

• Einlegen von Armierungsgewebe: Armierungsgewebe straff 
und faltenfrei in das obere Drittel der Putzlage einlegen. Die 
einzelnen Gewebebahnen müssen sich ca. 10 cm überlappen 
und vollständig mit Armierungsmörtel überdeckt sein.

Verarbeitungszeit
• Ca. 2 Stunden bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte.
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.
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Spachtel- und Klebemörtel

Trocknung / Erhärtung
• Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Schlagregen, 

starke Sonnen- und/oder Windeinwirkung, Frost) sind geeig-
nete Schutzmaßnahmen, insbesondere für frisch beschichtete 
Flächen zu treffen.

• Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern, 
hohe Temperaturen und/oder niedrige Luftfeuchte beschleuni-
gen die Trocknung und Erhärtung.

Nachfolgende Beschichtung / Überarbeitbarkeit
• Als Oberputze können alle dünnschichtigen mineralischen 

Edelputze ohne vorhergehende Grundierung des Untergrunds 
eingesetzt werden.

• Bei Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputzen ist ein Voran-
strich mit akurit GPG Putzgrund empfehlenswert.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Als Armierungsmörtel im Sockelbereich nur mit nachfolgender 

sockelgeeigneter Beschichtung einsetzbar.
• Bei der Verarbeitung des Produkts in Wärmedämm-Verbund-

systemen sind die jeweiligen Systemzulassungen zu beachten.

Lieferform
• 20 kg/Sack

Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch:  

ca. 3,5 kg/m² zum Kleben  
ca. 4,4 kg/m² pro 5 mm Putzdicke zum Armieren

• Ergiebigkeit: ca. 25 l Nassmörtel pro 20-kg-Sack

Technische Daten

Produkttyp Leichtputzmörtel LW

Kategorie CS II

Körnung 0 – 1 mm

Wasserbedarf ca. 5,5 l pro 20 kg/Sack

Festmörtelrohdichte ca. 0,85 kg/dm³

Druckfestigkeit 1,5 - 5,0 N/mm²

Brandverhalten A2

Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²

Kapillare Wasseraufnahme Wc2 gemäß EN 998-1

Wasserdampfdurchlässig-
keit μ

5/20 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=50%

≤ 0,25 W/(mK)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=90%

≤ 0,27 W/(mK)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. 

Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätz-
lich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behörd-

lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts 
wie Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach 
Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 
17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Beton-
schlämme).
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Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können 
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben 
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf 
die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung 
der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für 
die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie 
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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Spachtel- und Klebemörtel

Klebe- und Armierungsmörtel
Normalputzmörtel GP CS IV gemäß DIN EN 998-1
• Wasser abweisend
• Farbton: weiß

Anwendungen
• für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
• zum Kleben und Ansetzen von EPS-, Mineralwolle- und 

Polyurethandämmplatten
• zum Herstellen einer gewebearmierten Spachtelung
• Putzhaftbrücke auf Beton und Dämmplatten, auch im Sockel-

bereich
• zum Beschichten von Perimeterdämmplatten im Sockelbereich
• zum Planspachteln unebener Untergründe
• für außen und innen

Eigenschaften
• mineralisch
• hohe Klebkraft
• leichte manuelle und maschinelle Verarbeitung
• spannungs- und schwindarm
• witterungs- und UV-beständig
• faserarmiert

Zusammensetzung
• Zement gemäß DIN EN 197-1 
• gestufte Gesteinskörnung gemäß DIN EN 13139 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Geeignete Untergründe
• Mauerwerk aller Art
• Beton
• Kalk-Zementputze und Zementputze
• organisch gebundene Oberputze, Kunstharzputze
• intakte, tragfähige Wand- oder Fassadenanstriche
• Dämmplatten gemäß jeweiliger Systemzulassung

Beschaffenheit / Prüfungen
• Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfä-

hig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und 
Sinterschichten sein.

• Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, 
Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm 
DIN 18550-1/18550-2 zu beachten.

• Die Tragfähigkeit, insbesondere von Altputzen und -anstrichen, 
muss sorgfältig geprüft werden (z. B. Abreißprobe oder Gitter-
schnitt durchführen).

• Extrudierte PS-Platten für die Perimeterdämmung müssen zum 
Verputzen geeignet sein (XPS-R).

Vorbereitung
• Nicht tragfähige Putze und Anstriche, lose Teile, Staub und 

Verschmutzungen sind zu entfernen.
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Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar.
• Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungs-

fähige Konsistenz einstellen.
• Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mör-

telschläuche reinigen.
• Beim händischen Anmischen zunächst die bei den technischen 

Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäß vorle-
gen und danach Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

• Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufrühren.

• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Putzhaftbrücke: Material mit grob gezahnter Traufel, z. B. 8 x 8 

mm, aufziehen. Die Mörteldeckung in den Rillen muss mindes-
tens 2 mm betragen. Der weitere Putzauftrag kann erfolgen, 
sobald die Haftbrücke ausreichend durchgehärtet ist. Auf 
mögliche "Sinterhautbildung" achten und Haftbrücke nach dem 
Ansteifen nachrauen (z. B. mit einem Grobbesen).

• Kleben von Dämmplatten: Der Kleberauftrag erfolgt vollflä-
chig im Kammbett auf planebenen Untergründen oder im 
Punkt-Wulst-Verfahren. Der Klebeflächenanteil muss mindes-
tens 40% betragen. Eine weitere Bearbeitung der angeklebten 
Dämmplatten erfolgt nach ausreichender Standzeit und Erhär-
tung des Mörtels, abhängig von den Witterungsbedingungen, 
frühestens nach ca. 2 - 3 Tagen.

• Armieren von Dämmplatten: Armierungsmörtel mit geeig-
netem Werkzeug in Schichtdicke gemäß WDVS-Zulassung 
volldeckend auftragen und mit einem Kammspachtel aufkäm-
men. Armierungsgewebe straff und faltenfrei einbetten und an-
schließend zuziehen, so dass das Gewebe im oberen Drittel der 
Armierungslage liegt. Die einzelnen Gewebebahnen müssen 
sich ca. 10 cm überlappen und vollständig mit Armierungsmör-
tel überdeckt sein.

Verarbeitungszeit
• Ca. 1 - 2 Stunden.
• Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luft-

feuchtigkeit.
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhärtung
• Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Schlagregen, 

starke Sonnen- und/oder Windeinwirkung, Frost) sind geeig-
nete Schutzmaßnahmen, insbesondere für frisch beschichtete 
Flächen zu treffen.

• Eine Standzeit von mindestens 1 Tag pro 1 mm Schichtdicke, 
abhängig von den Erhärtungsbedingungen einhalten.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Bei der Verarbeitung des Produkts in Wärmedämm-Verbund-

systemen sind die jeweiligen Systemzulassungen zu beachten.
• Klebemörtel nicht in die Plattenfugen quellen lassen. Ggf. 

sofort entfernen.
• Weitere Ausführungshinweise zur Verarbeitung des Produkts 

im WDVS siehe Broschüre "WDVS - Grundlagen und Planung".
• Bei der Verwendung als Beschichtung im Sockelbereich ist 

die Armierungslage mit einem zusätzlichen Feuchteschutz bis 
5 cm über spätere Geländeoberkante einzukapseln.

Lieferform
• 25 kg/Sack 
• lose im Silo

Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch:  

ca. 5,5 kg/m² zum Kleben  
ca. 7,0 kg/m² pro 5 mm Putzdicke zum Armieren

• Ergiebigkeit: ca. 18 l Nassmörtel pro 25-kg-Sack
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Spachtel- und Klebemörtel

Technische Daten

Produkttyp Normalputzmörtel GP

Kategorie CS IV

Druckfestigkeit ≥ 6 N/mm²

Körnung 0 – 1 mm

Wasserbedarf ca. 6,0 l pro 25 kg/Sack

Festmörtelrohdichte ca. 1,5 kg/dm³

Brandverhalten A2 gemäß DIN EN 13501

Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²

Kapillare Wasseraufnahme Wc2 gemäß EN 998-1

Wasserdampfdurchlässig-
keit μ

15/35 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=50%

≤ 0,61 W/(mK)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=90%

≤ 0,66 W/(mK)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. 

Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätz-
lich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behörd-

lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts 
wie Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach 
Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 
17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Beton-
schlämme).

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können 
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben 
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf 
die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung 
der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für 
die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie 
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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akurit SK-R
Riemchen Spachtel- und Klebemörtel

Riemchen- Klebe- und Armierungsmörtel
Normalputzmörtel GP CS IV gemäß DIN EN 998-1
• Wasser abweisend
• Farbton: grau

Anwendungen
• für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
• zum Kleben und Armieren von Dämmplatten
• zum Verkleben der Riemchen im Systemaufbau
• zum Beschichten von Perimeterdämmplatten im Sockelbereich
• für außen und innen

Eigenschaften
• erfüllt die Anforderungen für hydraulisch erhärtende Dünnbett-

mörtel der Klasse C1 E gemäß DIN EN 12004
• "3in1-Funktion": Kleben und armieren der Dämmplatten sowie 

verlegen der Riemchen mit einem Produkt
• mineralisch
• hohe Klebkraft
• spannungs- und schwindarm
• hohe Standfestigkeit
• leichte Verarbeitung
• witterungs- und UV-beständig
• faserarmiert

Zusammensetzung
• Zement gemäß DIN EN 197-1 
• gestufte Gesteinskörnung gemäß DIN EN 13139 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Geeignete Untergründe
• Mauerwerk aller Art
• Beton
• Kalk-Zementputze und Zementputze
• organisch gebundene Oberputze, Kunstharzputze
• intakte, tragfähige Wand- oder Fassadenanstriche

Beschaffenheit / Prüfungen
• Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, 

Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm 
DIN 18550-1/18550-2 zu beachten.

• Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfä-
hig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und 
Sinterschichten sein.

• Die Tragfähigkeit, insbesondere von Altputzen und -anstrichen, 
muss sorgfältig geprüft werden (z. B. Abreißprobe oder Gitter-
schnitt durchführen).

Vorbereitung
• Nicht tragfähige Putze und Anstriche, lose Teile, Staub und 

Verschmutzungen sind zu entfernen.
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Riemchen Spachtel- und Klebemörtel

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar.
• Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungs-

fähige Konsistenz einstellen.
• Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mör-

telschläuche reinigen.
• Beim händischen Anmischen zunächst die bei den technischen 

Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäß vorle-
gen und danach Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

• Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufrühren.

• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Kleben von Dämmplatten: Der Kleberauftrag erfolgt vollflä-

chig im Kammbett auf planebenen Untergründen oder im 
Punkt-Wulst-Verfahren. Der Klebeflächenanteil muss mindes-
tens 60% betragen. Eine weitere Bearbeitung der angeklebten 
Dämmplatten erfolgt nach ausreichender Standzeit und Erhär-
tung des Mörtels, abhängig von den Witterungsbedingungen, 
frühestens nach ca. 2 - 3 Tagen.

• Armieren von Dämmplatten: Armierungsmörtel mit geeignetem 
Werkzeug in Schichtdicke gemäß WDVS-Zulassung auftragen 
und Armierungsgewebe einlegen. Vor einer weiteren Überarbei-
tung eine Standzeit von mindestens 7 Tagen, abhängig von den 
Witterungsbedingungen, einhalten.

• Einlegen von Armierungsgewebe: Armierungsgewebe straff 
und faltenfrei in das obere Drittel der Putzlage einlegen. Die 
einzelnen Gewebebahnen müssen sich ca. 10 cm überlappen 
und vollständig mit Armierungsmörtel überdeckt sein.

• Verklebung der Riemchen: Nach dem Aushärten der Armie-
rungsschicht, Standzeit mindestens 7 Tage, kann die kerami-
sche Bekleidung angesetzt werden. Die Verklebung erfolgt 
hohlraumfrei im kombinierten Verfahren (Buttering-Floa-
ting-Verfahren). Auf die erhärtete Armierungsschicht wird mit 
einer Zahntraufel (10x10x10 mm) ein ca. 3 bis 5 mm dickes 
Klebemörtelbett vorgezogen, in das innerhalb von 10 Minuten 
der Belag einzulegen ist. Auf die Rückseite des Belags wird 
eine ca. 1 mm dicke Kratzspachtelung aufgebracht, bevor er 
in das frische Mörtelbett eingelegt und angedrückt wird. Nach 
dem Ansetzen der Bekleidung muss die Schichtdicke des Kle-
bemörtels mindestens 3 mm und maximal 5 mm betragen. Die 
Fugen sind ausreichend tief, mindestens in Bekleidungsdicke, 
flankensauber auszukratzen.

Verarbeitbare Zeit
• ca. 1 Stunde
• Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luft-

feuchtigkeit.
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhärtung
• Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Schlagregen, 

starke Sonnen- und/oder Windeinwirkung, Frost) sind geeig-
nete Schutzmaßnahmen, insbesondere für frisch beschichtete 
Flächen zu treffen.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.
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Riemchen Spachtel- und Klebemörtel

Hinweise
• Bei der Verarbeitung des Produkts in Wärmedämm-Verbund-

systemen sind die jeweiligen Systemzulassungen zu beachten.
• Klebemörtel nicht in die Plattenfugen quellen lassen. Ggf. 

sofort entfernen.
• Weitere Ausführungshinweise zur Verarbeitung des Produkts 

im WDVS siehe Broschüre "WDVS - Grundlagen und Planung".
• Bei der Verwendung als Beschichtung im Sockelbereich ist 

die Armierungslage mit einem zusätzlichen Feuchteschutz bis 
5 cm über spätere Geländeoberkante einzukapseln.

Lieferform
• 25 kg/Sack 
• lose im Silo

Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch:  

 ca. 5,6 kg/m² zum Kleben  
 ca. 7,0 kg/m² pro 5 mm Putzdicke zum Armieren

• Ergiebigkeit: ca. 880 l Nassmörtel pro t
• zur Verklebung der Dämmplatten:  

ca. 5,6 kg/m² bei 40%igem Klebeflächenanteil und 10 mm 
Schichtstärke  
ca. 8,4 kg/m² bei 60%igem Klebeflächenanteil und 10 mm 
Schichtstärke  
ca. 7 kg/m² bei vollflächiger Verklebung und 5 mm Schichtstär-
ke  
zur Verklebung der Riemchenbekleidung:  
ca. 5,6 kg/m² bei vollflächiger, hohlraumfreier Verklebung und 4 
mm Schichtstärke  
zur flächigen Armierung/Beschichtung: 
ca. 7 kg/m² pro 5 mm Schichtstärke  

• Die Verbrauchsmenge ist abhängig von der Beschaffenheit des 
Untergrunds, Dämmstoffes und Belags sowie der Verarbeitung 
und kann in der Praxis abweichen. Genauere Werte sind durch 
Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Technische Daten

Produkttyp Normalputzmörtel GP

Kategorie CS IV

Körnung 0 – 1 mm

Wasserbedarf ca. 6,0 l pro 25 kg/Sack

Festmörtelrohdichte ca. 1,4 kg/dm³

Druckfestigkeit ≥ 6,0 N/mm²

Brandverhalten A2

Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²

Kapillare Wasseraufnahme Wc2 gemäß EN 998-1

Wasserdampfdurchlässig-
keit μ

15/35 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=50%

≤ 0,61 W/(mK)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=90%

≤ 0,66 W/(mK)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. 

Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätz-
lich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
• ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
• Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behörd-

lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts 
wie Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach 
Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 
17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Beton-
schlämme).
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Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können 
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben 
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf 
die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung 
der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für 
die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie 
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

SK weiß Spachtel- und Klebemörtel

Weitere Informationen zu unseren nachhaltigen Produkten finden Sie unter:

www.sievert.de/greenline

NACHHALTIGKEITSATTRIBUTE

Inhaltsstoffe
SVHC – Substance of very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in  
der aktuellen Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (10) der REACH-Verordnung aufgeführt sind, 
enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

≤ 0,1

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei
Weichmacher weichmacherfrei
Kanzerogene keine Bestandteile
Herbizide / Fungizide keine Bestandteile
Flammschutzmittel keine Bestandteile
Radioaktivitätsindex ≤ 2
Biozide ≤ 0,1 Gew.-%
Chlorparaffine ≤ 0,1 Gew.-%

Innenraumluftqualitäten
VOC < 0,75 µg/m³

Ökobilanzierung
Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD-IWM-20190156-IBG1-DE
GISCODE  
(Einstufung des Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) ZP 1

Kreislauffähigkeit
Recycle-Ready Ja
Aufwand Demontage eingeschränkt
Aufwand Trennung verbessert

Nutzungsdauer des Materials
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB  
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) 30 Jahre*

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall 
oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern, und weiteren relevanten Dokumenten, wie 
zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODELizenzen, RAL-Kunden, allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.akurit.de abrufbar. 
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen. 
 
*kann vom Anwendungsfall abhängig sein
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https://sievert.de/greenline
https://workspace.dgnb-navigator.de/Content/Documents/ProductDocuments/45b6145d-f1ed-404f-aa2d-65ebccabc023/50fe4f06-8836-491b-916e-4d39aab59e69.pdf
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Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemörtel

TC7BK3

Weitere Informationen zu unseren nachhaltigen Produkten finden Sie unter:

www.sievert.de/greenline

NACHHALTIGKEITSATTRIBUTE

Inhaltsstoffe
SVHC – Substance of very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in  
der aktuellen Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (10) der REACH-Verordnung aufgeführt sind, 
enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

≤ 0,1

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei
Weichmacher weichmacherfrei
Kanzerogene keine Bestandteile
Herbizide / Fungizide keine Bestandteile
Flammschutzmittel keine Bestandteile
Radioaktivitätsindex ≤ 2
Biozide ≤ 0,1 Gew.-%
Chlorparaffine ≤ 0,1 Gew.-%

Innenraumluftqualitäten
VOC < 0,50 μg/m³
Französische VOC-Klassifizierung A+

Ökobilanzierung
Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD-IWM-20190156-IBG1-DE
GISCODE  
(Einstufung des Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) ZP 1

Kreislauffähigkeit
Recycle-Ready Ja
Aufwand Demontage eingeschränkt
Aufwand Trennung verbessert

Nutzungsdauer des Materials
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB  
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) 30 Jahre*

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
Akkreditierung durch die DGNB GmbH (www.dgnb-navigator.de)
https://www.dgnb-navigator.de/produktdatenbank/produkt/0168ef87-c741-4145-91bf-702d40f2ab99

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall 
oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern, und weiteren relevanten Dokumenten, wie 
zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODELizenzen, RAL-Kunden, allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.akurit.de abrufbar. 
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen. 
 
*kann vom Anwendungsfall abhängig sein
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https://sievert.de/greenline
https://workspace.dgnb-navigator.de/Content/Documents/ProductDocuments/45b6145d-f1ed-404f-aa2d-65ebccabc023/50fe4f06-8836-491b-916e-4d39aab59e69.pdf
https://www.dgnb-navigator.de/produktdatenbank/produkt/0168ef87-c741-4145-91bf-702d40f2ab99
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Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

SK-MI Mineraldämm Spachtel- und Klebemörtel

A36RGW

Weitere Informationen zu unseren nachhaltigen Produkten finden Sie unter:

www.sievert.de/greenline

NACHHALTIGKEITSATTRIBUTE

Inhaltsstoffe
SVHC – Substance of very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in  
der aktuellen Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (10) der REACH-Verordnung aufgeführt sind, 
enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

≤ 0,1

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei
Weichmacher weichmacherfrei Radioaktivitätsindex ≤ 2
Kanzerogene keine Bestandteile Biozide ≤ 0,1
Herbizide / Fungizide keine Bestandteile Chlorparaffine ≤ 0,1
Flammschutzmittel keine Bestandteile

Innenraumluftqualitäten
VOC < 0,50 μg/m³
Französische VOC-Klassifizierung A+
Siegel GEV EMICODE EC1 plus

Prüfkriterien des Siegels (Auszug)
Prüfung nach AgBB-Schema

Ökobilanzierung
Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD-IWM-20190156-IBG1-DE
GISCODE  
(Einstufung des Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) ZP 1

Kreislauffähigkeit
Recycle-Ready Ja
Eingesetzte Recyclingstoffe in M-% 15,0 M.-%
Aufwand Demontage eingeschränkt
Aufwand Trennung verbessert

Nutzungsdauer des Materials
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB  
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) 30 Jahre*

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
Akkreditierung durch die DGNB GmbH (www.dgnb-navigator.de)
https://www.dgnb-navigator.de/produktdatenbank/produkt/a967aded-6e02-4a2d-bb7f-fa5c921399e9

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall 
oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern, und weiteren relevanten Dokumenten, wie 
zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODELizenzen, RAL-Kunden, allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.akurit.de abrufbar. 
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen. 
 
*kann vom Anwendungsfall abhängig sein
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https://sievert.de/greenline
https://workspace.dgnb-navigator.de/Content/Documents/ProductDocuments/45b6145d-f1ed-404f-aa2d-65ebccabc023/50fe4f06-8836-491b-916e-4d39aab59e69.pdf
https://www.dgnb-navigator.de/produktdatenbank/produkt/a967aded-6e02-4a2d-bb7f-fa5c921399e9
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Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

SK leicht Spachtel- und Klebemörtel

W745ER

Weitere Informationen zu unseren nachhaltigen Produkten finden Sie unter:

www.sievert.de/greenline

NACHHALTIGKEITSATTRIBUTE

Inhaltsstoffe
SVHC – Substance of very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in  
der aktuellen Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (10) der REACH-Verordnung aufgeführt sind, 
enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

≤ 0,1

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei
Weichmacher weichmacherfrei Radioaktivitätsindex ≤ 2
Kanzerogene keine Bestandteile Biozide ≤ 0,1
Herbizide / Fungizide keine Bestandteile Chlorparaffine ≤ 0,1
Flammschutzmittel keine Bestandteile

Innenraumluftqualitäten
VOC < 10 µg/m³
Französische VOC-Klassifizierung A+
Siegel GEV EMICODE EC1 plus

Prüfkriterien des Siegels (Auszug)
Prüfung nach AgBB-Schema

Ökobilanzierung
Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD-IWM-20190156-IBG1-DE
GISCODE  
(Einstufung des Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) ZP 1

Kreislauffähigkeit
Recycle-Ready Ja
Eingesetzte Recyclingstoffe in M-% 9,0 M.-%
Aufwand Demontage eingeschränkt
Aufwand Trennung verbessert

Nutzungsdauer des Materials
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB  
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) 30 Jahre*

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
Akkreditierung durch die DGNB GmbH (www.dgnb-navigator.de)
https://www.dgnb-navigator.de/produktdatenbank/produkt/45b6145d-f1ed-404f-aa2d-65ebccabc023

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall 
oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern, und weiteren relevanten Dokumenten, wie 
zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODELizenzen, RAL-Kunden, allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.akurit.de abrufbar. 
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen. 
 
*kann vom Anwendungsfall abhängig sein

ND
B_

SK
 le

ic
ht

https://sievert.de/greenline
https://workspace.dgnb-navigator.de/Content/Documents/ProductDocuments/45b6145d-f1ed-404f-aa2d-65ebccabc023/50fe4f06-8836-491b-916e-4d39aab59e69.pdf
https://www.dgnb-navigator.de/produktdatenbank/produkt/45b6145d-f1ed-404f-aa2d-65ebccabc023


1Hersteller: Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühleneschweg 6 | 49090 Osnabrück | GERMANY 
Tel. +49 541 601-01 | www.akurit.de | info@akurit.de Stand 06.2024

Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

QM Quellmörtel

Weitere Informationen zu unseren nachhaltigen Produkten finden Sie unter:

www.sievert.de/greenline

NACHHALTIGKEITSATTRIBUTE

Inhaltsstoffe
SVHC – Substance of very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in  
der aktuellen Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (10) der REACH-Verordnung aufgeführt sind, 
enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

≤ 0,1

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei
Weichmacher weichmacherfrei
Kanzerogene keine Bestandteile
Herbizide / Fungizide keine Bestandteile
Flammschutzmittel keine Bestandteile
Radioaktivitätsindex ≤ 2
Biozide ≤ 0,1 Gew.-%
Chlorparaffine ≤ 0,1 Gew.-%

Innenraumluftqualitäten
VOC < 0,75 µg/m³

Ökobilanzierung
Umweltproduktdeklaration (EPD)
GISCODE  
(Einstufung des Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) ZP 1

Kreislauffähigkeit
Recycle-Ready Ja
Aufwand Demontage eingeschränkt
Aufwand Trennung verbessert

Nutzungsdauer des Materials
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB  
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) 30 Jahre*

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall 
oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern, und weiteren relevanten Dokumenten, wie 
zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODELizenzen, RAL-Kunden, allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.akurit.de abrufbar. 
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen. 
 
*kann vom Anwendungsfall abhängig sein
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1Hersteller: Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühleneschweg 6 | 49090 Osnabrück | GERMANY 
Tel. +49 541 601-01 | www.akurit.de | info@akurit.de Stand 06.2024

Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

KM Klebemörtel

Weitere Informationen zu unseren nachhaltigen Produkten finden Sie unter:

www.sievert.de/greenline

NACHHALTIGKEITSATTRIBUTE

Inhaltsstoffe
SVHC – Substance of very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in  
der aktuellen Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (10) der REACH-Verordnung aufgeführt sind, 
enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

≤ 0,1

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei
Weichmacher weichmacherfrei
Kanzerogene keine Bestandteile
Herbizide / Fungizide keine Bestandteile
Flammschutzmittel keine Bestandteile
Radioaktivitätsindex ≤ 2
Biozide ≤ 0,1 Gew.-%
Chlorparaffine ≤ 0,1 Gew.-%

Innenraumluftqualitäten
VOC < 0,75 µg/m³

Ökobilanzierung
Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD-IWM-20190156-IBG1-DE
GISCODE  
(Einstufung des Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) ZP 1

Kreislauffähigkeit
Recycle-Ready Ja
Aufwand Demontage eingeschränkt
Aufwand Trennung verbessert

Nutzungsdauer des Materials
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB  
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) 30 Jahre*

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall 
oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern, und weiteren relevanten Dokumenten, wie 
zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODELizenzen, RAL-Kunden, allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.akurit.de abrufbar. 
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen. 
 
*kann vom Anwendungsfall abhängig sein
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https://workspace.dgnb-navigator.de/Content/Documents/ProductDocuments/45b6145d-f1ed-404f-aa2d-65ebccabc023/50fe4f06-8836-491b-916e-4d39aab59e69.pdf


1Hersteller: Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühleneschweg 6 | 49090 Osnabrück | GERMANY 
Tel. +49 541 601-01 | www.akurit.de | info@akurit.de Stand 06.2024

Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

FM-S Riemchenschlämmfugenmörtel

Weitere Informationen zu unseren nachhaltigen Produkten finden Sie unter:

www.sievert.de/greenline

NACHHALTIGKEITSATTRIBUTE

Inhaltsstoffe
SVHC – Substance of very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in  
der aktuellen Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (10) der REACH-Verordnung aufgeführt sind, 
enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

≤ 0,1

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei
Weichmacher weichmacherfrei
Kanzerogene keine Bestandteile
Herbizide / Fungizide keine Bestandteile
Flammschutzmittel keine Bestandteile
Radioaktivitätsindex ≤ 2
Biozide ≤ 0,1 Gew.-%
Chlorparaffine ≤ 0,1 Gew.-%

Innenraumluftqualitäten
VOC < 0,75 µg/m³

Ökobilanzierung
Umweltproduktdeklaration (EPD)
GISCODE  
(Einstufung des Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) ZP 1

Kreislauffähigkeit
Recycle-Ready Ja
Aufwand Demontage eingeschränkt
Aufwand Trennung verbessert

Nutzungsdauer des Materials
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB  
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) 30 Jahre*

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall 
oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern, und weiteren relevanten Dokumenten, wie 
zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODELizenzen, RAL-Kunden, allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.akurit.de abrufbar. 
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen. 
 
*kann vom Anwendungsfall abhängig sein
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1Hersteller: Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühleneschweg 6 | 49090 Osnabrück | GERMANY 
Tel. +49 541 601-01 | www.akurit.de | info@akurit.de Stand 06.2024

Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

FM-R SECON® Riemchenfugenmörtel

Weitere Informationen zu unseren nachhaltigen Produkten finden Sie unter:

www.sievert.de/greenline

NACHHALTIGKEITSATTRIBUTE

Inhaltsstoffe
SVHC – Substance of very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in  
der aktuellen Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (10) der REACH-Verordnung aufgeführt sind, 
enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

≤ 0,1

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei
Weichmacher weichmacherfrei
Kanzerogene keine Bestandteile
Herbizide / Fungizide keine Bestandteile
Flammschutzmittel keine Bestandteile
Radioaktivitätsindex ≤ 2
Biozide ≤ 0,1 Gew.-%
Chlorparaffine ≤ 0,1 Gew.-%

Innenraumluftqualitäten
VOC < 40 µg/m³
Französische VOC-Klassifizierung A+
Siegel GEV EMICODE EC1 plus

Prüfkriterien des Siegels (Auszug)
Prüfung nach AgBB-Schema

Ökobilanzierung
Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD-IWM-20190149-IBG1-DE
GISCODE  
(Einstufung des Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) ZP 1

Kreislauffähigkeit
Recycle-Ready Ja
Aufwand Demontage eingeschränkt
Aufwand Trennung verbessert

Nutzungsdauer des Materials
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB  
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) 30 Jahre*

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall 
oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern, und weiteren relevanten Dokumenten, wie 
zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODELizenzen, RAL-Kunden, allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.akurit.de abrufbar. 
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen. 
 
*kann vom Anwendungsfall abhängig sein
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1Hersteller: Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühleneschweg 6 | 49090 Osnabrück | GERMANY 
Tel. +49 541 601-01 | www.akurit.de | info@akurit.de Stand 06.2024

Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

SK grau Spachtel- und Klebemörtel

Weitere Informationen zu unseren nachhaltigen Produkten finden Sie unter:

www.sievert.de/greenline

NACHHALTIGKEITSATTRIBUTE

Inhaltsstoffe
SVHC – Substance of very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in  
der aktuellen Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (10) der REACH-Verordnung aufgeführt sind, 
enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

≤ 0,1

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei
Weichmacher weichmacherfrei
Kanzerogene keine Bestandteile
Herbizide / Fungizide keine Bestandteile
Flammschutzmittel keine Bestandteile
Radioaktivitätsindex ≤ 2
Biozide ≤ 0,1 Gew.-%
Chlorparaffine ≤ 0,1 Gew.-%

Innenraumluftqualitäten
VOC < 0,75 µg/m³

Ökobilanzierung
Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD-IWM-20190156-IBG1-DE
GISCODE  
(Einstufung des Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) ZP 1

Kreislauffähigkeit
Recycle-Ready Ja
Aufwand Demontage eingeschränkt
Aufwand Trennung verbessert

Nutzungsdauer des Materials
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB  
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) 30 Jahre*

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall 
oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern, und weiteren relevanten Dokumenten, wie 
zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODELizenzen, RAL-Kunden, allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.akurit.de abrufbar. 
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen. 
 
*kann vom Anwendungsfall abhängig sein
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1Hersteller: Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühleneschweg 6 | 49090 Osnabrück | GERMANY 
Tel. +49 541 601-01 | www.akurit.de | info@akurit.de Stand 06.2024

Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

SK superleicht Spachtel- und Klebemörtel

Weitere Informationen zu unseren nachhaltigen Produkten finden Sie unter:

www.sievert.de/greenline

NACHHALTIGKEITSATTRIBUTE

Inhaltsstoffe
SVHC – Substance of very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in  
der aktuellen Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (10) der REACH-Verordnung aufgeführt sind, 
enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

≤ 0,1

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei
Weichmacher weichmacherfrei
Kanzerogene keine Bestandteile
Herbizide / Fungizide keine Bestandteile
Flammschutzmittel keine Bestandteile
Radioaktivitätsindex ≤ 2
Biozide ≤ 0,1 Gew.-%
Chlorparaffine ≤ 0,1 Gew.-%

Innenraumluftqualitäten
VOC < 0,75 µg/m³

Ökobilanzierung
Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD-IWM-20190156-IBG1-DE
GISCODE  
(Einstufung des Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) ZP 1

Kreislauffähigkeit
Recycle-Ready Ja
Aufwand Demontage eingeschränkt
Aufwand Trennung verbessert

Nutzungsdauer des Materials
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB  
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) 30 Jahre*

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall 
oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern, und weiteren relevanten Dokumenten, wie 
zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODELizenzen, RAL-Kunden, allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.akurit.de abrufbar. 
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen. 
 
*kann vom Anwendungsfall abhängig sein
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https://workspace.dgnb-navigator.de/Content/Documents/ProductDocuments/45b6145d-f1ed-404f-aa2d-65ebccabc023/50fe4f06-8836-491b-916e-4d39aab59e69.pdf
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Sievert SE 

Postfach 2269, 49012 Osnabrück 

 

 

Konformitätsbescheinigung 

 

Als Mitglied des Deklarationsinhabers entsprechen folgende Sievert Produkte den 

Richtrezepturen und den zitierten Normen insbesondere DIN EN 998-2 der Umwelt- 

Produktdeklaration. 

 

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach ISO 14025 und EN 15804  

 

Mineralische Werkmörtel: Putzmörtel-Armierungsputz 

 

Produkte:  

akurit: 

akurit EW-SK leicht, akurit EW-SK nature, akurit EW-SK grau, akurit KM Klebemörtel, akurit 

MEP X-tra Leicht Armier-Unterputz, akurit OK Spachtel- und Klebemörtel, akurit SK grau 

Spachtel- und Klebemörtel, akurit SK leicht Spachtel- und Klebemörtel, akurit SK superleicht 

Spachtel- und Klebemörtel, akurit SK weiß Spachtel- und Klebemörtel, akurit SK-MI Spachtel- 

und Klebemörtel, akurit SK-N Natursteinklebemörtel, akurit SK-R Riemchen Spachtel- und 

Klebemörtel, akurit UNI-SD Universal Sockel-Dicht, SK grau Spachtel- und Klebemörtel, SK 

leicht Spachtel- und Klebemörtel 

 

strasser: 

strasser AP-S Ausgleichsputz schnell 

 

Deklarationsinhaber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM) 

 

Herausgeber: Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 

 

Programmhalter: Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 

 

 

 

 

Produktmanagement 

 

Mühleneschweg 6 

49090 Osnabrück 
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Deklarationsnummer: EPD-IWM-20190156-IBG1-DE  

 

Ausstellungsdatum: 29.11.2019 

 

Gültig bis: 28.11.2024 

 

 

 

ppa. Benjamin Schwaiger   i. A. Christoph Klüsener 

Leiter Produktmanagement   Produktmanager 



UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)
Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Deklarationsnummer EPDIWM20190156IBG1DE
Ausstellungsdatum 29.11.2019
Gültig bis 28.11.2024

Mineralische Werkmörtel: PutzmörtelArmierungsputz
Verband für Dämmsysteme, Putz 
und Mörtel e.V. (VDPM)

    www.ibu-epd.com | https://epd-online.com



2 UmweltProduktdeklaration Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM) – PutzmörtelArmierungsputz

1. Allgemeine Angaben

Verband für Dämmsysteme, Putz und 
Mörtel e.V. (VDPM)

PutzmörtelArmierungsputz

Programmhalter
IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Deutschland

Inhaber der Deklaration
Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. 
(VDPM)
Reinhardtstraße 14
10117 Berlin
Deutschland

Deklarationsnummer
EPDIWM20190156IBG1DE

Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit
1 kg Putzmörtel als mineralischer Werkmörtel, 
Produktgruppe Armierungsputz mit einer 
Trockenrohdichte < 1600 kg/m³.

Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorien-
Regeln:
Mineralische Werkmörtel, 07.2014
(PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen 
Sachverständigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum
29.11.2019

Gültig bis
28.11.2024

Gültigkeitsbereich:
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Muster
EPD, bei der für die Berechnung der Ökobilanz das 
Produkt einer Gruppe ausgewählt wurde, welches die 
höchsten Umweltlasten dieser Gruppe aufweist. Sie gilt 
ausschließlich für PutzmörtelArmierungsputz als 
mineralische Werkmörtel für Verbandsmitglieder; diese 
können der Verbandshomepage entnommen werden. 
Bei den Zahlenangaben, zum Beispiel für 
bautechnische Daten oder Konzentrationsangaben, 
handelt es sich um durchschnittliche praxisübliche 
Werte für diese Produktgruppe.

Der Inhaber der Deklaration haftet für die 
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine 
Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen, 
Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.
Verifizierung
Die Europäische Norm EN 15804 dient als KernPCR

Unabhängige Verifizierung der Deklaration und 
Angaben gemäß ISO 14025:2010

Dipl. Ing. Hans Peters
(Vorstandsvorsitzender des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)     intern                    x      extern

Dr. Alexander Röder
(Geschäftsführer Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Matthias Schulz,
Unabhängige/r Verifizierer/in vom SVR bestellt

2. Produkt

2.1 Produktbeschreibung/Produktdefinition
Mineralische Werkmörtel sind Mörtel, deren 
Bestandteile im Werk und nicht auf der Baustelle 
gemischt werden. Sie werden in Abhängigkeit von der 
Art der Verwendung in die drei Werkmörtelarten 
Mauermörtel, Putzmörtel und Estrichmörtel unterteilt. 
Mineralische Putzmörtel sind Gemische aus einem 
oder mehreren anorganischen Bindemitteln, 
Zuschlägen, Wasser und ggf. Zusatzstoffen bzw. 
Zusatzmitteln zur Herstellung von Außen oder 
Innenputzen. Putzmörtel werden an Wänden und 
Decken je nach Erfordernis ein oder mehrlagig 
aufgetragen. Neben der ästhetischen Gestaltung der 
Oberfläche dienen sie als Außenputze der Abhaltung 
der Witterungseinflüsse und als Innenputze der 
ebenflächigen Unterlage von Anstrichen und Tapeten. 
Bei Stahlbetondecken und treppen dienen Putze auch 
dem Brandschutz, durch Zugabe poriger Zuschläge 

auch dem Wärmeschutz. Abhängig von den 
technischen Daten, den eingesetzten Grund und 
Hilfsstoffen und der praktischen Anwendung werden 
Putzmörtel in die Produktgruppen Normalputz / 
Edelputz, Normalputz / Edelputz mit besonderen 
Eigenschaften, Leichtputz, Armierungsputz und 
Wärmedämmputz mit besonders hohem Anteil an 
Leichtzuschlägen unterteilt. 
  
Für das Inverkehrbringen von Armierungsputz in der 
EU/EFTA (mit Ausnahme der Schweiz) gilt die 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (CPR). Armierungsputz 
benötigt eine Leistungserklärung unter 
Berücksichtigung der DIN EN 998-1:2017-02, 
Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau  Teil 1: 
Putzmörtel und die CEKennzeichnung.
Für die Verwendung gelten die jeweiligen nationalen 
Bestimmungen.
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2.2 Anwendung
Im Werk hergestellte Putzmörtel zur Verwendung als 
Unterputz bzw. Oberputz auf Wänden, Decken, 
Pfeilern und Trennwänden von Baukörpern, die den 
geltenden Normen entsprechen oder auf ähnlichen 
Putzgründen (z. B. bei Bestandsgebäuden). 
Armierungsputz als Einlagenputz zur Herstellung von 
Innen und Außenputz auf schwierigen 
Putzuntergründen.

2.3 Technische Daten

Bautechnische Daten
 
Bezeichnung Wert Einheit
Druckfestigkeit nach DIN EN 
101511 1,5  7,5 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 
1745 lambda10,dry,mat / P = 50 
%

≤ 0,61 W/(mK)

Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 
1745 lambda10,dry,mat / P = 90 
%

≤ 0,66 W/(mK)

Schallabsorptionsgrad (ggf.)  %
Wasserdampfdurchlässigkeit nach 
DIN EN 101519 15/35 

Trockenrohdichte nach DIN EN 
101510 ≤ 1600 kg/m³

Kapillare Wasseraufnahme nach 
DIN EN 101518 k.A. kg/(m²min

^0,5)

Leistungswerte von Armierungsputz entsprechend der 
Leistungserklärung in Bezug auf dessen Wesentliche 
Merkmale gemäß DIN EN 998-1:2017-02, 
Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau  Teil 1: 
Putzmörtel. 
Haftscherfestigkeit, Haftzugfestigkeit und 
Biegezugfestigkeit sind nicht relevant.

2.4 Lieferzustand
Mineralische PutzmörtelArmierungsputz werden als 
WerkTrockenmörtel hergestellt und ausgeliefert. 
WerkTrockenmörtel ist ein Mörtel, der aus 
Ausgangsstoffen besteht, die trocken im Werk 
abgefüllt, zur Baustelle geliefert und dort nach 
Herstellerangaben und bedingungen mit der 
erforderlichen Wassermenge zu gebrauchsfertigem 
Mörtel gemischt werden. Auslieferung als Sackware 
bis 35 kg pro Sack oder als Siloware bis 15 t pro Silo.

2.5 Grundstoffe/Hilfsstoffe

Mineralische Bauprodukte wie mineralische 
Werkmörtel und Putzmörtel bestehen überwiegend aus 
weit verbreiteten mineralischen Rohstoffen. Es besteht 
keine Ressourcenknappheit.
 
Bezeichnung Wert Einheit
Gesteinskörnung 3040 M.%
Feine Gesteinskörnung 2025 M.%
Leichte Gesteinskörnung ≤ 10 M.%
Künstlicher Leichtzuschlag  M.%
Zement 2535 M.%
Kalkhydrat [Ca(OH2]  M.%

  
Die zulässige Schwankungsbreite der bautechnischen 
Daten wird durch unterschiedliche Mengenanteile der 
Grundstoffe ermöglicht. In jedem Fall ergibt die 
Zusammensetzung der Putzmörtel 100 M.%.
Die folgenden Hilfsstoffe und Zusatzmittel können bei 
Bedarf eingesetzt werden:

 Kunststoffdispersion:       < 4,00 M.%
 Wasserrückhaltemittel:    < 0,30 M.%
 Luftporenbildner:             < 0,05 M.%
 Verdickungsmittel:           < 0,06 M.%
 Anorganische Pigmente: < 0,20 M.%
 Fasern:                            < 0,25 M.%
 Hydrophobierungsmittel: < 0,45 M.%

Gesteinskörnung: Natursande als natürliche 
Rohstoffe, die neben den Hauptmineralien Quarz 
(SiO2) bzw. Calcit (CaCO3) natürliche Neben und 
Spurenminerale enthalten. 
Feine Gesteinskörnung: Kalksteinmehle, die bei der 
Aufbereitung der Natursande zur Herstellung der 
Gesteinskörnungen anfallen sowie Feinstsande.
Leichte Gesteinskörnung: Natürliche oder künstliche 
anorganische Leichtzuschläge zur Reduzierung der 
Trockenrohdichte. Natürliche Leichtzuschläge werden 
aus natürlichen Rohstoffen durch Zerkleinerung 
hergestellt (z. B. Bims, Vermiculit). Künstliche 
Leichtzuschläge werden durch Aufbereiten, Schmelzen 
und Blähen geeigneter natürlicher Rohstoffe (Blähton, 
Perlite) oder von sortiertem Altglas (Blähglas) 
hergestellt.
Künstlicher Leichtzuschlag: Durch Schäumung 
hergestelltes organisches, expandiertes Polystyrol 
(EPS) in Kugel oder Partikelform (recycelt) zur 
Reduzierung der Trockenrohdichte.
Zement: gem. DIN EN 197-1; Zement dient als 
Bindemittel und wird vorwiegend aus Kalksteinmergel 
oder einem Gemisch aus Kalkstein und Ton 
hergestellt. Die natürlichen Rohstoffe werden gebrannt 
und anschließend gemahlen.
Kalkhydrat: gem. DIN EN 459; Weißkalkhydrat dient 
als Bindemittel und wird durch Brennen von 
natürlichem Kalkstein und anschließendes Löschen 
hergestellt.
Kunststoffdispersion: Polymerpulver zum 
Verbessern des Haftverbundes, der Elastizität, der 
mechanischen Eigenschaften usw. in Dünnbettmörtel.
Wasserrückhaltemittel: Zelluloseether, hergestellt 
aus Zellstoff, der einen zu raschen Wasserentzug aus 
dem Frischmörtel verhindert.
Luftporenbildner: Tenside zur Reduzierung der 
Oberflächenspannung von Wasser und zur Erzeugung 
von Luftporen. Diese vermindern die 
Frischmörtelrohdichte, verbessern die Verarbeitbarkeit 
und reduzieren die Schwind und 
Spannungsrissneigung.
Verdickungsmittel: Zellulose oder Stärkeether, 
hergestellt aus Zellstoff oder nativer Stärke verbessern 
die Standfestigkeit, wirken also verdickend, haben 
aber keine Wasser rückhaltende Wirkung.
Anorganische Pigmente: Natürliche oder 
synthetische pulverförmige Farbmittel, die durch 
mechanische Behandlung der betreffenden 
mineralischen Stoffe wie z. B. Kreide, Ton usw. 
gewonnen werden.
Fasern: Fasern aus natürlichen oder synthetischen 
Polymeren (z. B. PAN, PP, PE usw.) oder 
anorganische Chemiefasern (z. B. Glasfasern) dienen 
der Aufnahme von Zugkräften im Festmörtel.
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Hydrophobierungsmittel: Wasserlösliche 
Natriumoleate oder Zinkstearate zur Reduzierung der 
kapillaren Wasseraufnahme des Festmörtels.

Angaben zu besonders besorgniserregenden Stoffen:
Das Produkt enthält Stoffe der ECHA-
Kandidatenliste (15.01.2019) oberhalb 0,1 Massen%: 
nein.
Das Produkt enthält weitere CMRStoffe der Kategorie 
1A oder 1B, die nicht auf der Kandidatenliste stehen, 
oberhalb 0,1 Massen% in mindestens einem 
Teilerzeugnis: nein.
Dem vorliegenden Bauprodukt wurden Biozidprodukte 
zugesetzt oder es wurde mit Biozidprodukten 
behandelt (es handelt sich damit um eine behandelte 
Ware im Sinne der Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 
528/2012): nein.

2.6 Herstellung
In der Graphik ist der Herstellungsprozess dargestellt.
Mineralische Putzmörtel werden in Mischwerken in 
folgenden Arbeitsschritten hergestellt:

 Füllen der Vorrats bzw. Wägebehälter,
 Förderung der Einsatzstoffe/des Mischgutes 

in den Mischer,
 Mischen,
 Förderung des Fertigproduktes,
 Verpackung,
 Verladung des Fertigproduktes und 

Auslieferung.

Die Rohstoffe – Sand, Bindemittel, Leichtzuschläge, 
Hilfsstoffe, Zusatzmittel und stoffe (siehe Grundstoffe) 
– werden im Herstellwerk in Silos gelagert. Aus den 
Silos werden die Rohstoffe entsprechend der 
jeweiligen Rezeptur gravimetrisch dosiert und intensiv 
miteinander vermischt. Anschließend wird das 
Mischgut abgepackt und als WerkTrockenmörtel 
trocken in Gebinden oder Silos ausgeliefert.

Graphik 1: Herstellungsprozess (grün: Input; blau: 
Einheitsprozess)

2.7 Umwelt und Gesundheit während der 
Herstellung

Stand der Technik ist die 100 %ige Rückführung 
trockener Abfälle in die Produktion. Überall dort, wo bei 
der Herstellung im Werk Staub entstehen kann, wird 
dieser unter Beachtung der Arbeitsplatzgrenzwerte 
durch entsprechende Absaugungsanlagen einem 

zentralen Filtersystem zugeführt. Der darin 
abgeschiedene Feinststaub wird erneut dem 
Herstellungsprozess zugeführt. Im Rahmen der 
eingeführten Qualitätsmanagementsysteme werden 
bei der automatisierten Prozessüberwachung evtl. 
auftretende Fehlchargen sofort erkannt und über 
entsprechende Rückstellwarensilos im Kreislauf 
geführt, d. h. in sehr geringen Mengenanteilen erneut 
dem Produktionsprozess zugeführt. Diese 
Vorgehensweise wird auch bei Produktrestmengen 
praktiziert, die in Silos oder Säcken zum Herstellwerk 
in geringen Mengen zurücktransportiert werden. 
Prozessabluft wird bis weit unter die gesetzlichen 
Grenzwerte der Arbeitsplatzgrenzwerte (AWGWerte) 
entstaubt. 

Lärm:
Schallpegelmessungen haben gezeigt, dass alle inner 
und außerhalb der Produktionsstätten ermittelten 
Werte aufgrund getroffener Schallschutzmaßnahmen 
weit unter den geforderten Werten der technischen 
Normen liegen. 

2.8 Produktverarbeitung/Installation
Die Verarbeitung von mineralischen Putzmörteln 
erfolgt in der Regel maschinell. Sie werden entweder 
automatisch mit einem Trockenfördergerät aus dem 
Silo oder aber aus einzelnen Gebinden entnommen 
und mit einer Putzmaschine angemischt, gefördert und 
appliziert. Die Verwendung von Silomischpumpen ist 
möglich. Armierungsputz kann auch von Hand 
angemischt werden. Die Putzmörtel werden 
anschließend vor Ort mit geeignetem Werkzeug 
egalisiert und ggf. strukturiert. Es gelten die 
Regelwerke der Berufsgenossenschaften und die 
jeweiligen Sicherheitsdatenblätter der Bauprodukte.
Mit den Bindemitteln Zement und Kalk in mineralischen 
Werkmörteln ist der mit Wasser angemischte 
Frischmörtel stark alkalisch. Bei längerem Kontakt 
können infolge der Alkalität ernste Hautschäden 
hervorgerufen werden. Deshalb ist jeder Kontakt mit 
den Augen und der Haut durch persönliche 
Schutzmaßnahmen zu vermeiden (EG-
Sicherheitsdatenblatt).
Es sind keine besonderen Maßnahmen zum Schutz 
der Umwelt zu treffen. Unkontrollierte 
Staubemissionen sind zu vermeiden.
Mineralische Werkmörtel dürfen nicht in die 
Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser 
gelangen.

2.9 Verpackung
Sackware aus einem Papiersack mit Kunststoffeinlage, 
Säcke auf Holzpaletten gelagert, Palette in 
Kunststofffolie eingeschweißt, Siloware in Stahlsilos. 
Nachnutzungsmöglichkeiten für die Verpackung 
Sackware: ggf. Trennung. Nicht verschmutzte PE
Folien (auf sortenreine Erfassung ist zu achten) und 
Mehrwegpaletten aus Holz werden durch den 
Baustoffhandel zurückgenommen (Mehrwegpaletten 
gegen Rückvergütung im Pfandsystem) und von 
diesem an die Mörtelwerke zurückgegeben und in den 
Produktionsprozess zurückgeführt. Die Folien werden 
an die Folienhersteller zum Recyceln weitergeleitet. 

2.10 Nutzungszustand
Die genannten Produkte sind bei normaler, dem 
Verwendungszweck der beschriebenen Produkte 
entsprechender Nutzung, verrottungsfest und 
alterungsbeständig. 
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Putzmörtel aus mineralischen Werkmörteln sind vor 
Dauerbewitterung z. B. durch fachgerechten Anschluss 
des Fassadensockels zu schützen (SAF). 
Der Risswiderstand von Putzmörtel aus mineralischen 
Werkmörteln kann durch eine Rissbewehrung/
armierung in der zugbelasteten Zone des Putzes 
erhöht werden (DIN EN 13914-1, -2, DIN 18550-1, -2).

2.11 Umwelt und Gesundheit während der 
Nutzung

Aufgrund der stabilen CalciumSilikatHydratBindung 
(CSHBindung) und dem nach Aushärtung am 
Untergrund erreichten festen Gefüge sind Emissionen 
nicht möglich. Bei normaler, dem Verwendungszweck 
der beschriebenen Produkte entsprechender Nutzung, 
sind keine Gesundheitsbeeinträchtigungen möglich.
Gefährdungen für Wasser, Luft und Boden sind bei 
bestimmungsgemäßer Anwendung der Produkte nicht 
bekannt. 
Die natürliche ionisierende Strahlung der aus 
mineralischen Werkmörteln hergestellten Putzmörtel 
ist äußerst gering und gilt als gesundheitlich 
unbedenklich.

2.12 Referenz-Nutzungsdauer
Eine ReferenzNutzungsdauer (RSL) nach ISO 15686-
1, -2, -7 und -8 wird nicht deklariert. Bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch und fachgerechtem 
Einbau beträgt die Lebensdauer von Putzmörtel auf 
Wänden und Decken unter Verwendung mineralischer 
Werkmörtel erfahrungsgemäß 40 Jahre oder länger 
(BBSR). 

2.13 Außergewöhnliche Einwirkungen

Brand
Brandverhaltensklasse A1

Da der Anteil fein verteilter organischer Bestandteile 
mehr als 1 % beträgt, wird die Brandverhaltensklasse 
A1 grundsätzlich über eine Prüfung nachgewiesen.
Armieurngsputz wird vielfach in allgemein 
bauaufsichtlich zugelassenen Wärmedämm
Verbundsystemen verwendet. Die erforderlichen 
brandschutztechnischen Prüfungen werden 
grundsätzlich am gesamten System durchgeführt. Das 
Brandverhalten von Armierungsputz ist in der Regel 
gleichwertig oder besser als das zugelassene System.
Unabhängig von der Produktgruppe hat sich gezeigt, 
dass sich Putzmörtel aus mineralischen Werkmörteln 

bei der “heißen” Bemessung (statischer Nachweis mit 
den unter Brandtemperatureinwirkung reduzierten 
Tragfähigkeiten von Mauerwerk) günstig auf die 
erforderliche Mindestwanddicke auswirkt. 
Zusätzliche Kennzeichnung erfolgt produktspezifisch 
auf Gebinde durch CEKennzeichen / 
Leistungserklärung.
    
Brandschutz
Bezeichnung Wert
Baustoffklasse A1
Brennendes Abtropfen 
Rauchgasentwicklung 
 
Wasser
Mineralische Werkmörtel als Putzmörtel sind 
strukturstabil und unterliegen keiner Formveränderung 
durch Wassereinwirkung und Trocknung. 

Mechanische Zerstörung
Keine Angaben erforderlich.

2.14 Nachnutzungsphase
Die Lebensdauer eines mit Armierungsputz verputzten 
Mauerwerks endet in der Regel mit der Lebensdauer 
des damit errichteten Gebäudes. Eine Wieder und 
Weiterverwendung von verputztem Mauerwerk nach 
erfolgtem Rückbau ist nicht möglich.
Aus mineralischen Putzmörteln hergestellte Bauteile 
können in der Regel in einfacher Weise zurückgebaut 
werden. Bei Rückbau eines Gebäudes müssen diese 
nicht als Sondermüll behandelt werden; es ist jedoch 
auf einen möglichst sortenreinen Rückbau zu achten. 
Mineralische Putzmörtel können dem normalen 
Baustoffrecycling zugeführt werden. Eine 
Weiterverwertung erfolgt in der Regel in Form 
rezyklierter Gesteinskörnungen im Hoch und Tiefbau. 

2.15 Entsorgung
Mörtel ist Bestandteil des mineralischen Bauschutts. 
Bauschutt wird mit einem Anteil von 78,4 % recycelt. 
BV Baustoffe
Die Deponiefähigkeit von erhärteten mineralischen 
Putzmörteln gem. Deponieklasse I nach der TA 
Siedlungsabfall ist gewährleistet (TASi). Der EAK-
Abfallschlüssel nach Abfallverwertungsverzeichnis 
lautet 170101.

2.16 Weitere Informationen
Weitere Informationen im Internet unter folgender URL: 
www.vdpm.info.  

3. LCA: Rechenregeln

3.1 Deklarierte Einheit
Diese Deklaration bezieht sich auf die Herstellung von 
einem Kilogramm typischer Putzmörtel der 
Produktgruppe Armierungsputz. Es werden 
ausschließlich Trockenmörtel betrachtet. 

Angabe der deklarierten Einheit
 
Bezeichnung Wert Einheit
Deklarierte Einheit 1 kg
Rohdichte ≤ 1600 kg/m3

Ergiebigkeit 0,80
0,95 l/kg

  

Bei der Berechnung der Ökobilanz wird das Produkt 
der Produktgruppe Armierungsputz ausgewählt, das 
die höchsten Umweltlasten dieser Gruppe aufweist.

3.2 Systemgrenze
Die Lebenszyklusanalyse der untersuchten Produkte 
umfasst die Produktion des Mörtels einschließlich der 
Rohstoffgewinnung und Energieträgerbereitstellung bis 
zum fertig verpackten Produkt (Modul A1A3), den 
Einbau des Produktes inkl. Transport zur Baustelle 
(Modul A4A5), die Nutzungsphase (Modul B1) sowie 
die Entsorgung des Mörtels (Modul C4). Für Siloware 
werden die anteiligen Aufwendungen für den Transport 
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und die Herstellung des Silos berücksichtigt. 
Gutschriften für die Verpackung einschließlich 
Energierückgewinnung (Modul D) gehen ebenfalls in 
die Ökobilanz ein.

3.3 Abschätzungen und Annahmen
Für die einzelnen Rezepturbestandteile der 
Formulierungen wurden diese, falls keine spezifische 
GaBi 8Prozesse zur Verfügung standen, nach 
Herstellerangaben oder Literatur abgeschätzt. 

3.4 Abschneideregeln
Auf der Inputseite werden alle Stoffströme, die in das 
System eingehen und größer als 1 % ihrer gesamten 
Masse sind oder mehr als 1 % zum 
Primärenergiebedarf beitragen, berücksichtigt. Die 
Gesamtsumme der vernachlässigten InputFlüsse 
beträgt höchstens 5% des Energie und 
Masseeinsatzes.
Die Herstellung der zur Produktion der betrachteten 
Produkte benötigten Maschinen, Anlagen und sonstige 
Infrastruktur wurde in den Ökobilanzen nicht 
berücksichtigt.

3.5 Hintergrunddaten
Zur Modellierung des Lebenszyklus für die Herstellung 
der Mörtelprodukte wurde das Software System 
GaBi8 eingesetzt. Alle für die Bilanzierung relevanten 
Hintergrund Datensätze wurden der GaBi8 Datenbank 
entnommen, mit Ausnahme des Bims (ROTOCELL) 
Datensatzes.

3.6 Datenqualität
Für diese MusterEPD wurden repräsentative Produkte 
herangezogen; zur Berechnung der 
Ökobilanzergebnisse wurde das Produkt mit den 
größten Umweltwirkungen als repräsentativ für eine 
Gruppe deklariert. 
Für alle relevanten eingesetzten Vorprodukte lagen 
entsprechende HintergrundDatensätze in der GaBi
Datenbank vor.
Die Anforderungen an die Datenqualität und die 
Hintergrunddaten entsprechen den Vorgaben der PCR 
Teil A.

Der technologische Hintergrund der erfassten Daten 
gibt die physikalische Realität für die deklarierte 
Produktgruppe wieder.
Die Datensätze sind vollständig und entsprechen den 
Systemgrenzen und den Kriterien für den Ausschluss 
von Inputs und Outputs.
Die letzte Revision der verwendeten Daten liegt 
weniger als 8 Jahre zurück.

3.7 Betrachtungszeitraum
Der Betrachtungszeitraum ist eine Jahresproduktion 
bezogen auf das Jahr 2018. Die Ökobilanzen wurden 
für den Bezugsraum Deutschland erstellt. Dies hat zur 
Folge, dass neben den Produktionsprozessen unter 
diesen Randbedingungen auch die für Deutschland 
relevanten Vorstufen, wie Strom oder 
Energieträgerbereitstellung, verwendet wurden.

3.8 Allokation
Spezifische Informationen über die Allokationen 
innerhalb der Hintergrunddaten, sind in der 
Dokumentation der GaBiDatensätze enthalten. Die 
Zuordnung (Allokation) der Material und 
Energieverbräuche für das deklarierte Produkt erfolgte 
durch die Mitgliedsfirmen des VDPM. Die zur 
Verfügung gestellten Daten sind verbandsinterne 
Kennzahlen, die nicht veröffentlicht wurden. Bei der 
Verbrennung der Verpackungen und 
Produktionsabfällen sowie Deponierung der 
Produktionsabfälle wird eine MultiInputAllokation mit 
einer Gutschrift für Strom und thermische Energie 
nach der Methode der einfachen Gutschrift eingesetzt. 
Die Gutschriften durch die Verpackungsentsorgung 
werden in Modul D gutgeschrieben.

3.9 Vergleichbarkeit
Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die 
Bewertung von EPDDaten nur möglich, wenn alle zu 
vergleichenden Datensätze nach EN 15804 erstellt 
wurden und der Gebäudekontext bzw. die 
produktspezifischen Leistungsmerkmale berücksichtigt 
werden.

.  Für die Modellierung wurde die GaBi 8
Hintergrunddatenbank verwendet.

4. LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Die folgenden technischen Informationen sind 
Grundlage für die deklarierten Module oder können für 
die Entwicklung von spezifischen Szenarien im Kontext 
einer Gebäudebewertung genutzt werden, wenn 
Module nicht deklariert werden (MND).
 
Transport zu Baustelle (A4)
Bezeichnung Wert Einheit
Liter Treibstoff 0,0063 l/100km
Transport Distanz 300 km
Auslastung (einschließlich Leerfahrten) 50  85 %
Rohdichte der transportierten Produkte 1600 kg/m3

 
Einbau ins Gebäude (A5)
Bezeichnung Wert Einheit
Hilfsstoff 0 kg
Wasserverbrauch 0,0003 m3

Sonstige Ressourcen 0 kg
Stromverbrauch 0,00045 kWh
Sonstige Energieträger 0 MJ

Materialverlust 0 kg
OutputStoffe als Folge der 
Abfallbehandlung auf der 
Baustelle

0 kg

Staub in die Luft 0 kg
VOC in die Luft 0 kg

Nutzung (B1) siehe Kap. 2.12 Nutzung
Im Nutzungsstadium wird die CO2Einbindung 
betrachtet, die durch die Karbonatisierung bedingt ist. 
Das bei der Entsäuerung von Kalkstein (CaCO3) 
während der Kalk und Zementherstellung freigesetzte 
CO2 wird dabei während der Reaktion mit den 
Bindemitteln Kalk und Zement wieder eingebunden 
und führt zu einer Festigkeitssteigerung. In der 
Ökobilanz des Werkmörtels wurde in Anlehnung an 
DIN EN 16757 die resultierende maximale theoretische 
CO2Aufnahme für vollständig karbonatisierten 
Putzmörtel und das praktische Gesamthöchstpotenzial 
der CO2Aufnahme  unter Berücksichtigung der 
Exponiertheit der Oberflächen  berechnet.                                
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Ende des Lebenswegs (C1-C4)
Bezeichnung Wert Einheit
Getrennt gesammelt Abfalltyp 0 kg
Als gemischter Bauabfall gesammelt 0 kg
Zur Wiederverwendung 0 kg
Zum Recycling 0 kg
Zur Energierückgewinnung 0 kg
Zur Deponierung 1,12 kg

Wiederverwendungs- Rückgewinnungs- und 
Recyclingpotential (D), relevante Szenarioangaben
Bezeichnung Wert Einheit
Recycling Silo (Verpackung) 100 %
Verbrennung Holzpaletten 
(Verpackung) 100 %

Verbrennung Papier (Verpackung) 100 %
Verbrennung PEFolie (Verpackung) 100 %
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5. LCA: Ergebnisse
ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN; MND = MODUL NICHT DEKLARIERT; 
MNR = MODUL NICHT RELEVANT)

Produktionsstadiu
m

Stadium der 
Errichtung 

des 
Bauwerks

Nutzungsstadium Entsorgungsstadium

Gutschriften 
und Lasten 

außerhalb der 
Systemgrenze

R
oh

st
of

fv
er

so
rg

un
g

Tr
an

sp
or

t

H
er

st
el

lu
ng

Tr
an

sp
or

t v
om

 
H

er
st

el
le

r z
um

 
Ve

rw
en

du
ng

so
rt

M
on

ta
ge

 

N
ut

zu
ng

/A
nw

en
du

ng

In
st

an
dh

al
tu

ng

R
ep

ar
at

ur

Er
sa

tz

Er
ne

ue
ru

ng

En
er

gi
ee

in
sa

tz
 fü

r d
as

 
Be

tre
ib

en
 d

es
 

G
eb

äu
de

s 
W

as
se

re
in

sa
tz

 fü
r d

as
 

Be
tre

ib
en

 d
es

 
G

eb
äu

de
s 

R
üc

kb
au

/A
br

is
s

Tr
an

sp
or

t

Ab
fa

llb
eh

an
dl

un
g

Be
se

iti
gu

ng

W
ie

de
rv

er
w

en
du

ng
s

, 
R

üc
kg

ew
in

nu
ng

s
 

od
er

 
R

ec
yc

lin
gp

ot
en

zi
al

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

X X X X X X MND MNR MNR MNR MND MND MND MND MND X X

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – UMWELTAUSWIRKUNGEN: 1 kg Putzmörtel-Armierungsputz
Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 B1 C4 D

Globales Erwärmungspotenzial [kg CO2Äq.] 4,33E1 2,19E2 4,77E2 1,47E1 1,79E2 1,98E2
Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht [kg CFC11Äq.] 3,01E9 4,59E16 6,32E16 0,00E+0 3,97E15 1,45E14

Versauerungspotenzial von Boden und Wasser [kg SO2Äq.] 8,27E4 1,67E5 6,19E6 0,00E+0 1,06E4 2,13E5
Eutrophierungspotenzial [kg (PO4)3Äq.] 1,46E4 3,75E6 1,37E6 0,00E+0 1,46E5 3,52E6

Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon [kg EthenÄq.] 9,44E5 2,36E7 4,13E7 0,00E+0 8,20E6 1,86E6
Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen – nicht 

fossile Ressourcen [kg SbÄq.] 1,35E6 2,27E9 8,17E10 0,00E+0 6,86E9 2,99E8

Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen – fossile 
Brennstoffe [MJ] 4,30E+0 2,93E1 1,23E2 0,00E+0 2,31E1 2,55E1

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – RESSOURCENEINSATZ: 1 kg Putzmörtel-Armierungsputz
Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 B1 C4 D

Erneuerbare Primärenergie als Energieträger [MJ] 5,63E1 1,98E2 3,30E1 0,00E+0 2,97E2 5,96E2
Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung [MJ] 3,27E1 0,00E+0 3,27E1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0

Total erneuerbare Primärenergie [MJ] 8,90E1 1,98E2 2,62E3 0,00E+0 2,97E2 5,96E2
Nicht erneuerbare Primärenergie als Energieträger [MJ] 4,65E+0 2,94E1 5,57E2 0,00E+0 2,39E1 2,87E1

Nicht erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung [MJ] 4,20E2 0,00E+0 4,20E2 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Total nicht erneuerbare Primärenergie [MJ] 4,69E+0 2,94E1 1,37E2 0,00E+0 2,39E1 2,87E1

Einsatz von Sekundärstoffen [kg] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Erneuerbare Sekundärbrennstoffe [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0

Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Einsatz von Süßwasserressourcen [m³] 2,53E2 2,29E5 4,16E4 0,00E+0 4,56E5 3,80E5

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – OUTPUT-FLÜSSE UND ABFALLKATEGORIEN: 
1 kg Putzmörtel-Armierungsputz

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 B1 C4 D

Gefährlicher Abfall zur Deponie [kg] 1,65E8 1,88E8 1,31E11 0,00E+0 4,12E9 1,61E10
Entsorgter nicht gefährlicher Abfall [kg] 7,05E3 2,19E5 1,97E4 0,00E+0 1,12E+0 1,55E4

Entsorgter radioaktiver Abfall [kg] 1,20E4 3,55E7 5,52E7 0,00E+0 3,43E6 1,26E5
Komponenten für die Wiederverwendung [kg] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0

Stoffe zum Recycling [kg] 0,00E+0 0,00E+0 1,25E4 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Stoffe für die Energierückgewinnung [kg] 0,00E+0 0,00E+0 2,59E2 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0

Exportierte elektrische Energie [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 5,96E2 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Exportierte thermische Energie [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 1,40E1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0

6. LCA: Interpretation

Die Ökobilanzergebnisse werden in allen 
Wirkungskategorien signifikant durch die 
Lebenszyklusphasen Rohstoffbereitstellung & 
Transporte (A1 & A2), Herstellung (insbesondere 
Herstellung der Verpackung in A3) und die 
Deponierung (C4) dominiert. Zusammen genommen 
ca. 80 – 95% der Umweltlasten kommen aus den o.g. 
Lebenszyklusphasen.

Die Summe aus eingesetzten Rohstoffen sowie deren 
Transporte tragen (bis auf PERT und ODP) mit etwa 
70 – 90% zu den Umweltlasten bei  hauptsächlich 
bedingt durch den Einsatz von Zement, Blähglas, 
Dispersionspulver und Hydrophobierungsmittel 
(zusammen >80% innerhalb A1). Die Herstellung des 

Hydrophobierungsmittels dominiert den Indikator 
ADPE (ca. 80%). Die Herstellung des 
Dispersionspulver dominiert den Indikator ODP 
(>95%).Die Transporte der Rohstoffe spielen eine 
untergeordnete Rolle (<10% aus Summe A1A2).

Die Herstellung der Verpackung trägt (mit Ausnahme 
von GWP, ODP und PERT) mit ca. 5 – 10% bei. Der 
Einsatz von Holzpaletten und Papier trägt signifikant 
zu PERT bei (ca. 50% Beitrag). 

Die Transporte der Produkte zur Baustelle (A4) spielen 
eine untergeordnete Rolle (<10%).

Die Deponierung am Ende des Lebenszyklus (C4) 
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trägt (bis auf ADPE und ODP) mit ca. 0 – 10% zu den 
Umweltlasten bei.

In der Nutzungsphase wird durch Karbonatisierung (= 

CO2Einbindung) etwas mehr als 20% des 
verursachten GWP wieder eingebunden.
 

7. Nachweise

7.1 Auslaugung:
Für ein Szenario der mit Feuchtigkeit belasteten 
Bauteile gibt es derzeit weder europäische noch 
nationale Bewertungskriterien bzw. 
Emissionsszenarien. Ein prüftechnischer Nachweis 
analog zum InnenraumBereich (AgBBSchema) ist 
somit nicht möglich.

7.2 VOC-Emissionen:
Messstelle: FraunhoferInstitut für Bauphysik (IBP), 
Institutsteil Holzkirchen, D83626 Valley
Messverfahren: Bestimmung der von flüchtigen 
organischen Verbindungen aus Bauprodukten und 
Einrichtungsgegenständen nach DIN EN ISO 16000-9 
und -11 in einer 0,2 m3Prüfkammer (t0 = 7 Tage) und 
Bewertung gemäß AgBBSchema (AgBB). Messung 
unterschiedlicher Produkte für Innen und 
Außenanwendung. 
Prüfbericht: Ergebnisprotokoll 005/2008/281 vom 
20.03.2008
Ergebnisse:

 
7.3 Radioaktivität:
Messstelle: FraunhoferInstitut für Bauphysik (IBP), 
Institutsteil Holzkirchen, D83626 Valley
Messverfahren: Prüfung des Gehaltes an den 
radioaktiven Nukliden 226Ra, 232Th und 40K durch 
Messung der AktivitätsKonzentrationen CNuklid 
mittels AlphaSpektrometrie (VerzögerteKoinzidenz
Methode mittels LSC) bzw. mittels Gamma
Spektrometrie
Prüfbericht: Untersuchungsbericht vom 12.12.2006 
zur Radioaktivität von Bauprodukten
Ergebnis: Die aus den messtechnisch ermittelten 
AktivitätsKonzentrationen CNuklid errechneten 
AktivitätsKonzentrationsIndices I lagen bei allen 
genannten Produkten unter dem empfohlenen 
Grenzwert von I = 2. Auch der vorgeschlagene 
Grenzwert I = 0,5 für Bauprodukte, die in großen 
Mengen verbaut werden, wurde in keinem Fall erreicht. 
Bei Korrelation von I mit dem DosisKriterium gemäß 
Richtlinie Radiation Protection 112 der Europäischen 
Kommission blieben alle genannten Produkte 
unterhalb des empfohlenen Grenzwertes der jährlichen 
Strahlungsdosis von 0,3 mSv/a.
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1. Allgemeine Angaben

Verband der deutschen
Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.

Kleber und Unterputz mit 
organischem Bindemittel

Programmhalter
IBU  Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Deutschland

Inhaber der Deklaration
Verband der deutschen
Lack und Druckfarbenindustrie e.V.
Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Deklarationsnummer
EPDVDL20190057IBG1DE

Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit
Diese Produktdeklaration bezieht sich auf 1 kg Kleber 
und Unterputz mit organischem Bindemittel.

Diese Deklaration basiert auf den 
Produktkategorienregeln:
Beschichtungen mit organischen Bindemitteln, 07/2014
(PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen 
Sachverständigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum
11.06.2019

Gültig bis
10.06.2024

Gültigkeitsbereich:
Es handelt sich um eine VerbandsEPD des 
Verbandes der deutschen Lack und 
Druckfarbenindustrie e.V., bei der für die Berechnung 
der Ökobilanz eine repräsentative Worstcase
Zusammensetzung für eine Spanne von Produkten 
bestimmt wurde, welche die höchsten Umweltlasten 
aufweist.
Diese WorstcaseDeklaration basiert auf den Angaben 
der Mitglieder der Fachgruppe Putz & Dekor im VdL. 
Sie gilt ausschließlich für die  durch die Worstcase
Zusammensetzung repräsentierten Produkte für Werke 
in Deutschland, für fünf Jahre ab Ausstellungsdatum. 

Der Inhaber der Deklaration haftet für die 
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine 
Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen, 
Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.
Verifizierung
Die Europäische Norm /EN 15804/ dient als KernPCR

Unabhängige Verifizierung der Deklaration und 
Angaben gemäß /ISO 14025:2010/

Prof. Dr.Ing. Horst J. Bossenmayer
(Präsident des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)     intern                    x      extern

Dr. Alexander Röder
(Vorstandsvorsitzender IBU)

Matthias Schulz,
Unabhängige/r Verifizierer/in vom SVR bestellt

2. Produkt

2.1 Produktbeschreibung/Produktdefinition
Kleber und Unterputz mit organischem Bindemittel 
nach /EN 15824/ sind werkseitig hergestellte, pastöse 
Gemische aus einer oder mehreren wässrigen 
Polymerdispersionen, mineralischen Füllstoffen, 
Wasser und Zusatzstoffen. Verfestigung erfolgt durch 
Trocknung und Verfilmung der Polymerbindemittel zu 
festen Schichten mit hoher Haftung am Untergrund 
und mit sehr guten Klebe bzw. 
Armierungseigenschaften. Sie sind für die 
Lagerungsdauer im Regelfall gegen Bakterien, Hefen 
bzw. Pilze konserviert. Die Spannbreite der 
Zusammensetzung und der Eigenschaften wurde 
durch die Hersteller von dispersionsgebundenen 
Putzen der Fachgruppe Putz & Dekor im Verband der 
deutschen Lack und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL) 
festgelegt. Die vorliegende UmweltProduktdeklaration 
deklariert eine repräsentative Worstcase

Zusammensetzung für Kleber und Unterputz mit 
organischem Bindemittel.
  
Für das Inverkehrbringen in der EU/EFTA gilt 
die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9.03.2011. Für 
Unterputze (Armierung im Außenbereich) muss eine 
Leistungserklärung unter Berücksichtigung der /EN 
15824:2017/ , Festlegung für Außen und Innenputze 
mit organischen Bindemitteln, erstellt werden und die 
CEKennzeichnung angebracht werden. Für die 
Verwendung gelten die jeweiligen nationalen 
Bestimmungen./EN 139141/ sowie allgemein die 
Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) regeln die Inverkehrbringung und Anwendung. 
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2.2 Anwendung
Als Kleber und Unterputz für mineralische und 
organische Untergründe inklusive Holz und 
Metalloberflächen im Außenbereich gemäß /EN 15824/ 
sowie /EN 139141/. Eine häufige Anwendung findet 
im Bereich der Wärmedämmverbundsysteme statt.

2.3 Technische Daten
Folgende technische Daten sind für das deklarierte 
Produkt relevant.

Bautechnische Daten
Bezeichnung Wert Einheit
Dichte /ISO 2811/ 1,1  1,7 g/cm³
pHWert 7  9
Wasserdampfdiffusions 
äquivalente Luftschichtdicke sd  
/ISO 7783/

0,10 1,00 m

Wasserdampf
Diffusionsstromdichte V                
/ISO 7783/ 

20  200 g/(m²∙d)

Wasserdurchlässigkeitsrate w               
/EN 10623/ ≤ 0,2 kg/(m²∙h¹ˡ²)

Weitere technische Daten gemäß /PCR Teil B/ sind für 
das deklarierte Produkt nicht relevant.

Es gelten die Leistungswerte des Produkts 
entsprechend der Leistungserklärung in Bezug auf 
dessen Wesentliche Merkmale gemäß /EN 
15824:2017/, Festlegungen für Außen und Innenputze 
mit organischen Bindemitteln.

2.4 Lieferzustand
Kleber und Unterputz mit organischem Bindemittel 
werden als pastöse Produkte werkseitig gefertigt und 
überwiegend in Kunststoffgebinden abgefüllt, ggf. 
zwischengelagert und an die Baustelle geliefert. 
Typische Lieferverpackung sind Gebinde von 18 kg bis 
25 kg. Eine Abfüllung in Fässer, Big Bags oder 
Nasssilos ist bei größeren Anwendungen möglich.

2.5 Grundstoffe/Hilfsstoffe

Kleber und Unterputz mit organischem Bindemittel 
bestehen aus mindestens einer Polymerdispersion, 
Pigmenten, mineralischen Füllstoffen (Carbonaten, 
Silikaten) und Wasser. Zur Einstellung der 
Produkteigenschaften werden Hilfsstoffe wie 
Verdicker, Entschäumer, Dispergierhilfsmittel, 
Filmbildehilfsmittel, Flammschutzmittel sowie 
Topfkonservierer eingesetzt. 

1) Das Produkt enthält Stoffe der Kandidatenliste 
(07.05.2017) oberhalb 0,1 Masse%: nein.
 
2) Das Produkt enthält weitere CMRStoffe der 
Kategorie 1A oder 1B, die nicht auf der Kandidatenliste 
stehen, oberhalb 0,1 Massen% in mindestens einem 
Teilerzeugnis: nein.
 
 3) Dem vorliegenden Bauprodukt wurden 
Biozidprodukte zugesetzt oder es wurde mit 
Biozidprodukten behandelt (es handelt sich damit um 
eine behandelte Ware im Sinne der 
Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012): ja;
Topfkonservierungsmittel: Bis(3

aminopropyl)(dodecyl)amin (BDA); Benzisothiazolinon 
(BIT); Bronopol (BNPD); Chlormethylisothiazolinon 
(CIT); Chlormethylisothiazolinon (CIT) / 
Methylisothiazolinon (MIT) 3:1; Dibromdicyanobutan 
(DBDCB); (Ethylendioxy)dimethanol (EDDM); 3Jod
2propinylbutylcarbamat (IPBC); Methylisothiazolinon 
(MIT); Natriumpyrithion; Silberchlorid; 
Tetramethylolacetylendiharnstoff (TMAD); 
Zinkpyrithion.
 
 Die funktionellen chemischen Gruppen der 
Grundstoffe sind:
 organische Lösemittel für Filmbildehilfsmittel;
 Zellulosederivate, Polyacrylat und PUHarze für 
Verdicker.

Bezeichnung Wert Einheit
Polymerdispersion 50 % * ≤ 20,0 Masse%
Pigmente ≤ 0,5 Masse%
Gesteinskörnungen / Füllstoffe 35,0  70,0 Masse%
Aluminiumhydroxid 
(Flammschutzmittel) ≤ 20 Masse%

Filmbildehilfsmittel ≤ 2,0 Masse%
Topfkonservierung ≤ 0,5 Masse%
Dispergierhilfsmittel ≤ 0,5 Masse%
Entschäumer ≤ 0,3 Masse%
Verdicker ≤ 1,0 Masse%
Wasser ≤ 20,0 Masse%
Faser ≤ 1,0 Masse%
Hydrophobierungsmittel ≤ 0,3 Masse%
* Bei abweichender Lieferform (z.B. Konzentration 
nicht 50 %ig), muss die Massenangabe (z.B. < 20,0 
Masse%) korrigiert/angepasst werden.

2.6 Herstellung
Kleber und Unterputz mit organischem Bindemittel 
werden in Mischwerken in folgenden Arbeitsschritten 
hergestellt:
1.   Füllen der Vorrats bzw. Wägebehälter
2.   Förderung der Einsatzstoffe in den Mischer
3.   Dispergieren und Mischen
4.   Qualitätskontrolle, ggf. Einstellung der Konsistenz
5.   Abfüllen der Produkte in Lager und Transport
      gebinden
6.   Verladung und Auslieferung
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Die Rohstoffe werden im Herstellwerk in Silos, Big 
Bags, Fässern oder Säcken gelagert. Entsprechend 
der jeweiligen Rezeptur werden sie gravimetrisch 
dosiert und intensiv vermischt. Nach der Abfüllung und 
Verpackung werden sie zwischengelagert oder direkt 
ausgeliefert. Auf der Baustelle besteht die Möglichkeit 
die Konsistenz der Produkte den Anwendungs und 
Wetterbedingungen mit Wasser anzupassen.

2.7 Umwelt und Gesundheit während der 
Herstellung

Für Herstellerbetriebe gelten die Vorschriften nach 
/BetrSichV/. Die Rohstoffe werden nach /TRGS509/ 
und /TRGS510/ gelagert. Bei der Lagerung und dem 
Umgang mit Konservierungsmitteln werden die 
/Biozidprodukteverordnung/ sowie die Hinweise der 
Hersteller beachtet.
In der chemischen Industrie sind Brille, Handschuhe 
und ggf. Schutzhelm Pflicht. Heutige Mischbetriebe 
besitzen eine automatische Dosierung der Rohstoffe, 
so dass die Mitarbeiter praktisch keinen Kontakt mit 
den Rohstoffen haben. 

2.8 Produktverarbeitung/Installation
Die Verarbeitung von Kleber bzw. Unterputz mit 
organischem Bindemittel erfolgt fast ausschließlich 
manuell.

Nach dem Auftrag des Produktes auf vorgesehenen 
Flächen wird diese mit geeignetem Werkzeug 
egalisiert und ggf. strukturiert.
Konkrete Hinweise zur Verarbeitung und sonstigem 
Umgang mit diesem Produkt sind ausführlich im 
jeweiligen technischen Datenblatt beschrieben. Es 
gelten die Regelwerke der Berufsgenossenschaften 
und die Sicherheitsdatenblätter der Produkte.

Direkter Kontakt mit den Augen und der Haut ist durch 
persönliche Schutzmaßnahmen zu vermeiden.
Die Masse darf nicht in die Kanalisation, ins 
Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen. Das 

Reinigungswasser der Geräte soll gemäß den Anlagen 
in den technischen Datenblättern gesammelt und über 
eine geeignete Reinigungsanlage entsorgt werden.
Das Restmaterial wird aufgrund der Wertigkeit dieser 
Produkte aufgehoben und an der nächsten Baustelle 
weiter verarbeitet.  

2.9 Verpackung
Anfallende Verpackungen wie Folien und Papier 
werden getrennt gesammelt und dem Recycling 
zugeführt. Die Kunststoffgebinde können durch 
Vertragsentsorger gesammelt und dem Recycling 
zugeführt werden.
Die Mehrwegpaletten aus Holz werden gegen 
Rückvergütung im Pfandsystem von den Herstellern 
zurückgenommen und wieder verwendet oder 
thermisch recycliert. 

2.10 Nutzungszustand
Der Kleber bzw. Unterputz mit organischem 
Bindemittel bildet  nach der Trocknung  und während 
der Nutzungsphase eine feste, elastische Schicht mit 
guter Haftung.

2.11 Umwelt & Gesundheit während der Nutzung
Während der Verarbeitung und Trocknung der Masse 
werden Filmbildehilfsmittel (Lösemittel) an die 
Atmosphäre abgegeben. Nach der Verwendung der 
Putzmasse als Kleber oder Armierung, als Teil eines 
Aufbausystems, hat diese Schicht keinen weiteren 
Kontakt zur Atmosphäre und somit ist eine weitere 
Umweltbelastung nicht zu erwarten.

2.12 Referenz-Nutzungsdauer
Die Klebe bzw. Armierungsschicht hat keinen Kontakt 
zur Atmosphäre und unterliegt daher keinen 
Witterungseinflüssen. Die Dauerhaftigkeit ist daher 
sehr groß und ist vor allem mit der Beständigkeit des 
gesamten Aufbausystems verbunden. Die 
Hauptanwendung der Kleber und Unterputze mit 
organischem Bindemittel sind Wärmedämm 
verbundsysteme. Die belasteten Außenschichten 
werden je nach Lage, Konstruktion und Materialqualität 
nach 25 bis 50 Jahren ausgetauscht. Bei 
angemessener Pflege der Systemanschlüsse und 
durch das Überstreichen mit einer Fassadenfarbe 
können sie die Lebensdauer der Bauwerke erreichen. 
Die Renovierungsabstände für das Überstreichen 
betragen im Regelfall 15 bis 20 Jahre.

2.13 Außergewöhnliche Einwirkungen

Brand
Das Brandverhalten des Klebers und Unterputzes mit 
organischem Bindemittel wird gemäß /EN 135011/ 
ermittelt und klassifiziert. Die Klassifizierung gilt nur für 
das Produkt in der Verwendung als Beschichtung für 
nichtbrennbare Untergründe aus Gipsplatten und 
nichtbrennbare Untergründe der Euroklassen A1 bzw. 
A2s1, d0 mit einer Rohdichte von mindestens 525 
kg/m³.
 
Brandschutz
Bezeichnung Wert
Baustoffklasse B
Rauchgasentwicklung s1
Brennendes Abtropfen d0
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Wasser
Unter temporärem Hochwasser kann es zur 
Erweichung der Klebe bzw. Armierungsschicht 
kommen. Nach der Trocknung werden die 
Ursprungsfestigkeit und haftung wieder erreicht. 
Wasserlösliche Bestandteile können ausgewaschen 
werden. Die Hauptbestandteile der Produkte sind nicht 
wassergefährdend oder nur schwach 
wassergefährdend nach Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(/AwSV/). Daher ist kein relevanter Beitrag zu einer 
Umweltschädigung durch das Gebäude bei 
außergewöhnlichen Wassereinwirkungen zu erwarten.

Mechanische Zerstörung
Kleber und Unterputz mit organischem Bindemittel 
haftet fest am Untergrund und ist durch Deckschichten 
geschützt. Eine mechanische Zerstörung ist nur durch 
die Zerstörung des gesamten Bauteils möglich.

2.14 Nachnutzungsphase
Der getrocknete und  verfestigte Kleber und Unterputz 
mit organischem Bindemittel kann nicht 
wiederverwendet  werden. 

2.15 Entsorgung
Kleber und Unterputz mit organischem Bindemittel ist 
mit dem entsprechenden Bauteil fest verbunden. Eine 
Trennung der Einzelschichten ist nicht möglich.
Die Deponierbarkeit des getrockneten Klebers bzw. 
Unterputzes ist gewährleistet. Allerdings werden sie 
aufgrund des Verbundes nicht getrennt, sondern im 
Verbund mit dem Restaufbau deponiert. 
Der /Abfallschlüssel/ lautet 170107 bzw. 170904. 

2.16 Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt können dem 
technischen Datenblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt des 
jeweiligen Herstellers entnommen werden. 

3. LCA: Rechenregeln

3.1 Deklarierte Einheit
Die deklarierte Einheit ist 1 kg Kleber und Unterputz 
mit organischem Bindemittel.
Als repräsentatives Produkt wird das Produkt mit den 
höchsten Umweltwirkungen zur Berechnung der 
Ökobilanzergebnisse herangezogen.

Angabe der deklarierten Einheit
Bezeichnung Wert Einheit
Deklarierte Einheit 1 kg
Rohdichte 1,1  1,7 g/cm³

Rohdichte 1100 
 1700 kg/m3

Umrechnungsfaktor zu 1 kg 1 

3.2 Systemgrenze
In der Ökobilanz werden die Module A1, A2, A3, A4, 
A5, C4 und D berücksichtigt:

 A1  Herstellung der Vorprodukte
 A2  Transport zum Werk
 A3  Produktion inkl. Energiebereitstellung, 

Herstellung von Verpackung sowie Hilfs und 
Betriebsstoffen und Abfallbehandlung

 A4  Transport zum Lager und zur Baustelle
 A5 Installation (Entsorgung von Verpackung 

und Produktresten sowie Emissionen bei der 
Installation)

 C4 Entsorgung des Produktes
 D Gutschriften aus der Verbrennung der 

Verpackungsmaterialien und dem Recycling 
der Stahlanteile in der Verpackung.

Es handelt sich also um eine Deklaration „Wiege 
bis Werkstor  mit Optionen“.

3.3 Abschätzungen und Annahmen
Rezepturen: Die einzelnen Rezepturbestandteile der 
Formulierungen werden, sofern keine spezifischen 
GaBiProzesse von /GaBi 8B/ zur Verfügung stehen, 
nach Hersteller oder Literaturangaben abgeschätzt. 

Verpackung: Im Rahmen dieser Studie werden nur die 
Herstellung der Produktverpackung (Kunststoffgebinde 
– 18 l) und deren Entsorgung berücksichtigt.

3.4 Abschneideregeln
Für die Berechnung der Ökobilanz werden keine 
Abschneideregeln angewandt. Alle Rohstoffe, die von 
den Verbänden für die Formulierungen gesendet 
wurden, werden berücksichtigt. 

Die anfallenden Verpackungen wie Folien und Papier 
sowie die Mehrwegpaletten aus Holz sind 
vernachlässigbar und daher nicht in der Ökobilanz 
berücksichtigt. Das Kunststoffgebinde wird in die 
Berechnung aufgenommen.

Die Summe der vernachlässigten Prozesse trägt 
weniger als 5 % zu den berücksichtigten 
Wirkungskategorien bei.
Die Herstellung der zur Produktion der betrachteten 
Produkte benötigten Maschinen, Anlagen und 
sonstigen Infrastruktur wird in der Ökobilanz nicht 
berücksichtigt.

3.5 Hintergrunddaten
Als Hintergrunddaten werden Daten aus der GaBi 8
Datenbank /GaBi 8B/ verwendet.

3.6 Datenqualität
Die Datensätze sind nicht älter als 4 Jahre. Die Daten 
sind den Datenbanken von /GaBi 8B/ entnommen und 
somit in sich konsistent.
Die Vordergrunddaten stammen aus den Jahren 2017 
und 2018 und sind somit ebenfalls aktuell. 

3.7 Betrachtungszeitraum
Die Formulierungsdaten entsprechen den 
praxisbezogenen Massenangaben, die mit den 
Mitgliedern der Fachgruppe Putz & Dekor im VdL im 
Sommer 2018 erstellt wurden. Die Produktionsdaten 
beziehen sich auf das Jahr 2017. 

3.8 Allokation
Für die Produktion werden keine Allokationen 
angewendet. Bei der Verbrennung der Verpackungen 
wird eine MultiInputAllokation mit einer Gutschrift für 
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Strom und thermische Energie nach der Methode der 
einfachen Gutschrift eingesetzt. Die Gutschriften durch 
die Verpackungsentsorgung werden in Modul D 
berücksichtigt.

3.9 Vergleichbarkeit
Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die 
Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu 

vergleichenden Datensätze nach /EN 15804/ erstellt 
wurden und der Gebäudekontext, bzw. die 
produktspezifischen Leistungsmerkmale, 
berücksichtigt werden.

Für die Erstellung der EPD wurde die /GaBi 8B/
Hintergrunddatenbank verwendet.  

4. LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Die folgenden technischen Informationen sind 
Grundlage für die deklarierten Module oder können für 
die Entwicklung von spezifischen Szenarien im Kontext 
einer Gebäudebewertung genutzt werden, wenn 
Module nicht deklariert werden (MND).  
 
Transport zur Baustelle (A4)
Für den Transport zur Baustelle werden zwei 
Abschnitte berücksichtigt: Transport zum Lager und 
anschließender Transport zur Baustelle.

Bezeichnung Wert Einheit
Liter Treibstoff zum Lager 0,00159 l/100km
Transport Distanz zum Lager 250 km
Auslastung (einschließlich 
Leerfahrten) zum Lager 85 %

Liter Treibstoff zur Baustelle 0,1238 l/100km
Transport Distanz zur Baustelle 50 km
Auslastung (einschließlich 
Leerfahrten) zur Baustelle 3 %

Rohdichte der transportierten 
Produkte 1,1  1,7 g/cm³

VolumenAuslastungsfaktor 1 

 
Einbau ins Gebäude (A5)
Bezeichnung Wert Einheit
Hilfsstoff 0 kg
Wasserverbrauch  m3

Sonstige Ressourcen 0 kg
Stromverbrauch 0 kWh
Sonstige Energieträger 0 MJ
Materialverlust (Wasserdampf) 0,146 kg
OutputStoffe als Folge der 
Abfallbehandlung auf der 
Baustelle (Produktreste bei 
Installation)

0,01 kg

Staub in die Luft 0 kg
VOC in die Luft 0,02 kg
                                

Referenz Nutzungsdauer
Bezeichnung Wert Einheit
Referenz Nutzungsdauer 25  50 a
        
Ende des Lebenswegs (C1-C4)
Bezeichnung Wert Einheit
Getrennt gesammelt Bauschutt 0,824 kg
Als gemischter Bauabfall 
gesammelt 0 kg

Zur Wiederverwendung 0 kg
Zum Recycling 0 kg
Zur Energierückgewinnung 0 kg
Zur Deponierung 0,824 kg

Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und 
Recyclingpotential (D), relevante Szenarioangaben

Das Modul D enthält die Gutschriften der 
Verbrennungsprozesse und des Recyclings aus A5 
(Verpackungsabfälle). Es wurde eine 
Abfallverbrennungsanlage mit einem R1Wert > 0,6 
angenommen.
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5. LCA: Ergebnisse
 

ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN; MND = MODUL NICHT DEKLARIERT)

Produktionsstadium
Stadium der 
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Bauwerks
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

X X X X X MND MND MNR MNR MNR MND MND MND MND MND X X

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ UMWELTAUSWIRKUNGEN: 1 kg Kleber und Unterputz mit organischem 
Bindemittel

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 C4 D

Globales Erwärmungspotenzial [kg CO2Äq.] 1,41E+0 1,96E1 2,89E2 1,23E2 1,84E2
Abbau Potenzial der stratosphärischen Ozonschicht [kg CFC11Äq.] 1,03E10 6,69E17 5,81E18 7,20E17 3,31E16

Versauerungspotenzial von Boden und Wasser [kg SO2Äq.] 4,56E3 3,96E4 3,52E6 7,35E5 2,24E5
Eutrophierungspotenzial [kg (PO4)3Äq.] 3,80E4 9,80E5 6,88E7 8,33E6 3,36E6

Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon [kg EthenÄq.] 3,25E4 1,33E4 9,66E3 5,64E6 2,14E6
Potential für die Verknappung von abiotischen Ressourcen  nicht 

fossile Ressourcen [kg SbÄq.] 1,30E5 1,85E8 2,59E10 4,52E9 3,74E9

Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe [MJ] 2,33E+1 2,62E+0 6,18E3 1,72E1 2,27E1
ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ RESSOURCENEINSATZ: 1 kg Kleber und Unterputz mit organischem 
Bindemittel

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 C4 D

Erneuerbare Primärenergie als Energieträger [MJ] 4,86E+0 1,60E1 1,09E3 2,26E2 5,52E2
Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0

Total erneuerbare Primärenergie [MJ] 4,86E+0 1,60E1 1,09E3 2,26E2 5,52E2
Nichterneuerbare Primärenergie als Energieträger [MJ] 2,29E+1 2,62E+0 3,73E1 1,78E1 2,51E1

Nichterneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung [MJ] 2,98E+0 0,00E+0 3,67E1 0,00E+0 0,00E+0
Total nicht erneuerbare Primärenergie [MJ] 2,59E+1 2,62E+0 6,61E3 1,78E1 2,51E1

Einsatz von Sekundärstoffen [kg] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 1,20E3
Erneuerbare Sekundärbrennstoffe [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0

Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Einsatz von Süßwasserressourcen [m³] 9,27E+0 1,83E1 6,24E2 4,47E2 3,26E2

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ OUTPUT-FLÜSSE UND ABFALLKATEGORIEN: 
1 kg Kleber und Unterputz mit organischem Bindemittel

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 C4 D

Gefährlicher Abfall zur Deponie [kg] 1,69E6 1,50E7 4,08E11 3,03E9 1,44E10
Entsorgter nicht gefährlicher Abfall [kg] 1,40E1 1,76E4 1,01E2 8,25E1 1,01E4

Entsorgter radioaktiver Abfall [kg] 1,02E3 3,12E6 1,71E7 2,36E6 9,58E6
Komponenten für die Wiederverwendung [kg] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0

Stoffe zum Recycling [kg] 0,00E+0 0,00E+0 1,20E3 0,00E+0 0,00E+0
Stoffe für die Energierückgewinnung [kg] 0,00E+0 0,00E+0 9,17E3 0,00E+0 0,00E+0

Exportierte elektrische Energie [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 5,23E2 0,00E+0 0,00E+0
Exportierte thermische Energie [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 1,20E1 0,00E+0 0,00E+0

6. LCA: Interpretation

Wie in der Abbildung auf der nächsten Seite zu sehen, 
stammt bei fast allen Wirkungskategorien der 
Hauptanteil der Umweltwirkungen aus der 
Produktionsphase (Module A1-A3). 

Die Lasten in dieser Phase werden hauptsächlich 
durch die Vorketten der Rohstoffe verursacht 
(Rohstoffe innerhalb der Module A1A3 mit einem 
Anteil von 75 % bis 100 %). Hauptverursacher sind in 
den meisten Kategorien Flammschutzmittel und 
Polymerdispersion. Aluminiumhydroxid dominiert mit 
einem Anteil zwischen 50 % und 80 % die meisten 
Wirkungskategorien. Ebenfalls signifikant ist die 
PolymerEmission mit einem Anteil zwischen 20 % und 

30 % und in geringem Maße das Titandioxidgemisch 
sowie das Verdickungsmittel. 

Die durch die Verwendung der Hilfsmittel und Energie 
verursachten Umweltlasten liegen zwischen 1 und 5 
%. Transporte (Modul A2) spielen innerhalb der 
Wirkungskategorien eine eher untergeordnete Rolle.

Durch die angenommene Distributionskette des 
deklarierten Produkts (WerkLagerBaustelle mit einer 
Auslastung des Transportes vom Lager zur Baustelle 
von 3 %) hat der Transport der Produkte zur Baustelle 
(Modul A4) einen Anteil von ca. 20 % am EP 
(Eutrophierungspotential), 12 % am GWP (Globales 
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Erwärmungspotential) sowie 10 % am ADPF (Potential 
für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe).

In Modul A5 (Installation) werden die Emissionen der 
in dem Produkt enthaltenen Lösemittel sowie die 
Behandlung der Verpackung und des im Eimer 
verbleibenden Produktrestes berücksichtigt. Die 
Umweltwirkungen in Modul A5 spielen eine 
untergeordnete Rolle in den Ökobilanzergebnissen. 
Ausnahme ist die Kategorie POCP (Bildungspotential 
für troposphärisches Ozon), hier weisen die 

Emissionen der Filmbildehilfsmittel einen signifikanten 
Einfluss auf. 
Die Entsorgung des deklarierten Produktes (Modul 
C4) ist innerhalb der Wirkungskategorien 
vernachlässigbar.

Modul D enthält die Gutschriften von Energie oder 
Sekundärstofferzeugung aus der Entsorgung der 
Verpackungseimer (d.h. thermische Verwertung und 
Rückgewinnung des Stahls).

 

7. Nachweise

 VOC-Nachweis
Spezielle Prüfungen und Nachweise sind im Rahmen 
der Erstellung dieser Verbands
Umweltproduktdeklaration nicht durchgeführt bzw. 
erbracht worden.
Sofern die Produkte in einem Anwendungsbereich 
(z.B. Aufenthaltsraum) eingesetzt werden, in dem die 
Prüfung / der Nachweis der VOCEmission gefordert 
wird, sollten grundsätzlich die Nachweise von den 
Herstellern vorgelegt werden.
    Auslaugung
Für ein Szenario der beregneten Bauteile gibt es 
derzeit weder europäische noch nationale 

Bewertungskriterien bzw. Emissionsszenarien. Ein 
prüftechnischer Nachweis analog zum Innenraum
Bereich (/AgBB/Schema) ist somit nicht möglich.

    Toxizität der Brandgase
Die Brandgase von organischen Produkten enthalten 
gefährliche Stoffe, jedoch keine besonders 
gefährlichen Emissionen. Eine Prüfung zur Toxizität 
der Brandgase ist vor allem im Systemaufbau der 
Produkte sinnvoll und wird für einzelne 
Beschichtungen aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
da die Brandgase wesentlich durch die Art des 
Substrats beeinflusst werden.
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